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2018 Nr. 2 - Bonn, 1. Dezember 2018

Bischöfliche Amtshandlungen

Firmungen 

Bischof Dr. Matthias Ring: 
20. Juli 2018 Dettighofen (9), 21. Juli 2018 Kommingen 
(Kommingen und Blumberg mit Dettighofen) (16), 
26. August 2018 Werdau (Dresden-Sachsen) (2), 
16. September 2018 Berlin (3), 14. Oktober 2018 
Augsburg (5), 20. Oktober 2018 Freiburg (7), 21. Oktober 
2018 Offenbach (Offenbach, Aschaffenburg und Frank-
furt) (12), 4. November 2018 Weidenberg (3)

Dekan Joachim Sohn:
29. Juli 2018 Dettighofen in Bad Säckingen (2)

Pr. i.E. Dr. Ralph Kirscht:
16. September 2018 Bonn (1)

Pfarrer Meik Barwisch:
21. Oktober 2018  Wilhelmshaven (5) 

Pfarrer Dr. André Golob:
3. Dezember 2018 Bad Reichenhall (1) 

Weitere bischöfliche Amtshandlungen

Bischof Dr. Matthias Ring hat am 15. Juli 2018 die 
neuen Glocken der Apostelin-Junia-Kirche (Augsburg) 
geweiht.

Bischof Dr. Matthias Ring hat am 25. Oktober 2018 den 
neuen Altar in der Kapelle des Bischöflichen Seminars 
Johanneum geweiht.

Ernennungen, Wahlen und Einführungen 

Bischof Dr. Matthias Ring hat 
- am 30. Juni 2018 in einem Gottesdienst Pfarrer Robert 
Geßmann (Dortmund) in das Amt des Pfarrers der 
Gemeinde Dortmund eingeführt.
- mit Wirkung vom 1. Juli 2018 den Geistlichen im 
Auftrag Timo Vocke (Baden-Baden) nach bestandener 
Colloquiumsprüfung zum Pfarrvikar ernannt. 
- mit Wirkung vom 1. Juli 2018 den Geistlichen im 

Auftrag Markus Laibach (Karlsruhe) nach bestandener 
Colloquiumsprüfung zum Pfarrvikar ernannt. 
- mit Wirkung vom 1. Juli 2018 den Geistlichen im Auf-
trag Meik Barwisch (Wilhelmshaven) nach bestandener 
Colloquiumsprüfung zum Pfarrvikar ernannt. 
- mit Wirkung vom 1. Juli 2018 Vikarin Klara Rob-
bers (Offenbach) nach bestandenem Pfarrexamen zur 
Pfarrvikarin ernannt und in die Gemeinde Bottrop 
mit Münster in Zuordnung zu Pfarrer Reinhard Potts 
versetzt.
- mit Wirkung vom 1. Juli 2018  aufgrund der Wahl vom  
10. Juni 2018 Pfarrvikar Walter Jungbauer (Hamburg) 
zum Pfarrer der Gemeinde Hamburg ernannt. Die Ins-
tallation erfolgte am 24. August 2018.
- mit Wirkung vom 1. August 2018 mit Zustimmung der 
Synodalvertretung den Priester Dr. Lech Kowalewski 
als Geistlichen im Auftrag in die Gemeinden Düsseldorf 
und Aachen mit Sitz in Düsseldorf entsandt. Er wurde 
am 26. August 2018 in einem Gottesdienst in Düssel-
dorf von Generalvikar Jürgen Wenge in den kirchlichen 
Dienst eingeführt.
- mit Wirkung vom 20. August 2018 Pfarrer Dr. André 
Golob (Rosenheim) die Kirchliche Bevollmächtigung 
für den Religionsunterricht (Missio canonica) erteilt.
- mit Wirkung vom 1. September 2018  aufgrund der 
Wahlen vom  21. Juli 2018 in Offenburg und 22. Juli 2018 
in Baden-Baden Pfarrvikar Timo Vocke (Baden-Baden) 
zum Pfarrer der Gemeinden Baden-Baden und Offen-
burg ernannt. Die Installation erfolgte am 8. September 
2018 in Offenburg und am 9. September 2018 in Baden-
Baden.
- mit Wirkung vom 1. September 2018  aufgrund der 
Wahlen vom  22. Juli 2018 in Karlsruhe und 12. August 
2018 in Landau Pfarrvikar Markus Laibach (Karlsruhe) 
zum Pfarrer der Gemeinden Karlsruhe und Landau 
ernannt. Die Installation erfolgte am 29. September 2018 
in Karlsruhe.
- mit Wirkung vom 1. Oktober 2018 den Priester i.E. 
Holger Laske (München) als Pfarrvikar in die Gemein-
de Kaufbeuren entsandt. Er hat das Recht, den Titel 
„Pfarrer“ zu tragen.
- mit Wirkung vom 10. Oktober 2018 mit Zustimmung 
der Synodalvertretung Pfarrer Timo Vocke (Baden-
Baden) zum Bistumsjugendseelsorger ernannt.
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- mit Wirkung vom 1. November 2018  aufgrund der 
Wahlen vom  19. August 2018 in Bremen und  20. Okto-
ber 2018 in Wilhelmshaven Pfarrvikar Meik Barwisch 
(Wilhelmshaven) zum Pfarrer der Gemeinden Wil-
helmshaven und Bremen ernannt. Er wurde von Dekan 
Jens Schmidt (Nordstrand) am 28. Oktober 2018 in 
Bremen und am 31. Oktober 2018 in Wilhelmshaven in 
sein Amt eingeführt.
- mit Wirkung vom 1. Dezember 2018 den Pastoralre-
ferenten David Ryan Birkman (Mannheim) mit der 
Seelsorge in den Gemeinden Singen und Sauldorf in 
Zuordnung zu deren Pfarrverweser betraut. 

Pfarrer Siegfried Thuringer (München) wurde am 
9. Juni 2018 von der Bayerischen Landessynode für weite-
re vier Jahre zum Präsidenten des Bayerischen Landessy-
nodalrats gewählt.

Die von der 61. ordentlichen Bistumssynode neugewähl-
te Synodalvertretung, bestehend aus Pfarrer Thomas 
Schüppen (Bonn), Dekan Ulf-Martin Schmidt (Ber-
lin), Lars Colberg (Münster), Joachim Debes (Dres-
den), Anneliese Harrer (München) und Beate Wächter 
(Freiburg), hat Frau Beate Wächter zur zweiten Vorsit-
zenden gewählt. Der Schriftführer ist Joachim Debes.

Die Finanzkommission hat in ihrer konstituierenden Sit-
zung am 10. November 2018 in Bonn Herrn Dr. Norbert 
Giebeler (Wiesbaden) zum Vorsitzenden und Heike 
Kiefel (Bad Neuenahr-Ahrweiler) zur stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt. Klaus Georgi (Mannheim) 
wird die Finanzkommission weiterhin im Vorstand der 
Bischof-Reinkens-Stiftung vertreten.

Am 10. November 2018 haben die in Bottrop versammel-
ten Geistlichen und Kirchenvorstände Pfarrer Rein-
hard Potts (Bottrop) zum neuen Dekan des Dekanates 
NRW gewählt. Die Ernennung wird zum 1. Januar 2019 
erfolgen, die Einführung am 9. Februar um 14 Uhr in 
Bottrop.

Zulassungen

Bischof Dr. Matthias Ring hat:
- mit Wirkung vom 1. Dezember 2018 die Diakonin i.E. 
Elizabeth Dudley (Hannover) der Gemeinde Bremen 
und deren Pfarrer zugeordnet. Sie war bisher der Ge-
meinde Hannover zugeordnet.

Entpflichtungen und Rücktritte

Bischof Dr. Matthias Ring hat 
- mit Wirkung  vom 30. Juni 2018 Pfarrer Oliver Kaiser 
(Hannover) als Pfarrverweser der Gemeinde Hamburg 
entpflichtet.
- mit Wirkung  vom 31. August 2018 Dekan Bernd 
Panizzi (Heidelberg) als Pfarrverweser der Gemein-
den Baden-Baden, Offenburg, Karlsruhe und Landau 
entpflichtet.
- mit Wirkung vom 9. Oktober 2018 Pfarrer Stefan Hes-
se (Kommingen) vom Amt des Bistumsjugendseelsorgers 
entpflichtet.
- mit Wirkung  vom 31. Oktober 2018 Pfarrer Reinhard 
Potts (Bottrop) als Pfarrverweser der Gemeinden Bre-
men und Wilhelmshaven entpflichtet.

Der Priester i.E. Jörn Clemens (Augsburg) hat mit Wir-
kung vom 21. Juni 2018 seine Zulassung zu geistlichen 
Amtshandlungen zurückgegeben.
 
Die Priesterin i.E. Alexandra Pook (Gummersbach) ist 
auf eigenen Wunsch hin zum 31. August 2018 aus der 
Geistlichkeit des Bistums ausgeschieden.

Die Synodalvertretung hat beschlossen, den Geistlichen 
im Auftrag Markus Stutzenberger (Kaufbeuren) mit 
Wirkung vom 25. September 2018 vom Dienst zu beur-
lauben und ihn zum 30. November 2018 aus dem Dienst 
zu entlassen.

Ordnung für die Landessynode 
der Alt-Katholischen Kirche in Bayern 

Die Ordnung für die Landessynode der Alt-Katholi-
schen Kirche in Bayern vom 10. Mai 2014, veröffentlicht 
im Amtlichen Kirchenblatt des Katholischen Bistums 
der Alt-Katholiken in Deutschland, Band X Nr. 10, vom 
4. Dezember 2014, wurde von der Landessynode der alt-
katholischen Kirche in Bayern am 9. Juni 2018 wie folgt 
geändert:
§ 2 
3. Die Mitglieder der Geistlichkeit, die im Land Bayern 
voll- oder teilzeitlichen Seelsorgedienst ausüben sowie 
drei Vertreterinnen oder Vertreter der Geistlichen im 
Ehrenamt, die im Land Bayern einen Seelsorgedienst 
ausüben;
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§ 16 
3. Die Niederschrift über die Sitzungen des Landes-
synodalrates hat die Präsidentin oder der Präsident 
der Bischöfin oder dem Bischof, jedem Mitglied des 
Landessynodalrates, dem Kirchensteueramt und der 
Landessynodalkasse spätestens nach vier Wochen zuzu-
stellen. Die nicht vertraulichen Beschlüsse werden nach 
der Sitzung des Landessynodalrates allen Vorsitzenden 
der Kirchenvorstände und Pfarrämtern zugestellt. Dies 
gilt auch für den jährlichen Haushaltsplan sowie die 
Jahresrechnung des Landessynodalrats.

Die Synodalvertretung hat diese Änderungen in der  
Ordnung für die Landessynode der Alt-Katholischen 
Kirche in Bayern in ihrer Sitzung vom 30. November 2018 
genehmigt.

Kirchensteuerbeschlüsse 

Der Landessynodalrat der Alt-Katholischen Kirche in 
Hessen hat, auf Grund des Gesetzes über die Erhebung 
von Steuern durch die Kirchen, Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften im Lande Hessen (Kirchen-
steuergesetz) im August 2018 Folgendes beschlossen:

Im Kalenderjahr 2019 werden an Landeskirchensteuern 
als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapi-
talertragsteuer) 9 % erhoben. 
In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer 
nach §§ 37a oder 37b Einkommensteuergesetz oder der 
Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a  Abs. 1, 
2a und 3 und 40b Einkommensteuergesetz wird der He-
besatz auf 7 v.H. der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer 
ermäßigt, wenn der Pauschalierende von der Vereinfa-
chungsregelung nach Nummer 1 des gleich lautenden 
Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer 
vom 08. August 2016 (BStBl I S.773) Gebrauch macht.
Neben der Landeskirchensteuer wird gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 5 des Kirchensteuergesetzes ein besonderes Kirchgeld 
erhoben, dessen Höhe sich nach der Tabelle der Kirchen-
steuerordnung  richtet. 
Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über 
den 31. Dezember 2019 hinaus weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Der Kirchensteuerbeschluss wurde am 02.10.2018 durch 
das Hessische Kultusministerium mit  
Az: Z.4-870.400.000-00156 genehmigt und wird im 
Staatsanzeiger für das Bundesland Hessen veröffentlicht.

Der Kirchensteuerbeschluss für den im Land
Niedersachsen gelegenen Teil des Katholischen
Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland für
das Jahr 2019, veröffentlicht im Amtlichen Kirchen-
blatt des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in 
Deutschland, Band X Nr. 17, vom 1. Juni 2018, Seite 30f., 
ist nichtig. Der neue Kirchensteuerbeschluss für 2019 
wird im nächsten Amtlichen Kirchenblatt zusammen 
mit der Genehmigung durch die zuständigen Ministeri-
en veröffentlicht. 
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Verhandlungsschrift 
der 61. Ordentlichen Synode 
des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in 
Deutschland 
vom 3. bis 7. Oktober 2018 
im Erbacher Hof, Mainz

Zu Beginn einer festlichen Eucharistiefeier in der Kirche 
St. Quintin eröffnet Bischof Dr. Matthias Ring um 15 Uhr 
die 61. Ordentliche Bistumssynode. 

1. Sitzung, Mittwoch, 3. Oktober 2018
Um 16.45 Uhr eröffnet Bischof Dr. Matthias Ring im 
Ketteler-Saal des Erbacher Hof die erste Sitzung. 
Dr. Matthias Ring begrüßt als Gäste Pfr. Martin Bräuer 
D.D. vom Konfessionskundlichen Institut Bensheim und 
Prof. Dr. Andreas Krebs, Professor am alt-katholischen 
Seminar Bonn.
Er ernennt nach § 9 SGO und § 12 (1) GOS im Einver-
nehmen mit der Synodalvertretung Reiner Knudsen und 
Thomas Wystrach zu Stellvertretern und übergibt ihnen 
die Leitung der Synode. Es beginnt die Konstituierung. 
Reiner Knudsen stellt fest, dass die 61. Ordentliche Synode 
ordnungsgemäß einberufen wurde, die Termine rechtzeitig 
bekannt gegeben und die eingegangenen Anträge gemäß 
§ 10, Abs.1 SGO, die Jahresrechnung, die Haushaltspläne 
sowie die Tagesordnung gemäß §15 SGO den Mitgliedern 
der Synode rechtzeitig zugesandt wurden.
Nach § 13 GOS werden als Schriftführer vorgeschlagen: 
Priesterin i. E. Anja Goller, Gemeinde Bonn, David Bosch, 
Gemeinde Karlsruhe und Beate Wächter, Gemeinde 
Freiburg. Die Wahl der Schriftführer erfolgt einstimmig. 
Nach § 14 GOS bestimmt Reiner Knudsen Anja Goller zur 
ersten Schriftführerin. 
Es folgt die Prüfung der Vollmachten. Das Wort hat Anne-
liese Harrer. Nach § 21 GOS werden die Namen derjenigen 
verlesen, die anerkannte und stimmberechtigte Mitglieder 
der Synode sind. Zur Anerkennung der Vollmachten wird 
keine Einrede erhoben. Es ergibt sich die Zahl von derzeit 
121 Stimmberechtigten. Die unbedingte Mehrheit beträgt 
61 Stimmen. Reiner Knudsen stellt nach § 9 GOS fest, dass 
die Synode somit beschlussfähig ist.
Sollten Personen die Synode verlassen müssen, erfolgt die 
Abmeldung der Laien bei Reiner Knudsen oder Thomas 
Wystrach, die der Geistlichen bei Bischof Dr. Matthias 
Ring.
Reiner Knudsen weist auf die Regularien für den Synode-
nablauf hin, insbesondere darauf, dass die Synodensitzun-
gen nach § 7 GOS auf Tonträger aufgezeichnet werden. 

Gemäß § 15 (2) SGO liegt die Tagesordnung der Synode 
den Mitgliedern ordnungsgemäß vor. Reiner Knudsen 
bittet darum, dass Fragen und Änderungsanträge vorab 
schriftlich eingereicht werden.
Nach § 11 SGO erfolgt der Bericht des Bischofs und endet 
mit langanhaltendem Beifall. Es folgt eine Aussprache.
Reiner Knudsen beendet um 18.00 Uhr den 1. Teil der 1. 
Sitzung und setzt den Beginn des 2. Teils für 19.30 Uhr fest. 
Reiner Knudsen eröffnet den 2. Teil der 1. Sitzung um 
19.35 Uhr. Anwesend sind nun 122 Synodale. Die absolute 
Mehrheit beträgt 62 Stimmen.
Dekan Ulf-Martin Schmidt übermittelt Grüße der Kanz-
lerin und des Bundestagspräsidenten. 
Gemäß § 12 SGO erfolgt der Bericht der Synodalvertre-
tung. Er liegt noch nicht allen Synodalen schriftlich vor. 
Deshalb wird die Aussprache über den Bericht der Syno-
dalvertretung vertagt.
Aufgerufen werden aus Block A Antrag 1-4. 
Thomas Sprung, Koblenz stellt Antrag 1 für die Gemeinde 
Koblenz vor.  
Achim Stump, Köln zieht Antrag 2 für die Gemeinde Köln 
unter der aufschiebenden Bedingung zurück, dass der 
Änderungsantrag der Synodalvertretung zur Abstimmung 
gestellt wird. 
Pfr. Niki Schönherr, Nürnberg stellt Antrag 3 für die Pasto-
ralkonferenz Bayern vor. 
Pfr. Niki Schönherr zieht Antrag 3 der Pastoralkonferenz 
Bayern unter der aufschiebenden Bedingung zurück, dass 
dem Änderungsantrag der Synodalvertretung zugestimmt 
wird. 
Dieter Schütz, Stuttgart stellt Antrag 4 für die Gemeinde 
Stuttgart vor.  
Dieter Schütz, Stuttgart zieht Antrag 4 für die Gemeinde 
Stuttgart zurück, wenn dem Änderungsantrag der Syno-
dalvertretung zugestimmt wird. 
Lars Colberg, Synodalvertretung, stellt folgenden Ände-
rungsantrag zu Antrag 3:  
§ 45a SGO „Über die Gemeindeversammlung wird ein 
Sitzungsprotokoll angefertigt. Dieses wird binnen einer 
Woche als vorläufiges Protokoll erstellt und dem Pfarr-
amt übergeben. Innerhalb von zwei Wochen können bei 
der Gemeindeversammlung Anwesende dieses Protokoll 
beim Pfarramt anfordern oder einsehen. Innerhalb von 
weiteren zwei Wochen können von den vorgenannten 
Personen Einreden an die Versammlungsleiterin, den 
Versammlungsleiter oder den Kirchenvorstand gerichtet 
werden. Hierüber befinden die Versammlungsleiterin oder 
der Versammlungsleiter mit den bei der Gemeindever-
sammlung anwesenden Kirchenvorstandsmitgliedern und 



Seite 5

2018 - Nr. 2

A
m

tl
ic

he
s 

Ki
rc

he
nb

la
tt

unterzeichnen sodann das Protokoll. Alternativ zu den 
Sätzen 2-5 kann das vorläufige Protokoll während der Ge-
meindeversammlung erstellt, an deren Ende vorgelesen und 
nach Erledigung von Einreden von der Versammlungslei-
terin oder dem Versammlungsleiter und den anwesenden 
Kirchenvorstandsmitgliedern unterzeichnet werden. Ein 
Hinweis auf diese Vorgehensweise ist in das Protokoll 
aufzunehmen.“ 
Unterstützung wird gegeben. 
Pfr. Cornelius Schmidt, Krefeld stellt einen Antrag auf 
Schluss der Erörterung nach §36 GOS. Unterstützung ist 
gegeben.  
Der Antrag wird bei drei Gegenstimmen und elf Enthal-
tungen angenommen. 
Abgestimmt wird der Änderungsantrag zu Antrag 3 von 
Lars Colberg, Synodalvertretung. 
Der Antrag wird mit 35 Gegenstimmen und 15 Enthaltun-
gen angenommen. 
Abgestimmt wird Antrag 3 in der geänderten Form. 
Der Antrag wird mit 42 Gegenstimmen und 21 Enthaltun-
gen abgelehnt. 
Abgestimmt wird Antrag 1 der Gemeinde Koblenz. 
Der Antrag wird mit 16 Enthaltungen und 14 Ja Stimmen 
abgelehnt. 
Aufgerufen wird aus Block B Antrag 5.  
John Grantham, Berlin stellt den Antrag für die Gemeinde 
Berlin vor. 
Bischof Dr. Matthias Ring, als Berichterstatter der Syno-
dalvertretung empfiehlt den Antrag abzulehnen. 
Pfr. Cornelius Schmidt, Krefeld stellt folgenden Ände-
rungsantrag:  
Die Formulierung „aus gesundheitlichen oder beruflichen 
Gründen“ wird hinter „die“ nach dem Komma eingefügt, 
also: „die aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen 
die Briefwahl…“ 
Unterstützung wird nicht gegeben. 
Bischof Dr. Matthias Ring als Berichterstatter der Syno-
dalvertretung zieht die bisherige Empfehlung zurück und 
empfiehlt nun, dem Antrag zuzustimmen. 
Achim Stump, Köln stellt folgenden Änderungsantrag:  
Die Synode möge beschließen: Die Rechtskommission 
wird beauftragt zur kommenden Synode einen Vorschlag 
zur Überarbeitung der SGO und der „Ordnung der Wahl 
der Pfarrerin oder des Pfarrers“ zu erarbeiten, die die Brief-
wahl im ersten Wahlgang bei der Wahl eines Pfarrers/einer 
Pfarrerin ermöglicht.  Unterstützung wird gegeben. 
Olaf Welling, Gemeinde Hamburg stellt folgenden Ände-
rungsantrag: 
 

letzte Satzhälfte: „… die die Einbindung abwesender Ge-
meindemitglieder ermöglicht.“  
Unterstützung wird nicht gegeben.
Der Änderungsantrag von Achim Stump wird bei 4 Ja-
Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. 
Antrag 5 wird bei 27 Gegenstimmen und zwei Enthaltun-
gen angenommen. 
Aufgerufen wird aus Block B Antrag 6.  
Dr. Norbert Giebeler, Wiesbaden stellt Antrag 6 für die 
Gemeinde Wiesbaden vor.  
Reiner Knudsen, empfiehlt als Berichterstatter der Syno-
dalvertretung den Antrag anzunehmen. 
Der Antrag wird bei einer Gegenstimme und einer Enthal-
tung angenommen.
Aufgerufen wird aus Block B Antrag 7.  
Lars Colberg, Synodalvertretung stellt Antrag 7 für die 
Synodalvertretung vor. 
Der Antrag wird ohne Gegenstimmen und bei zwei Ent-
haltungen angenommen. 
Aufgerufen wird aus Block B Antrag 8.  
Prof. Dr. Heiko Hartmann, Berlin stellt Antrag 8 für die 
Gemeinde Berlin vor. 
Reiner Knudsen, empfiehlt als Berichterstatter der 
Synodalvertretung den Antrag anzunehmen und stellt 
folgenden Änderungsantrag:  
Die Synode möge beschließen: Der letzte Halbsatz wird 
gestrichen und ersetzt durch „Bei einer Anzahl von 500 
oder mehr stimmberechtigten Gemeindemitgliedern ist 
die Anwesenheit von mindestens 50 stimmberechtigten 
Gemeindemitgliedern zwingend.“ so dass der Antrag 
lautet: § 46 SGO wird wie folgt ergänzt: (2) Bei der Wahl 
der Pfarrerin oder des Pfarrers und bei Immobiliengeschäf-
ten (§ 42 Abs. 2 Nr. 4) ist bei einer Anzahl der stimmbe-
rechtigten Gemeindemitglieder von weniger als 500 die 
Anwesenheit von mindestens 10% der stimmberechtigten 
Gemeindemitglieder erforderlich. Bei einer Anzahl von 
500 oder mehr stimmberechtigten Gemeindemitgliedern 
ist die Anwesenheit von mindestens 50 stimmberechtigten 
Gemeindemitgliedern zwingend. 
Unterstützung wird gegeben.  
Der Änderungsantrag wird bei einer Gegenstimme und 
einer Enthaltung angenommen.
Antrag 8 wird in der geänderten Form bei zwei Gegenstim-
men und zwei Enthaltungen angenommen. 
Aufgerufen wird aus Block C Antrag 9. 
Monika Piegsda, Offenbach stellt Antrag 9 für die Ge-
meinde Offenbach vor.  
Reiner Knudsen empfiehlt als Berichterstatter der Synodal-
vertretung den Antrag abzulehnen. 
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Seite 6 Monika Piegsda zieht den Antrag für die Gemeinde Offen-
bach zurück.
Aufgerufen wird aus Block C Antrag 10. 
Monika Piegsda, Offenbach stellt Antrag 10 für die Ge-
meinde Offenbach vor. 
Pfr. Christopher Sturm, Offenbach stellt folgenden Ände-
rungsantrag:  
An § 112 Abs. (3) SGO werden als neue Sätze angefügt: 
„Gibt es keine Kandidatin oder keinen Kandidaten für 
das Amt der Dekanin oder des Dekans, so übernimmt mit 
Zustimmung der Synodalvertretung und nach Anhörung 
der jeweiligen Pastoralkonferenz die Bischöfin oder der 
Bischof oder eine von ihr bzw. ihm benannte Vertretung 
die Leitung des Dekanates. Für die Auswahl der Vertre-
tung gelten dieselben Kriterien wie zur Wählbarkeit als 
Dekanin oder als Dekan mit Ausnahme der Zugehörigkeit 
zum Dekanat. Bei nächstmöglicher Gelegenheit soll eine 
erneute Wahlversammlung einberufen werden.“ 
Unterstützung wird gegeben. 
Bischof Dr. Matthias Ring empfiehlt als Berichterstatter 
der Synodalvertretung diesen Antrag abzulehnen. 
Monika Piegsda zieht den Antrag für die Gemeinde Offen-
bach zurück.
Thomas Wystrach beendet die erste Sitzung um 21.46 Uhr 
und beruft die 2. Sitzung für Donnerstag, 4. Oktober 2018, 
9.00 Uhr ein. Die Synode beschließt den Tag mit einem 
Nachtgebet.

2. Sitzung, Donnerstag, 4. Oktober 2018
Reiner Knudsen eröffnet um 9.00 Uhr die 2. Sitzung. 
David Bosch verliest nach § 10 GOS die Verhandlungs-
schrift der 1. Sitzung vom 3. Oktober 2018. Einrede wird 
erhoben. Die Einreden werden an den entsprechenden 
Stellen ins Protokoll eingearbeitet. 
Die Zahl der Synodalen beträgt für diese Sitzung 120, die 
unbedingte Mehrheit liegt demnach bei 61 Stimmen.
Es erfolgt die erste Nominierung der Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Wahl zur Synodalvertretung.
Aufgerufen wird aus Block C Antrag 11. 
Monika Piegsda, Offenbach stellt Antrag 11 für die Ge-
meinde Offenbach vor.  
Pfr. Reinhard Potts empfiehlt als Berichterstatter der Syno-
dalvertretung den Antrag anzunehmen. 
Antrag 11 wird bei einer Gegenstimme und einer Enthal-
tung angenommen.
Aufgerufen wird aus Block C Antrag 12. 
Monika Piegsda, Offenbach stellt Antrag 12 für die Ge-
meinde Offenbach vor. 

Anneliese Harrer empfiehlt als Berichterstatterin der Syno-
dalvertretung den Antrag abzulehnen.  
Die Synodalvertretung stellt den Änderungsantrag, den 
letzten Satz von Antrag 12 zu streichen. 
Unterstützung wird gegeben. 
Der Änderungsantrag wird bei einer Gegenstimme ange-
nommen. 
Antrag 12 wird in der geänderten Form bei einer Gegen-
stimme angenommen. 
Aufgerufen wird aus Block D Antrag 13. 
Pfr. Gerhard Ruisch, Freiburg stellt Antrag 13 für die 
Gemeinde Freiburg vor. 
Generalvikar Jürgen Wenge empfiehlt als Berichterstatter 
der Synodalvertretung den Antrag abzulehnen. 
Antrag 13 wird bei sieben Ja-Stimmen und sechs Enthal-
tungen abgelehnt. 
Aufgerufen wird aus Block D Antrag 14. 
Lars Colberg, Synodalvertretung stellt Antrag 14 für die 
Synodalvertretung vor.  
Antrag 14 wird bei drei Enthaltungen und ohne Gegen-
stimme angenommen.
Aufgerufen wird aus Block G Antrag 27. 
Der Antrag wird zurückgestellt. 
Aufgerufen wird aus Block G Antrag 28. 
Lars Colberg stellt Antrag 28 für die Synodalvertretung 
vor. 
Auf Vorschlag von Pfr. Niki Schönherr, Nürnberg ent-
scheidet der Vorsitzende Thomas Wystrach nach §31 GOS 
die Erörterung in eine allgemeine und eine besondere zu 
trennen. 
Antrag 28, Hauptantrag wird einstimmig angenommen. 
Bedingter Antrag 28 wird einstimmig angenommen.
Pfr. Ulf-Martin Schmidt, Berlin zieht Antrag 27 für die 
Gemeinde Berlin zurück.
Um 10.30 Uhr folgt eine Pause bis 11.00 Uhr.
Aufgerufen wird aus Block H Antrag 29. 
Pfr. Niki Schönherr, Nürnberg und Pfrin. Alexandra Cas-
pari, Augsburg stellen Antrag 29 für die Pastoralkonferenz 
Bayern vor. 
Pfr. Thomas Schüppen empfiehlt als Berichterstatter der 
Synodalvertretung den Antrag abzulehnen. 
Die Synodalvertretung stellt folgenden Änderungsantrag: 
Die Synode möge beschließen: Das Anliegen möge an die 
Rechts- und Finanzkommission überweisen werden.  
Unterstützung wird gegeben. 
Pfr. Niki Schönherr, Nürnberg stellt folgenden Änderungs-
antrag zum Änderungsantrag der Synodalvertretung: 
Die Synode möge beschließen: Das Anliegen möge auf der 
Basis von Antrag 29 an die Rechtskommission und Finanz-
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Seite 7kommission verwiesen werden und dann durch bischöfli-
che Verordnung vorläufig in Kraft gesetzt werden.  
Unterstützung wird gegeben. 
Änderungsantrag von Pfr. Niki Schönherr wird als 
weitestgehender Antrag bei zwei Enthaltungen und ohne 
Gegenstimmen angenommen.  
Antrag 29 wird in der geänderten Form bei vier Enthaltun-
gen und ohne Gegenstimmen angenommen.  
Aufgerufen wird aus Block H Antrag 30. 
Pfr. Oliver Kaiser, Hannover stellt Antrag 30 für die Pasto-
ralkonferenz Nord und Ost vor.  
Generalvikar Jürgen Wenge empfiehlt als Berichterstatter 
der Synodalvertretung den Antrag abzulehnen. 
Die Synodalvertretung stellt folgenden Änderungsantrag 1:  
Die Synode möge beschließen: Das Anliegen möge an die 
Finanzkommission zur Prüfung verwiesen werden. 
Unterstützung wird gegeben. 
Die Pastoralkonferenz Nord-Ost stellt folgenden Ände-
rungsantrag 2 zu Antrag 30: 
Die Synode möge die Einführung einer Kinderzulage für 
die hauptamtlichen Geistlichen beschließen. Diese orien-
tiert sich an der bisherigen Kinderzulage des abgeschafften 
Bundesangestelltentarifs (BAT). Die konkrete Umsetzung 
regelt die Synodalvertretung in Absprache mit dem Präsidi-
um und der Finanzkommission. 
Unterstützung ist gegeben. 
Die Gemeinde Bonn stellt folgenden Änderungsantrag 2.1 
zum Änderungsantrag 2 der Pastoralkonferenz Nord-Ost: 
Die Synode möge die Einführung einer Kinderzulage für 
die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschließen. Diese orientiert sich an der bisherigen Kinder-
zulage des abgeschafften Bundesangestelltentarifs (BAT). 
Die konkrete Umsetzung regelt die Synodalvertretung in 
Absprache mit dem Präsidium und der Finanzkommission. 
Unterstützung ist gegeben.  
Pfr. Cornelius Schmidt, Krefeld stellt folgenden Ände-
rungsantrag 2.1.1 zum Änderungsantrag 2.1 der Gemeinde 
Bonn:  
Antrag zu Satz 2: Diese orientiert sich an der Kinderzulage 
der Arbeitsrechtsregelung des Diakonischen Werkes in 
Deutschland.  
Unterstützung ist gegeben. 
Bernhard Scholten, Landau stellt folgenden Änderungsan-
trag 3 zu Antrag 30: 
Die Synode möge beschließen: Die Synodalvertretung wird 
aufgefordert, gemeinsam mit der Finanz- und Rechtskom-
mission die verschiedenen Tarifverträge im Öffentlichen 
Dienst, einschließlich der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) 
der Wohlfahrtsverbände, auf soziale Belange zu prüfen und 

der Synode 2020 vorzuschlagen, ob der Wechsel in einen 
anderen Tarifvertrag oder in eine AVR unseren Zielen 
besser entspricht. 
Unterstützung wird gegeben.  
Die Synodalvertretung zieht ihren Änderungsantrag 1 
zurück. 
Michael Rasenberger, Hannover stellt einen Antrag auf 
Schluss der Erörterung nach § 36 GOS. Unterstützung ist 
gegeben.  
Der Antrag wird mehrheitlich angenommen. 
Der Änderungsantrag 3 von Bernhard Scholten wird als 
der weitestgehende Antrag bei 30 Ja-Stimmen und 13 Ent-
haltungen abgelehnt.
Der Änderungsantrag 2.1.1 von Pfr. Cornelius Schmidt 
wird bei 24 Ja-Stimmen und 18 Enthaltungen abgelehnt.
Der Änderungsantrag der Gemeinde Bonn 2.1 wird bei 13 
Ja-Stimmen und 17 Enthaltungen abgelehnt.
Der Änderungsantrag 2 der Pastoralkonferenz Nord-Ost 
wird bei zwölf Ja-Stimmen und 22 Enthaltungen abge-
lehnt.
Antrag 30 wird bei 19 Enthaltungen und ohne Ja-Stimmen 
abgelehnt.
Reiner Knudsen beendet die 2. Sitzung um 12.32 Uhr und 
beruft die 3. Sitzung für 14.30 Uhr ein.

3. Sitzung, Donnerstag, 4. Oktober 2018
Reiner Knudsen eröffnet die 3. Sitzung um 14.30 Uhr. 
Schriftführer David Bosch verliest nach § 10 GOS die 
Verhandlungsschrift der 2. Sitzung vom Vormittag des 4. 
Oktobers 2018. Einrede wird nicht erhoben.
Die Zahl der Synodalen beträgt für diese Sitzung 122, die 
unbedingte Mehrheit liegt demnach bei 62 Stimmen.
Gemäß § 12 SGO erfolgt der Bericht der Synodalvertre-
tung. Er liegt allen Synodalen schriftlich vor. Eine Ausspra-
che wird nicht gewünscht.
Es erfolgt eine weitere Nominierung der Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Wahl zur Synodalvertretung.
Aufgerufen wird aus Block H Antrag 31. 
Bischof Dr. Matthias Ring stellt den Antrag vor. 
Antrag 31 wird einstimmig angenommen.
Aufgerufen wird aus Block H Antrag 32. 
Bischof Dr. Matthias Ring stellt den Antrag vor. 
Antrag 32 wird einstimmig angenommen.
Aufgerufen wird aus Block H Antrag 33. 
Achim Stump, Köln stellt den Antrag für die Synodalver-
tretung vor. 
Antrag 33 wird bei drei Enthaltungen und ohne Gegen-
stimme angenommen.
Aufgerufen wird aus Block H Antrag 34. 
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Seite 8 Bischof Dr. Matthias Ring stellt den Antrag vor. 
Achim Stump, Köln stellt folgenden Änderungsantrag: 
§ 84 (3) wird wie folgt gefasst: Der oder die Geistliche im 
Ehrenamt ist auch bei der Ausübung des Hauptberufs 
verpflichtet, das Gebührenverbot nach § 93 zu beachten. 
Unterstützung wird gegeben. 
Der Änderungsantrag wird einstimmig angenommen. 
Antrag 34 wird in veränderter Form einstimmig angenom-
men.   
Aufgerufen wird aus Block E Antrag 15. 
Heinz Joachim Poppen, Wilhelmshaven stellt Antrag 15 
für die Gemeinde Wilhelmshaven vor.  
Lars Colberg empfiehlt als Berichterstatter der Synodalver-
tretung den Antrag abzulehnen.  
Antrag 15 wird bei vier Ja-Stimmen und zwölf Enthaltun-
gen abgelehnt.
Aufgerufen wird aus Block E Antrag 16. 
Priester i. E. Gilbert Then, Leipzig, stellt Antrag 16 als 
Vertreter des Sprecherkreises vor.  
Priester i. E. Gilbert Then stellt folgenden Änderungsan-
trag 1:  
Die Synode möge beschließen, § 49 Absatz 3 SGO wie folgt 
zu ergänzen: 
§ 49 Wählbarkeit 
(1) Wählbar in den Kirchenvorstand sind Gemeindemit-
glieder, die
1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und
2. nicht ordiniert sind.
Über Ausnahmen entscheidet die Bischöfin oder der 
Bischof mit Zustimmung der Synodalvertretung. Zu 
beachten sind § 50 Abs. 3 und § 52 Abs.1 Nr.2 S.2. 
(2) Die Wählerinnen und Wähler sollen in erster Linie ihr 
Augenmerk auf solche Gemeindemitglieder richten, die 
sich tätig am kirchlichen Leben beteiligen. 
(3) Personen, die im gleichen Haushalt leben, können dem 
Kirchenvorstand nicht gleichzeitig als Stimmberechtigte 
angehören. Es dürfen nicht mehr als zwei Verwandte ersten 
oder zweiten Grades gleichzeitig dem Kirchenvorstand 
angehören. 
Unterstützung wird gegeben.  
Thomas Wystrach empfiehlt als Berichterstatter der Syno-
dalvertretung Antrag 16 abzulehnen. 
Die Synodalvertretung stellt folgenden Änderungsantrag 
1.1 zum Änderungsantrag 1: 
Absatz (3) wird wie folgt gefasst: Personen, die im gleichen 
Haushalt leben sowie mehr als zwei Verwandte ersten 
oder zweiten Grades können dem Kirchenvorstand nicht 
gleichzeitig als Stimmberechtigte angehören.  
Unterstützung wird gegeben. 

Pfr. Niki Schönherr, Nürnberg stellt folgenden Änderungs-
antrag 2: Das Anliegen des Antrags 16 und der Änderungs-
anträge werden an die Rechtskommission zur Entschei-
dung auf der nächsten Synode verwiesen.  
Unterstützung wird gegeben. 
Änderungsantrag 2 wird bei 54 Ja-Stimmen, fünf Enthal-
tungen und 62 Gegenstimmen abgelehnt.
Die Synodalvertretung zieht Änderungsantrag 1.1 zurück.
Änderungsantrag 1 wird bei 38 Ja-Stimmen, zwölf Enthal-
tungen und 70 Gegenstimmen abgelehnt.
Antrag 16 wird bei drei Enthaltungen und 13 Ja-Stimmen 
abgelehnt. 
Um 15.55 Uhr folgt eine Pause bis 16.21 Uhr.
Aufgerufen wird aus Block E Antrag 17. 
Heinz Joachim Poppen, Wilhelmshaven stellt Antrag 17 
für die Gemeinde Wilhelmshaven vor. 
Thomas Wystrach empfiehlt als Berichterstatter der Syno-
dalvertretung Antrag 17 anzunehmen. 
Antrag 17 wird bei 61 Ja-Stimmen, 41 Gegenstimmen und 
zwölf Enthaltungen abgelehnt, da die unbedingte Mehr-
heit nicht gegeben ist.
Aufgerufen wird aus Block E Antrag 18. 
Heinz Joachim Poppen, Wilhelmshaven stellt Antrag 18 
für die Gemeinde Wilhelmshaven vor. 
Generalvikar Jürgen Wenge empfiehlt als Berichterstatter 
der Synodalvertretung Antrag 18 abzulehnen. 
Antrag 18 wird bei einer Ja-Stimme und einer Enthaltung 
abgelehnt. 
Aufgerufen wird aus Block E Antrag 19. 
Marianne Siegmund, Kaufbeuren-Neugablonz stellt An-
trag 19 für die Gemeinde Kaufbeuren-Neugablonz vor.  
Pfr. Thomas Schüppen, Bonn empfiehlt als Berichterstatter 
der Synodalvertretung Antrag 19 abzulehnen. 
Godehard Pötter, Bottrop stellt folgenden Änderungsan-
trag 1: 
Die Synode möge beschließen: Neben der im § 51 SGO 
festgelegten Amtszeit von 6 Jahren können die Gemeinden 
die Legislaturperioden auch anders festlegen. 
Unterstützung wird nicht gegeben. 
Thomas Klein, Bonn stellt folgenden Änderungsantrag 2: 
§51,1 wird wie folgt gefasst: … statt. Alternativ ist auch die 
erste Wahl für 4 Jahre möglich. Wiederwahl ist zulässig. 
Unterstützung wird nicht gegeben.  
Marianne Siegmund, Kaufbeuren-Neugablonz stellt 
folgenden Änderungsantrag 3: 
Antrag 19 wird der Rechtskommission vorgelegt um eine 
rechtlich konkrete Form zu finden.  
Unterstützung wird gegeben. 
Michael Rasenberger, Hannover stellt einen Antrag auf 



2018 - Nr. 2

A
m

tl
ic

he
s 

Ki
rc

he
nb

la
tt

Seite 9Schluss der Erörterung nach § 36 GOS. Unterstützung ist 
gegeben.  
Der Antrag wird mehrheitlich angenommen. 
Änderungsantrag 3 wird bei 54 Ja-Stimmen, 52 Gegenstim-
men und 13 Enthaltungen angenommen. 
Antrag 19 in der geänderten Fassung wird bei 56 Ja-Stim-
men und 58 Gegenstimmen abgelehnt.
Aufgerufen wird aus Block E Antrag 20. 
Reinhard Könken, Bremen stellt Antrag 20 für die Ge-
meinde Bremen vor. 
Generalvikar Jürgen Wenge empfiehlt als Berichterstatter 
der Synodalvertretung Antrag 20 abzulehnen. 
Antrag 20 wird bei 16 Ja-Stimmen abgelehnt. 
Aufgerufen werden aus Block F Antrag 21 und Antrag 22. 
Pfr. Markus Laibach, Karlsruhe und Landau stellt als 
Vertreter der Pastoralkonferenz Nordbaden-Württemberg 
mit Rheinland-Pfalz/Süd Antrag 21 vor. 
Bischof Dr. Matthias Ring stellt Antrag 22 vor. 
Bischof Dr. Matthias Ring empfiehlt als Berichterstatter 
der Synodalvertretung Antrag 21 abzulehnen.  
Antrag 21 wird zurück gezogen. 
Antrag 22 wird bei einer Gegenstimme und vier Enthal-
tungen angenommen.
Aufgerufen wird aus Block F Antrag 23. 
Bischof Dr. Matthias Ring stellt Antrag 23 vor.  
Antrag 23 wird bei zwei Enthaltungen und ohne Gegen-
stimme angenommen.
Reiner Knudsen beendet die 3. Sitzung um 17.46 Uhr und 
beruft die 4. Sitzung für 19.30 Uhr ein.

4. Sitzung, Donnerstag, 4. Oktober 2018
Thomas Wystrach eröffnet die 4. Sitzung um 19.35 Uhr. 
Schriftführer David Bosch verliest nach § 10 GOS die 
Verhandlungsschrift der 3. Sitzung vom Nachmittag des 
4. Oktobers 2018. Einrede wird erhoben. Die Einreden 
werden an den entsprechenden Stellen ins Protokoll ein-
gearbeitet. Unter dieser Voraussetzung wird die Verhand-
lungsschrift einstimmig genehmigt.
Die Zahl der Synodalen beträgt für diese Sitzung 122, die 
unbedingte Mehrheit liegt demnach bei 62 Stimmen.
Es erfolgt eine weitere Nominierung von Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Wahl zur Finanzkommission und 
zur Synodalvertretung. 
Aufgerufen wird aus Block F Antrag 24. 
Generalvikar Jürgen Wenge stellt Antrag 24 als Berichter-
statter der Synodalvertretung vor.  
Antrag 24 wird einstimmig angenommen.
Aufgerufen wird aus Block F Antrag 25.
 

Lars Colberg stellt Antrag 25 als Berichterstatter der Syno-
dalvertretung vor.  
Dekan Jens Schmidt, Nordstrand stellt für das Dekanat 
Nord folgenden Änderungsantrag:  
Die Synode möge beschließen § 4 Abs. 1 SVO wird wie 
folgt geändert: 
An die Stelle der Formulierung „zwei weltliche Schöffin-
nen oder Schöffen“ tritt „Schöffe/Schöffin aus dem Kreis 
der Nicht-Ordinierten und dem Kreis der Ordinierten.“ 
Unterstützung wird gegeben. 
Der Änderungsantrag wird bei fünf Ja-Stimmen abgelehnt. 
Antrag 25 wird bei drei Gegenstimmen und zwei Enthal-
tungen angenommen.
Aufgerufen wird aus Block F Antrag 26. 
Reiner Knudsen stellt Antrag 26 als Berichterstatter der 
Synodalvertretung vor.  
Antrag 26 wird einstimmig angenommen.
Aufgerufen wird aus Block I Antrag 35. 
Prof. Dr. Heiko Hartmann, Berlin stellt Antrag 35 für die 
Gemeinde Berlin vor. 
Lars Colberg empfiehlt als Berichterstatter der Synodalver-
tretung Antrag 35 abzulehnen.  
Antrag 35 wird zurückgezogen.  
Aufgerufen wird aus Block I Antrag 36. 
John Grantham, Berlin stellt Antrag 36 für die Gemeinde 
Berlin vor.  
Reiner Knudsen empfiehlt als Berichterstatter der Synodal-
vertretung Antrag 36 abzulehnen. 
Pfr. Walter Jungbauer, Hamburg stellt folgenden Ände-
rungsantrag:  
Das Wort „pastorales“ wird im Antrag 36 gestrichen.  
Unterstützung ist gegeben.  
Antrag 36 wird zurückgezogen. 
Aufgerufen wird aus Block J Antrag 37. 
Dekan Ulf-Martin Schmidt, Berlin stellt Antrag 37 für die 
Pastoralkonferenzen Nord und Ost vor. 
Bischof Dr. Matthias Ring empfiehlt als Berichterstatter 
der Synodalvertretung Antrag 37 anzunehmen.
Gabi Rissmann, Essen stellt einen Antrag auf Schluss der 
Erörterung nach § 36 GOS.  
Unterstützung ist gegeben.  
Der Antrag wird mehrheitlich angenommen. 
Antrag 37 wird bei sechs Gegenstimmen und elf Enthal-
tungen angenommen.
Reiner Knudsen beendet die 4. Sitzung um 21.30 Uhr und 
beruft die 5. Sitzung für Freitag, 5. Oktober 2018, 9.00 Uhr 
ein. Die Synode beschließt den Tag mit einem Nachtgebet.
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Seite 10 5. Sitzung, Freitag, 5. Oktober 2018
Reiner Knudsen eröffnet die 5. Sitzung um 9.08 Uhr. 
Schriftführerin Anja Goller verliest nach § 10 GOS die 
Verhandlungsschrift der 4. Sitzung vom Abend des 4. 
Oktobers 2018. Einrede wird nicht erhoben. Die Verhand-
lungsschrift wird einstimmig genehmigt.
Die Zahl der Synodalen beträgt für diese Sitzung 121, die 
unbedingte Mehrheit liegt demnach bei 61 Stimmen.
Aufgerufen wird aus Block K Antrag 38. 
Clemens Esser, Rechtskommission stellt Antrag 38 für die 
Synodalvertretung vor.  
Thomas Wystrach schlägt nach § 44 GOS vor, zuerst über 
Variante eins abzustimmen. Einrede wird nicht erhoben. 
Antrag 38 in Variante eins wird bei 16 Gegenstimmen und 
13 Enthaltungen angenommen.
Aufgerufen wird aus Block K Antrag 39. 
Dorothee Cremer-Hofmann, Freiburg stellt Antrag 39 für 
die Gemeinde Freiburg vor. 
Reiner Knudsen empfiehlt als Berichterstatter der Synodal-
vertretung Antrag 39 abzulehnen. 
Antrag 39 wird zurückgezogen. 
Das Präsidium der GPK wird der Synode 2020 über die 
Ergebnisse der GPK 2019 diesbezüglich Bericht erstatten. 
Um 10.26 wird eine Pause bis 10.45 Uhr angesetzt. 
Weitere Nominierungen für Kandidatinnen und Kandida-
ten für die Finanzkommission, Rechtskommission und die 
Synodalvertretung erfolgen.
Aufgerufen wird aus Block K Antrag 40. 
Prof. Dr. Heiko Hartmann, Berlin stellt Antrag 40 für die 
Gemeinde Berlin vor. 
Pfr. Thomas Schüppen empfiehlt als Berichterstatter der 
Synodalvertretung Antrag 40 in der geänderten Form im 
Sinne von Änderungsantrag 1 anzunehmen. 
Pfr. Thomas Schüppen stellt folgenden Änderungsantrag 1:  
Die Synode möge beschließen, dass die Rechtskommis-
sion und die Finanzkommission beauftragt werden, der 
nächsten Synode einen Richtlinienentwurf vorzulegen, der 
folgende Zielsetzung erfüllt: … 
Unterstützung wird gegeben.  
Prof. Dr. Heiko Hartmann, Berlin stellt folgenden Ände-
rungsantrag 2: 
Die Synode möge beschließen, dass die Rechtskommis-
sion und die Finanzkommission beauftragt werden, der 
nächsten Synode einen Richtlinienentwurf vorzulegen, der 
Empfehlungen für die ethische Orientierung finanzieller 
Aktivitäten in Bistum und Gemeinden enthält. 
Unterstützung ist gegeben. 
Änderungsantrag 2 wird angenommen. 

Antrag 40 in der geänderten Form wird bei zwei Gegen-
stimmen und vier Enthaltungen angenommen.
Aufgerufen wird aus Block K Antrag 41. 
Prof. Dr. Heiko Hartmann, Berlin stellt Antrag 41 für die 
Gemeinde Berlin vor. 
Pfr. Thomas Schüppen empfiehlt als Berichterstatter der 
Synodalvertretung Antrag 41 abzulehnen. 
Pfr. Thomas Schüppen stellt folgenden Änderungsantrag: 
Die Synode möge beschließen: 
Die Synodalvertretung setzt eine interdisziplinäre Kom-
mission aus Theologen, Geistlichen und Laien unseres 
Bistums ein, die in Ergänzung zum Gesangbuch „Einge-
stimmt.“ und zum Gebetbuch „Gottzeit“ unter angemes-
sener Beteiligung der Gemeinden ein modernes Kom-
pendium (‚Katechismus‘) des alt-katholischen Glaubens 
ausarbeitet und der Synode 2022 vorlegt. 
Unterstützung wird gegeben. 
Der Änderungsantrag wird bei einer Gegenstimme und 
zwei Enthaltungen angenommen. 
Antrag 41 wird in der geänderten Form bei einer Gegen-
stimme und vier Enthaltungen angenommen. 
Thomas Wystrach beendet die 5. Sitzung um 12.18 Uhr und 
beruft die 6. Sitzung für Freitag, 5. Oktober 2018, 14.30 Uhr 
ein. 

6. Sitzung, Freitag, 5. Oktober 2018
Reiner Knudsen eröffnet die 6. Sitzung um 14.35 Uhr. 
Schriftführerin Anja Goller verliest nach § 10 GOS die 
Verhandlungsschrift der 5. Sitzung vom Vormittag des 5. 
Oktobers 2018. Einrede wird erhoben. Die Einrede wird 
an der entsprechenden Stelle ins Protokoll eingearbeitet. 
Unter dieser Voraussetzung wird die Verhandlungsschrift 
einstimmig genehmigt.
Die Zahl der Synodalen beträgt für diese Sitzung 119, die 
unbedingte Mehrheit liegt demnach bei 60 Stimmen.
Aufgerufen wird aus Block K Antrag 43. 
Bischof Dr. Matthias Ring stellt folgenden Antrag 43 vor, 
der den Synodalen nicht schriftlich vorliegt: 
1. In die Kirchlichen Ordnungen ist an geeigneter Stelle 
einzufügen, dass für alle staatlich geschlossenen Ehen im 
Falle einer kirchlichen Trauung dieselben Rechtsvorausset-
zungen und Rechtsfolgen gelten. Dies schließt die Eintra-
gung in das Traumatrikel ein. Die Rechtskommission soll 
hierzu einen Vorschlag erarbeiten.  
2. Die Synode bittet den Bischof, die Liturgische Kom-
mission zu beauftragen, bis 2025 den derzeitigen Ritus 
„Die Feier der Trauung“ und den Ritus „Die Feier der 
Partnerschaftssegnung“ dahingehend zu überarbeiten, dass 
es künftig ein Rituale gibt mit unterschiedlichen, auf die je-
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Seite 11weilige Lebenssituation der Paare angepassten Formularen. 
Die Formulare sind als gleichwertig zu betrachten.  
3. Liturgische Kommission, Rechtskommission und Do-
zentenkollegium sollen die Frage klären, ob und in welchen 
Fällen die in Abs. 1 genannten Rechtsfolgen rückwirkend 
auf die Paare angewendet werden können und sollen, die 
gemäß dem Ritus „Die Feier der Partnerschaftssegnung“ 
ihre Partnerschaft von einem/einer alt-katholischen Geistli-
chen segnen ließen. 
Bischof Dr. Matthias Ring hat Antrag 43 der IBK 
vorgelegt. Diese hat mehrheitlich entschieden, dass ein 
Konsultationsprozess in den Kirchen der Utrechter Union 
gestartet werden muss. Über Antrag 43 wird nach diesem 
Konsultationsprozess auf der Synode 2020 entschieden. 
Eine Aussprache erfolgt.
Es folgt der Bericht der Rechnungsprüfer. Das Wort hat 
Klaus Prothmann. Einrede wird nicht erhoben. 
Klaus Prothmann stellt den Antrag sowohl die Synodalver-
tretung als auch die Finanzkommission zu entlasten. Der 
Antrag wird ohne Gegenstimme und mit sechs Enthaltun-
gen angenommen.
Es erfolgt die Wahl der Mitglieder der Synodalvertretung. 
Reiner Knudsen teilt mit, dass nach § 30 SGO und § 50 
GOS zwei Geistliche und vier Laien zu wählen sind und 
gibt weitere Hinweise zur Wahl.  
Es wird eine Kandidatenliste erstellt. Die Kandidatinnen 
und Kandidaten stellen sich kurz vor.  
Vorgeschlagen werden: 
Für die Geistlichen:
Dekan Jens Schmidt, Nordstrand 
Dekan Ulf-Martin Schmidt, Berlin
Pfr. Thomas Schüppen, Bonn
Für die Laien:
Traudl Baumeister, Würzburg
Lars Colberg, Münster
Joachim Debes, Dresden
Anneliese Harrer, München
Jürgen Schomburg, Karlsruhe
Beate Wächter, Freiburg
Thomas Wystrach, Krefeld
Bischof Dr. Matthias Ring übernimmt die Wahlleitung der 
Synodalvertretung. Er schlägt als Wahlhelfer Vikar Florian 
Bosch, Katja Kirscht und Pr. i. E. Ralph Kirscht vor. Die 
Synode stimmt dem Vorschlag einstimmig zu. 
Die Zahl der Synodalen beträgt 121, die unbedingte Mehr-
heit liegt demnach bei 61 Stimmen.
Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt. 
Es folgt der Bericht der Finanzkommission. Der Bericht 
liegt der Synode schriftlich vor. Einrede wird nicht erhoben.

Es folgt eine Präsentation des Bundes Alt-Katholischer 
Frauen (baf) über die Arbeit und Aktivitäten der letzten 
zwei Jahre. Es sprechen Ingrid Katzenbach, Frankfurt, An-
neliese Harrer, München, Christina Hempel, Frankfurt, 
Prin. i. E. Brigitte Glaab, Aschaffenburg, und Pfarrvikarin 
Klara Robbers, Bottrop und Münster.
Um 16.13 Uhr folgt eine Pause bis 16.30 Uhr. 
Es folgt der Bericht der Rechtskommission. Der Bericht 
liegt der Synode schriftlich vor. Einrede wird nicht erho-
ben.
Aufgerufen wird aus Block K Antrag 44. 
Generalvikar Jürgen Wenge stellt Antrag 44 für den 
Bischof vor. 
Antrag 44 wird einstimmig angenommen.
Bischof Dr. Matthias Ring gibt das Ergebnis der Wahl 
zur Synodalvertretung bekannt. Es wurden 121 Stimmen 
abgegeben. Alle Stimmzettel sind gültig. Auf die Kandida-
tinnen und Kandidaten entfallen folgende Stimmen:
Für die Geistlichen:
Dekan Jens Schmidt, Nordstrand  35 Stimmen
Dekan Ulf-Martin Schmidt, Berlin  98 Stimmen
Pfr. Thomas Schüppen, Bonn   81 Stimmen
Für die Laien:
Traudl Baumeister, Würzburg  40 Stimmen
Lars Colberg, Münster   103 Stimmen
Joachim Debes, Dresden   61 Stimmen
Anneliese Harrer, München   68 Stimmen
Jürgen Schomburg, Karlsruhe  52 Stimmen
Beate Wächter, Freiburg   73 Stimmen
Thomas Wystrach, Krefeld   52 Stimmen 
Damit sind im ersten Wahlgang Dekan Ulf-Martin 
Schmidt, Pfr. Thomas Schüppen, Lars Colberg, Joachim 
Debes, Anneliese Harrer und Beate Wächter gewählt. Die 
Gewählten werden nach § 54 GOS gefragt, ob sie die Wahl 
annehmen. Die Wahl wird von allen angenommen. 
Es erfolgt die Wahl der Ersatzkandidatinnen und -kandi-
daten der Synodalvertretung. Nach § 32 SGO wählt die 
Synode zwei Geistliche und zwei Laien als Ersatzmitglie-
der.  Es wird eine Kandidatenliste erstellt. Die Kandidatin-
nen und Kandidaten, die sich noch nicht vorgestellt haben, 
stellen sich kurz vor.  
Vorgeschlagen werden: 
Für die Geistlichen:
Pfr. Markus Laibach, Karlsruhe und Landau
Pr. i. E. Olaf Sion, Köln
Für die Laien:
Traudl Baumeister, Würzburg   
Jürgen Schomburg, Karlsruhe   
Thomas Wystrach, Krefeld    
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Aufgerufen wird aus Block L Antrag 45. 
Generalvikar Jürgen Wenge stellt Antrag 45 vor. 
Antrag 45 wird bei 3 Enthaltungen und ohne Gegenstim-
me angenommen.
Aufgerufen wird aus Block L Antrag 46. 
Dr. Norbert Giebeler, Finanzkommission stellt die Anträge 
46 und 47 vor. 
Antrag 46 wird einstimmig angenommen.
Aufgerufen wird aus Block L Antrag 47. 
Antrag 47 wird zwei Enthaltungen und ohne Gegenstim-
me angenommen.
Aufgerufen wird aus Block L Antrag 48. 
Dr. Norbert Giebeler, Finanzkommission stellt Antrag 48 
für die Synodalvertretung vor. 
Antrag 48 wird einstimmig angenommen.
Reiner Knudsen beendet die 6. Sitzung um 17.23 Uhr und 
beruft die 7. Sitzung für Samstag, 6. Oktober 2018, 9.00 
Uhr ein. 

7. Sitzung, Samstag, 6. Oktober 2018
Reiner Knudsen eröffnet die 7. Sitzung um 9.00 Uhr.
Schriftführerin Beate Wächter verliest nach § 10 GOS die 
Verhandlungsschrift der 6. Sitzung vom Nachmittag des 
5. Oktobers 2018. Einrede wird erhoben. Die Einrede wird 
an der entsprechenden Stelle ins Protokoll eingearbeitet. 
Unter dieser Voraussetzung wird die Verhandlungsschrift 
einstimmig genehmigt.
Die Zahl der Synodalen beträgt für diese Sitzung 117, die 
unbedingte Mehrheit liegt demnach bei 59 Stimmen.
Reiner Knudsen übergibt die Sitzungsleitung an Pfr. 
Reinhard Potts, Bottrop. Dieser leitet in den Thementag 
„Frieden“ ein.
Jürgen Grässlin hält ein Impulsreferat zum Thema „Aktion 
Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“.
Um 10.16 Uhr folgt eine Pause bis 10.40 Uhr. 
Es folgt ein Podiumsgespräch zum Thema: „Wie setzte 
ich mich für den Frieden ein, was war meine Motivation, 
wie arbeitet meine Organisation? Was würden Sie unserer 
(kleinen) Kirche empfehlen bzgl. unseres Einsatzes für den 
Frieden?“
Es sprechen Harald Hellstern, Pax Christi, Pfr. Horst 
Scheffler, Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, Ka-
thrin Vogler, MdB für die Partie Die Linke, Pfr. Alexander 
Liermann, Militärseelsorger bei der Bundeswehr, Heinz 
Wagner, Forum ziviler Friedensdienst und Pfr. Cornelius 
Schmidt, Krefeld. Die Moderation hat Roland Schüler, 
Plattform für Zivile Konfliktbearbeitung.
Es folgt eine Präsentation der Bistumsjugendvollversamm-

lung des Bundes Alt-Katholischer Jugend (baj) über die 
Arbeit und Aktivitäten der letzten zwei Jahre. Es sprechen 
Kathrin Rörig, Freiburg, Celia Schubert, Heidelberg und 
Lukas Bundschuh, Konstanz.
Um 12.36 Uhr folgt eine Pause bis 14.30 Uhr. 
Es folgt die Vorstellung der Referenten und kurze Erläute-
rungen zu den Workshops. 
Wolfgang Kessler: Wie wir unser Geld sauber anlegen.
Pfr. Walter Jungbauer: Ökumenische Friedensdekade
Iris Degen: Fairer Handel als Beitrag zum Frieden
Militärdekan Horst Scheffler a.D. und Charlotte Kehne: 
Aktion Aufschrei in die Gemeindearbeit vor Ort
Wolfgang Buff: Gewaltfrei für den Frieden
Stefan Maaß: Kirche des gerechten Friedens werden
Um 17.30 werden die Ergebnisse der oben aufgelisteten 
Workshops vorgestellt.
Pfr. Reinhard Potts, Bottrop und Münster übergibt die 
Sitzungsleitung an Reiner Knudsen.
Um 18.15 Uhr folgt eine Pause bis 19.30 Uhr. 
Bischof Dr. Matthias Ring gibt das Ergebnis der Wahl der 
Ersatzkandidatinnen und -kandidaten zur Synodalver-
tretung bekannt. Es wurden 121 Stimmen abgegeben. Die 
unbedingte Mehrheit beträgt 61. Alle Stimmzettel sind 
gültig. Auf die Kandidatinnen und Kandidaten entfallen 
folgende Stimmen:
Für die Geistlichen:
Pfr. Markus Laibach, Karlsruhe/Landau  
    102 Stimmen
Pr. i. E. Olaf Sion, Köln  81 Stimmen
Für die Laien:
Traudl Baumeister, Würzburg  60 Stimmen
Jürgen Schomburg, Karlsruhe  83 Stimmen
Thomas Wystrach, Krefeld   67 Stimmen
Damit sind als Ersatzkandidaten für die Synodalvertretung 
Pfr. Markus Laibach, Pr. i. E. Olaf Sion, Jürgen Schomburg 
und Thomas Wystrach gewählt. Die Wahl wird von allen 
angenommen. 
Es erfolgt die Wahl zur Finanzkommission. Reiner Knud-
sen bestimmt als Wahlhelfer Vikar Florian Bosch, Vikar 
Thilo Corzilius und Prof. Dr. Andreas Krebs. Es wird eine 
Kandidatenliste erstellt. Die Kandidatinnen und Kandida-
ten, die sich noch nicht vorgestellt haben, stellen sich kurz 
vor. 
Vorgeschlagen werden: 
Für die Geistlichen:
Pfr. Niki Schönherr, Nürnberg
Für die Laien:
Klaus Georgi, Mannheim
Dr. Norbert Giebeler, Wiesbaden



Reiner Knudsen, Bonn
Dr. Rolf Meier, Wiesbaden
Thomas Wystrach, Krefeld
Bischof Dr. Matthias Ring schlägt vor, die Liste in der 
Gesamtheit öffentlich abzustimmen. Einrede wird nicht 
erhoben. 
Die Liste wird mit einer Gegenstimme und drei Enthaltun-
gen angenommen.  
Die Wahl wird von allen angenommen.
Es erfolgt die Wahl der Bevollmächtigten für die Prüfung 
der Rechnungslegung. Nach §14 SGO werden zwei Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer gewählt.
Vorgeschlagen werden:
Dagmar Tewes, Bonn
Margit Müller, Frankfurt
Bischof Dr. Matthias Ring schlägt vor, die Liste in der 
Gesamtheit öffentlich abzustimmen. Einrede wird nicht 
erhoben. 
Die Liste wird ohne Gegenstimme und mit einer Enthal-
tung angenommen.  
Es erfolgt die Wahl der Bevollmächtigten zur Prüfung 
und Beglaubigung des Verhandlungsberichts der Synode. 
Vorgeschlagen werden
Thomas Klein, Bonn
Claudia Velosa da Silva, Bonn
Anne-Kathrin Walter, Bonn
Bischof Dr. Matthias Ring schlägt vor, die Liste in der 
Gesamtheit öffentlich abzustimmen. Einrede wird nicht 
erhoben. 
Die Liste wird ohne Gegenstimme und mit drei Enthal-
tungen angenommen.  
Die Wahl wird von allen angenommen.
Es erfolgt die Wahl zum Schöffenamt. Bischof Dr. Matthi-
as Ring schlägt folgende Liste vor: 
Für die Laien: 
Dorothee Cremer-Hoffmann, Freiburg
Margret Dick, Münster
Michael Glaab, Aschaffenburg 
Karin Grimm, Nordstrand
Ingeborg Hempel, Frankfurt
Martin Jautz, München
Elisabeth Jordan, Rosenheim 
Reinhard Kindla, Köln
Jakob Labidi, Mannheim
Sabine Lampe, Wilhelmshaven 
Jürgen Schomburg, Karlsruhe 
Achim Stump, Köln
Für die Geistlichen:
Diakonin Hilde Freihoff, Krefeld

Heike Kiefel, Koblenz
Jörn Stoffers, Dresden
Claudia Velosa da Silva, Bonn
Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt. 
Dekan Ulf-Martin Schmidt, Berlin berichtet über die Ar-
beit der Alt-Katholischen Diakonie. Mehrere Gemeinden 
stellen ihre diakonischen Projekte vor. 
Bischof Dr. Matthias Ring gibt das Ergebnis der Wahl zur 
Finanzkommission bekannt. Es wurden 113 Stimmen abge-
geben. Die unbedingte Mehrheit beträgt 57. Alle Stimm-
zettel sind gültig. Auf die Kandidatinnen und Kandidaten 
entfallen folgende Stimmen:
Für die Geistlichen:
Pfr. Niki Schönherr  101 Stimmen
Für die Laien:
Klaus Georgi   97 Stimmen
Dr. Norbert Giebeler 93 Stimmen
Heike Kiefel  110 Stimmen
Jörn Stoffers  83 Stimmen
Claudia Velosa da Silva 103 Stimmen
Damit sind in die Finanzkommission Pfr. Niki Schönherr, 
Klaus Georgi, Dr. Norbert Giebeler, Heike Kiefel, Jörn 
Stoffers, und Claudia Velosa da Silva gewählt. Die Wahl 
wird von allen angenommen. 
Laut Beschluss der 60. Bistumssynode 2016 § 2 Übergangs-
regelung werden nun per Los drei Mitglieder gezogen, die 
nur für zwei Jahre gewählt werden. Monika Piegsda, Of-
fenbach zieht per Los Heike Kiefel, Dr. Norbert Giebeler 
und Claudia Velosa da Silva. 
Es erfolgt die Wahl der Ersatzkandidatinnen und -kandi-
daten für die Finanzkommission. Es wird eine Kandidaten-
liste erstellt. 
Vorgeschlagen werden: 
Für die Geistlichen:
Pfr. Cornelius Schmidt, Krefeld
Für die Laien:
Dieter Dewes, Saarbrücken 
Gerhard Loos, Offenbach
Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt.  
Es erfolgt die Wahl zur Rechtskommission. Es wird eine 
Kandidatenliste erstellt. Die Kandidatinnen und Kandida-
ten, die sich noch nicht vorgestellt haben, stellen sich kurz 
vor. Abwesende werden von ihren Pfarrern vorgestellt. 
Matthias Benölken, Münster  
Stefan Dinger, Offenbach
Dr. Markus Dreixler, Karlsruhe
Clemens Esser, Köln
Diakon Jürgen Janewers, Berlin
Pfr. Andreas Jansen, Kassel
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Pfr. Dr. André Golob, Rosenheim
Pfr. Stefan Hesse, Kommingen
Pfr. Armin Luhmer, Dresden 
Dekan Bernd Panizzi, Heidelberg
Dekan Klaus Rudershausen, Wiesbaden 
Pfr. Ralf Staymann, Koblenz 
Pfr. Siegfried Thuringer, München 
Die Liste wird ohne Gegenstimme und bei zwei Enthaltun-
gen angenommen. Die Wahl wird von allen angenommen.
Bischof Dr. Matthias Ring gibt das Ergebnis der Wahl 
der Ersatzkandidaten zur Finanzkommission bekannt. Es 
wurden 113 Stimmen abgegeben. Davon waren 111 Stimm-
zettel gültig. Die unbedingte Mehrheit beträgt 57. Auf die 
Kandidaten entfallen folgende Stimmen:
Für die Geistlichen:
Pfr. Cornelius Schmidt   90 Stimmen
Für die Laien:
Dieter Dewes, Saarbrücken   106 Stimmen
Gerhard Loos, Offenbach  87 Stimmen
Die Gewählten nehmen die Wahl an.
Aufgerufen wird aus Block L Antrag 49. 
Dr. Norbert Giebeler, Finanzkommission stellt Antrag 49 
für die Synodalvertretung vor. 
Antrag 49 wird bei einer Enthaltung und ohne Gegenstim-
me angenommen.
Aufgerufen wird aus Block L Antrag 50. 
Dr. Norbert Giebeler, Finanzkommission stellt Antrag 50 
für die Synodalvertretung vor. 
Antrag 50 wird bei zwei Enthaltungen und ohne Gegen-
stimme angenommen.
Aufgerufen wird aus Block L Antrag 51. 
Bischof Dr. Matthias Ring stellt folgenden Antrag 51 vor:  
Bischöfliche Verordnung z. Antrag 45 der 60. Bistumssyn-
ode 2016.
Die Synode möge beschließen: 
§ 79 (5) SGO erhält folgende Fassung:
Die oder der Geistliche im Auftrag absolviert den Master-
studiengang „Alt-Katholische und Ökumenische Theolo-
gie“ am Alt-Katholischen Seminar der Universität Bonn, 
sofern sie oder er die Zugangsvoraussetzungen erfüllt. 
Andernfalls legt sie oder er dem Bischöflichen Dozenten-
kollegium eine schriftliche Arbeit vor. Nach Annahme 
der Arbeit, jedoch frühestens nach vier Jahren unterzieht 
sie oder er sich einem Kolloquium vor dem Bischöflichen 
Dozentenkollegium. 
§ 71 (1) Satz 2 SGO erhält folgende Fassung:
Die Ausschreibung kann auf Antrag des Kirchenvorstands 
verschoben werden, wenn begründet erwartet werden 
kann, dass eine Geistliche im Auftrag oder ein Geistlicher 

im Auftrag, der oder dem in der Gemeinde ein Seelsorge-
auftrag zugewiesen ist, nach Abschluss des Masterstudien-
gangs „Alt-Katholische und Ökumenische Theologie“ oder 
des Kolloquiums als geeignete Bewerberin oder geeigneter 
Bewerber anzusehen ist. 
§ 70 SGO erhält folgende Fassung:
(1) Voraussetzung für die Wählbarkeit ist
1. die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Priesterinnen 
und Priester des Bistums,
2. die bestandene Pfarramtsprüfung,
3. ein Beschluss der Synodalvertretung, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber für den hauptberuflichen Dienst als 
Pfarrerin oder als Pfarrer geeignet ist,
4. bei Ordinierten aus nicht alt-katholischen Kirchen zu-
sätzlich der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiengangs 
„Alt-Katholische und Ökumenische Theologie“ oder des 
Kolloquiums. 
Antrag 51 wird einstimmig angenommen. 
Reiner Knudsen beendet die 7. Sitzung um 21.00 Uhr 
und beruft die 8. Sitzung für Sonntag, 7. Oktober 2018, 
9.00 Uhr ein. Die Synode beschließt den Tag mit einem 
Nachtgebet. 

8. Sitzung, Sonntag, 7. Oktober 2018
Reiner Knudsen eröffnet die 8. Sitzung um 9.00 Uhr. 
Schriftführer David Bosch verliest nach § 10 GOS die Ver-
handlungsschrift der 7. Sitzung vom 6. Oktober 2018. Ein-
rede wird erhoben. Die Einreden werden an den entspre-
chenden Stellen ins Protokoll eingearbeitet. Unter dieser 
Voraussetzung wird die Verhandlungsschrift genehmigt.
Die Zahl der Synodalen beträgt für diese Sitzung 115, die 
unbedingte Mehrheit liegt demnach bei 58 Stimmen.
Aufgerufen wird aus Block K Antrag 42. 
Matthias und Katrin Benölken, Münster stellen Antrag 42 
für die Synodalvertretung vor. 
Antrag 42 wird einstimmig angenommen mit dem Auf-
trag, die Leitlinien weiter zu überarbeiten und der Synode 
2020 erneut vorzulegen. 
Schriftführerin Anja Goller verliest nach § 10 GOS die 
Verhandlungsschrift der 8. Sitzung vom 7. Oktober 2018. 
Einrede wird erhoben. Die Einrede wird an der entspre-
chenden Stelle ins Protokoll eingearbeitet. Unter dieser 
Voraussetzung wird die Verhandlungsschrift einstimmig 
genehmigt.
Bischof Dr. Matthias Ring schließt die 8. Sitzung um 10.30 
Uhr.
Die Synode endet mit einem Abschlussgottesdienst um 
11.00 Uhr in der Kirche St. Quintin.
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Beschlüsse der 60. Ordentlichen Synode
des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken
in Deutschland

Antrag 5
Angenommen bei 27 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen

Die Rechtskommission wird beauftragt, zur kommenden 
Synode einen Vorschlag zur Überarbeitung der SGO 
und „der Ordnung der Wahl der Pfarrerin oder des Pfar-
rers“ zu erarbeiten, die die Briefwahl bei der Wahl eines 
Pfarrers/einer Pfarrerin ermöglicht.

Antrag 6
Angenommen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung

In die „Ordnung der Wahl der Pfarrerin oder des Pfar-
rers“ soll in (3) der Verweis auf § 68(2)1. SGO direkt im 
Anschluss an den bisherigen Wortlaut eingefügt werden, 
sodass dieser Abschnitt dann wie folgt lautet: 
(3) „Der Kirchenvorstand beruft eine Gemeindeversamm-
lung für die Wahl und bestimmt hierfür eine Wahlleiterin 
oder einen Wahlleiter. Die Wahlhandlung ist öffentlich 
und geschieht nach Erledigung der Pfarrstelle, frühestens 
am Sonntag nach der Eucharistiefeier der letzten Bewer-
berin oder des letzten Bewerbers. Sie findet in der Kirche, 
nur wo diese nicht zur Verfügung steht, in einem anderen 
geeigneten Raum statt. Sind weniger als zehn von Hundert 
der wahlberechtigten Gemeindemitglieder anwesend, 
kann die Wahl nicht stattfinden. In diesem Fall lädt der 
Kirchenvorstand zu einer zweiten Wahlversammlung, die 
nach Ablauf von drei Wochen stattfinden muss, erneut ein. 
Nehmen an ihr ebenfalls weniger als zehn von Hundert 
der wahlberechtigten Gemeindemitglieder teil, so kann 
die Wahl wiederum nicht stattfinden. In diesem Fall tritt 
§ 68(2)1. SGO in Kraft, nach dem die Bischöfin oder der 
Bischof mit Zustimmung der Synodalvertretung eine Pfar-
rerin oder einen Pfarrer unmittelbar ernennen kann.“

Antrag 7
Angenommen ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen

Nach S. 1 des § 46 Abs. 2 SGO wird eingefügt: Maßgeblich 
für die Mitgliederzahl ist der Seelsorgebericht des vorange-
gangenen Jahres.

Antrag 8 in der geänderten Form
Angenommen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltun-
gen

§ 46 SGO wird wie folgt ergänzt: (2) Bei der Wahl der 
Pfarrerin oder des Pfarrers und bei Immobiliengeschäften 
(§ 42 Abs. 2 Nr. 4) ist bei einer Anzahl der stimmbe-
rechtigten Gemeindemitglieder von weniger als 500 die 
Anwesenheit von mindestens 10% der stimmberechtigten 
Gemeindemitglieder erforderlich. Bei einer Anzahl von 
500 oder mehr stimmberechtigten Gemeindemitgliedern 
ist die Anwesenheit von mindestens 50 stimmberechtigten 
Gemeindemitgliedern zwingend.

Antrag 11
Angenommen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung

In § 112 SGO wird folgender neuer Absatz (4) aufgenom-
men: „Die Wahlhandlung ist auf maximal drei Wahlgänge 
begrenzt. Zwischen den Wahlgängen ist auf Wunsch 
Gelegenheit zur Aussprache zu geben. Im dritten Wahl-
gang erfolgt die Wahl zwischen den beiden Kandidatinnen 
bzw. Kandidaten, die im zweiten Wahlgang die meisten 
Stimmen erhalten haben. Steht nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber zur Wahl, so ist die Wahlhandlung auf 
einen Wahlgang beschränkt. Gewählt ist, wer die absolute 
Mehrheit der anwesenden Wahlberechtigten auf sich 
vereint. Der bisherige Absatz (4) wird zu Absatz (5), der 
bisherige Absatz (5) wird zu Absatz (6).“

Antrag 12 in der geänderten Form
Angenommen bei einer Gegenstimme

Die Finanzkommission soll bis zur nächsten Synode 
einen Entwurf zur finanziellen Ausstattung der Dekanate 
vorlegen.

Antrag 14
Angenommen ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen

In SGO § 42 Abs. 2 Nr. 4 wird nach „der Veräußerung 
von“ und vor „Rechten an unbeweglichem Besitz“ 
eingefügt: „dinglichen“.

Antrag 22
Angenommen bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen

SGO § 7 wird ergänzt um den folgenden Absatz: (4) Ohne 
Stimm- und Wahlrecht, aber mit Rederecht nehmen die 
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Pfarrvikarinnen, die Pfarrvikare und die Geistlichen im 
Auftrag an der Synode teil. Die Direktorin oder der Direk-
tor des Alt-Katholischen Seminars der Universität Bonn 
wird zur Synode ohne Stimm- und Wahlrecht, aber mit 
Rederecht eingeladen.

Antrag 23
Angenommen ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen

Der erste Satz SGO § 64 wird wie folgt neu gefasst (Einfü-
gung kursiv):
Geistliche, denen im Bereich der Geltung dieser Ordnung 
das Amt als Bischöfin  oder  Bischof, Bistumsverweserin 
oder Bistumsverweser, Generalvikarin oder Generalvikar 
(Bischofsvikarin, Bischofsvikar),  Pfarrerin oder Pfarrer, 
Pfarrverweserin oder Pfarrverweser, übertragen ist, bilden 
innerhalb der Gemeinschaft der Ordinierten die ständige 
Geistlichkeit, da ihnen ein ständiges kirchliches Amt 
übertragen wurde. 

Antrag 24
Einstimmig angenommen

Die Rechtskommission schlägt folgende Änderungen des § 
76 Abs. 4 und 5 SGO vor  (Änderungen im Fettdruck):
(4) Vor der Pfarramtsprüfung entscheidet die Synodal-
vertretung darüber, ob die Pfarramtsanwärterin oder der 
Pfarramtsanwärter für den hauptberuflichen Dienst als 
Pfarrerin oder Pfarrer im Bistum geeignet ist. Bei einem 
negativen Entscheid ist die Anwärterin oder der Anwärter 
auch nach bestandener Pfarramtsprüfung nicht berechtigt, 
sich um eine Pfarrstelle zu bewerben und scheidet zu einem 
von der Synodalvertretung festzusetzenden Termin aus 
dem hauptberuflichen Dienst aus.
(5) Wird die hauptberufliche Tätigkeit der Pfarramtsan-
wärterin oder des Pfarramtsanwärters nach der bestande-
nen Pfarramtsprüfung bei festgestellter Eignung für den 
hauptberuflichen Dienst im Bistum fortgesetzt, so führt 
sie oder er den Titel „Pfarrvikarin“ oder „Pfarrvikar“. Die 
Bischöfin oder der Bischof kann in diesem Fall den Titel 
„Pfarrerin“ oder „Pfarrer“ verleihen.

Antrag 25
Angenommen bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltun-
gen

§ 4 Abs. S. 1 wird wie folgt geändert:
An die Stelle der Formulierung „zwei weltliche Schöffen“ 
tritt „einer weltlichen Schöffin oder einem weltlichen 

Schöffen und einer geistlichen Schöffin oder einem geistli-
chen Schöffen“.

Antrag 26
Einstimmig angenommen

Die Rechtskommission schlägt zur Änderung der GOS 
vor:
§ 13 bleibt unverändert. § 14 wird zu § 14 Absatz 1, § 15 wird 
zu § 14 Absatz 2. Ein neuer § 15 wird eingefügt. § 50 wird 
geändert, § 53 bleibt unverändert:
§ 13  
Die oder der Vorsitzende schlägt drei Personen als 
Schriftführerin oder Schriftführer vor, sofern nicht auf 
Antrag von zwölf Mitgliedern die Synode die Wahl durch 
Stimmzettel beschließt.
§ 14 
(1) Die oder der hierzu von der oder dem Vorsitzenden 
bestimmte (erste) Schriftführerin oder Schriftführer hat 
die Anträge der Mitglieder der Synode und die Anmeldung 
zum Worte entgegenzunehmen und der oder dem Vorsit-
zenden rechtzeitig mitzuteilen.
(2) Die beiden anderen Schriftführerinnen oder Schrift-
führer haben jeweils für sich die gefassten Beschlüsse 
aufzuzeichnen, nach der Sitzung ihre Aufzeichnungen zu 
vergleichen und danach die Ergebnisniederschrift (§ 10) 
festzusetzen.
§ 15 
Die oder der Vorsitzende schlägt drei Personen als Wahl-
helferinnen oder Wahlhelfer vor. Der Vorschlag ist von der 
Synode zu bestätigen.
§ 50 
Die Wählerinnen und Wähler schreiben die Namen 
von zwei Geistlichen und vier Laien auf einen Zettel. 
Die Stimmzettel müssen gleich sein und werden von den 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern verteilt. Die geheime 
Stimmabgabe wird durch geeignete Vorkehrungen gewähr-
leistet. Die Stimmzettel werden von den Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfern gezählt und verlesen. Einer der Schrift-
führerinnen oder Schriftführer verzeichnet die Namen. 
Die Synode kann beschließen, während der Auszählung 
der Stimmen die Beratung fortzusetzen.
(§ 53 bleibt unverändert)

Antrag 28
Einstimmig angenommen 

§ 29 DEVO wird gestrichen.
§ 30 Abs. 3 DEVO wird gestrichen. Es heißt dann:

2018 - Nr. 2

Seite 16

A
m

tl
ic

he
s 

Ki
rc

he
nb

la
tt



Abs. 3
Die Bischöfin oder der Bischof kann mit Zustimmung der 
Synodalvertretung Geistliche ersuchen, ihre Dienstzeit um 
eine zu bestimmende Zeit - höchstens bis zur Vollendung 
des 70. Lebensjahres - zu verlängern, wenn die personelle 
Situation der Kirche dies erfordert. Die Geistlichen können 
bei der Synodalvertretung aus triftigem Grund einen 
Antrag auf Verlängerung der Dienstzeit höchstens bis zur 
Vollendung des 70. Lebensjahres stellen. Zu dem Antrag 
findet sodann eine Aussprache mit der Synodalvertretung 
statt. Zu dieser sind die Geistlichen einzuladen.
Es werden neu angefügt:
Abs. 4
Eine Verlängerung der Dienstzeit einer Pfarrerin oder 
eines Pfarrers kommt über die Regelungen des Absatzes 3 
hinaus nur mit Zustimmung der Gemeindeversammlung 
zustande. Es gelten die Nummern 4, 5 und 6 der Ordnung 
der Wahl der Pfarrerin oder des Pfarrers mit folgenden 
Maßgaben:
Anstelle der vom Kirchenvorstand bestellten Wahlleiterin 
oder des vom Kirchenvorstand bestellten Wahlleiters leitet 
die Dekanin oder der Dekan oder eine von der Bischöfin 
oder dem Bischof beauftragte Person die Wahlversamm-
lung. Die Pfarrerin oder der Pfarrer, deren oder dessen 
Dienstzeit verlängert werden soll, gilt als einzige Bewerbe-
rin oder einziger Bewerber im Sinne von Nr. 6 der vorge-
nannten Wahlordnung. Das Danklied kann entfallen.
Abs. 5
Die Pfarrerin oder der Pfarrer werden nach erfolgter 
Verlängerung von der Bischöfin oder dem Bischof neu er-
nannt. Das Entgelt wird weiter gemäß § 9 DEVO gewährt.

Antrag 29
Angenommen ohne Gegenstimme bei vier Enthaltungen

Das Anliegen möge auf der Basis von Antrag 29 an die 
Rechtskommission und Finanzkommission verwiesen 
werden und dann durch bischöfliche Verordnung vorläufig 
in Kraft gesetzt werden. 
Der Antragstext lautet: Die Synode möge für § 14 DEVO 
folgende Ergänzung beschließen:
(3) Pfarrerinnen und Pfarrern kann nach fünf Dienstjahren 
auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung von der Synodalver-
tretung in der Weise bewilligt werden, dass das Entgelt für 
die Dauer von ein bis sechs Jahren auf drei Viertel bis neun 
Zehntel der Tabellen-Entgelts mit der Maßgabe ermäßigt 
wird, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer ein bis sechs Jahre 
mit Teilzeitbezügen vollbeschäftigt sind und am Ende für 
die entsprechende zusammenhängende angesparte Sabbat- 

oder Weiterbildungszeit von drei Monaten bis zu einem 
Jahr bei vollen Bezügen vom Dienst freigestellt werden.
(4) Die Freistellung vom Dienst setzt voraus, dass keine 
dienstlichen Belange entgegenstehen, insbesondere dass 
die Vertretung geregelt werden kann, außer die Freistellung 
mündet in die Verrentung.
(5) Treten Umstände ein, die die vorgesehene Abwicklung 
der Freistellung unmöglich machen, ist ein Widerruf der 
Bewilligung durch beide Seiten zulässig, der eine Nach-
zahlung der Differenz zwischen den reduzierten und den 
regulären Bezüge zur Folge hat, im Todesfall an die Erben.
(6) Die Pfarrerin oder der Pfarrer bleibt auch während der Sabbat- 
oder Weiterbildungszeit Inhaberin oder Inhaber der Pfarrstelle.

Antrag 31
Einstimmig angenommen

DEVO § 18 wird ergänzt um den folgenden Absatz:
(7) Alle Geistlichen können fünf Arbeitstage im Jahr für 
Exerzitien und Fortbildungsmaßnahmen nutzen. Die ent-
sprechende Dienstbefreiung ist bei der Dekanin oder dem 
Dekan zu beantragen. Dieser oder diesem ist ein Nachweis 
zu erbringen. Fortbildungsmaßnahmen oder Exerzitien, 
bei denen der Dienstgeber Anwesenheitspflicht angeordnet 
hat, fallen nicht unter diese Bestimmung. 

Antrag 32
Einstimmig angenommen

DEVO § 24 (1) ist neu zu fassen und lautet fortan:
(1) Die Kosten des Zuzugs der Geistlichen trägt die Syno-
dalkasse.

Antrag 33
Angenommen ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen

1. § 84 Absatz 3 SGO wird gestrichen.
2. In § 101 Absatz 1 SGO wird als zweiter Satz eingefügt:
Hierzu gehören strafrechtlich relevante Sachverhalte, 
gravierende wirtschaftliche oder berufliche Schwierigkei-
ten sowie Veränderungen im Bereich von Ehe und Familie 
sowie Wohnortwechsel.

Antrag 34 in der geänderten Form
Einstimmig angenommen

§ 84 (3) wird wie folgt gefasst: Der oder die Geistliche im 
Ehrenamt ist auch bei der Ausübung des Hauptberufs 
verpflichtet, das Gebührenverbot nach § 93 zu beachten. 
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Antrag 37
Angenommen bei sechs Gegenstimmen und elf Enthaltungen

Die Synode möge beschließen,
die Finanzierung von ChristenHeute (laut Beschluss der 
47. Ordentlichen Bistumssynode 1984) neu zu regeln. 
Vorschlag: Umlage der jährlichen Gesamtkosten (derzeit 
ca. 30000 Euro) auf die Gemeinden je nach Mitgliederstär-
ke. D.h. bei derzeit ca. 15000 Alt-Katholiken würde jedes 
Mitglied 2 Euro an ChristenHeute pro Jahr “kosten”.

Antrag 38
Angenommen bei 16 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen

Ordnung zur Einrichtung und Anerkennung von Insti-
tuten des geweihten Lebens (IGL), ordensähnlichen und 
sonstigen Gemeinschaften (Kommunitäten)

§ 1 Definition
Die Bestimmungen dieser Ordnung gelten für
1. Institute des geweihten Lebens (IGL), manifestiert in 
einem durch Profess geweihten Leben von Mitgliedern, 
bestehend in einer auf Dauer angelegten Lebensweise in 
einer örtlichen Wohngemeinschaft,
2. andere geistliche Gemeinschaften, die nicht durch eine 
Profess gebunden sind, aber nach festen Regeln in einer 
örtlichen Wohngemeinschaft leben (Kommunitäten), und
3. geistliche Gemeinschaften, die nach festen Regeln, aber 
nicht in einer örtlichen Wohngemeinschaft (lose Kommu-
nitäten) leben.
§ 2 Einrichtung, Anerkennung, Auflösung
(1) Die Bischöfin oder der Bischof kann im Einvernehmen 
mit der Synodalvertretung IGL, Kommunitäten oder lose 
Kommunitäten einrichten oder entsprechenden Anträgen 
bestehender IGL, Kommunitäten oder loser Kommunitä-
ten auf Anerkennung entsprechen.
(2) Ein IGL oder eine Kommunität kann von der Bischöfin 
oder dem Bischof im Einvernehmen mit der Synodalvertre-
tung als Personalgemeinde eingerichtet werden.
(3) Liegen die Voraussetzungen der §§ 4 oder 8 dauerhaft 
nicht vor oder ist dies aus anderen, schwerwiegenden 
Gründen geboten, kann die Bischöfin oder der Bischof im 
Einvernehmen mit der Synodalvertretung ein IGL, eine 
Kommunität oder eine lose Kommunität auflösen oder die 
Anerkennung zurücknehmen.
§ 3 Beauftragte oder Beauftragter für IGL, Kommunitäten 
und lose Kommunitäten
(1) Die Bischöfin oder der Bischof ernennt ein Mitglied der 
Gemeinschaft der Ordinierten zur oder zum Beauftragten 

für IGL, Kommunitäten und lose Kommunitäten. Sie 
oder er nimmt die ihr oder ihm von der Bischöfin oder 
dem Bischof übertragenen Aufgaben war. Dazu gehören 
insbesondere:
- die Visitationen der entsprechenden Einrichtungen,
- die Koordinierung der theologischen Aus- und Weiterbil-
dung,
- die Vernetzung der IGL, Kommunitäten und losen Kom-
munitäten auf Bistumsebene.
(2) Die oder der Beauftragte ist erster Ansprechpartner bei 
Konfliktfällen, begleitet den Entstehungsprozess der IGL, 
der Kommunitäten oder losen Kommunitäten im Bistum 
und regelt in Absprache mit ihnen alle notwendigen 
Entscheidungen.
§ 4 Prüfung von Anträgen auf Einrichtung oder Anerken-
nung
(1) Grundvoraussetzung für die Einrichtung oder Aner-
kennung eines IGL, einer Kommunität oder einer losen 
Kommunität ist die Mindestzahl von jeweils 3 Mitgliedern 
mit Profess oder fester Mitgliedschaft. Die Absicht, ein 
gemeinsames geistliches Leben nach den Regeln der be-
treffenden Kommunität zu führen, muss vorhanden sein. 
Die Mitglieder müssen mehrheitlich der Alt-Katholischen 
Kirche angehören.
(2) Entsprechende Anträge eines IGL, einer Kommunität 
oder einer losen Kommunität werden durch eine von der 
Bischöfin oder vom Bischof eingesetzten Kommission 
geprüft. Die Kommission prüft, ob:
(a)  - das Partikularrecht,
 - die Satzungen und Verträge,
 - das spirituelle Leben und die liturgische Praxis
den Grundsätzen der Alt-Katholischen Gemeinschaft 
entsprechen und nicht im Widerspruch zur SGO stehen,
(b) das IGL oder die Kommunität über die erforderlichen 
finanziellen Mittel verfügt, um seine Aufgaben selbststän-
dig zu erfüllen und seinen Mitgliedern eine ausreichende 
soziale Absicherung zu gewährleisten und
(c) das für die Leitung des IGL, der Kommunität oder der 
losen Kommunität vorhandene oder vorgesehene Mitglied 
ein unbescholtenes Vorleben durch Vorlage eines erweiter-
ten Führungszeugnisses sowie einer Erklärung, dass keine 
Verfahren schweben, nachweisen kann.
§ 5 Partikularrecht
Die einzelnen Gemeinschaften regeln ihr Gemeinschafts-
leben und Einzelheiten über das von den Mitgliedern 
gegebenenfalls abzulegende Gelübde oder Versprechen 
nach ihrem Partikularrecht, welches nicht im Widerspruch 
zur SGO stehen darf. 
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§ 6 Noviziat
Sofern ein Noviziat in einem IGL vorgesehen ist, setzt die 
Aufnahme in das Noviziat die Volljährigkeit voraus.
§ 7 Wahl einer Leiterin oder eines Leiters
Die Leiterin oder Leiter wird von der beschlussfassenden 
Versammlung der jeweiligen Gemeinschaft gewählt. Das 
Ergebnis der Wahl wird der Bischöfin oder dem Bischof 
sowie der Synodalvertretung mitgeteilt.
§ 8 Leitung eines IGL
Ein als Leiterin oder Leiter gewähltes Mitglied des IGL 
oder einer Kommunität vertritt die Gemeinschaft nach 
außen und regelt die internen Angelegenheiten. Es soll 
nur im Ausnahmefall für die wirtschaftlichen Belange der 
Gemeinschaft zuständig sein.
§ 9 Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde
Die öffentlichen seelsorgerischen und liturgischen 
Aktivitäten außerhalb der Gemeinschaft müssen mit 
der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer 
der Gemeinde oder des Seelsorgebezirks einvernehmlich 
abgestimmt werden.
§ 10 Mitwirkung im Bistum
Eine als Personalgemeinde eingerichtete IGL oder Kom-
munität wählt eines seiner alt-katholischen Mitglieder als 
stimmberechtigtes Mitglied in die Bistumssynode und 
gegebenenfalls in die Landessynode
§ 11 Beschlussfassende Versammlung
(1) Die internen Belange des IGL oder einer Kommunität 
werden durch Abstimmung in einer beschlussfassenden 
Versammlung geregelt. Dieses gilt auch für die Wahlen. Die 
beschlussfassende Versammlung muss mindestens einmal 
im Jahr einberufen werden. Näheres regelt das Partikular-
recht. Die Einladungen werden der Bischöfin oder dem 
Bischof mit 6-wöchiger Frist mitgeteilt.
(2) Zur beschlussfassenden Versammlung sind nur Mitglie-
der mit fester Mitgliedschaft zugelassen. Die Bischöfin oder 
der Bischof oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person 
hat Stimmrecht in der beschlussfassenden Versammlung.
(3) Von den Sitzungen der beschlussfassenden Versamm-
lung sind Ergebnisprotokolle anzufertigen und der Bischö-
fin oder dem Bischof innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
nach der Versammlung zuzusenden. Auf Verlangen der 
Synodalvertretung sind zusätzlich dazugehörige Schriftstü-
cke der Bischöfin oder dem Bischof zu übersenden
§ 12 Visitationen, Jahres- und Finanzberichte
(1) Die Bischöfin oder der Bischof üben das Visitationsrecht 
aus, sofern es nicht nach § 3 delegiert wurde
(2) Jahresberichte sind analog zu den Seelsorgeberichten der 
Gemeinden bis zu den in der SGO und den vom Bistum 
vorgegebenen Terminen an die Bischöfin oder den Bischof 

zu senden. Finanzberichte sind entsprechend fristgerecht 
über die oder den Beauftragten nach § 3 an die Finanzkom-
mission zu senden
§ 13 Ausbildung
(1) Die interne Ausbildung einer Gemeinschaft nach § 1 
regelt gegebenenfalls das Partikularrecht.
(2) Die theologische Ausbildung der Mitglieder einer Ge-
meinschaft wird in Absprache mit der Bischöfin oder dem 
Bischof, dem Dozentenkollegium, der Leiterin oder dem 
Leiter des IGL oder der Kommunität sowie der oder dem 
Beauftragten nach § 3 einvernehmlich geklärt.

Antrag 40 in der geänderten Form
Angenommen bei zwei Gegenstimmen und vier Enthaltun-
gen

Die Synode möge beschließen, dass die Rechtskommis-
sion und die Finanzkommission beauftragt werden, der 
nächsten Synode einen Richtlinienentwurf vorzulegen, der 
Empfehlungen für die ethische Orientierung finanzieller 
Aktivitäten in Bistum und Gemeinden enthält.

Antrag 41 in der geänderten Form
Angenommen bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen

Die Synodalvertretung setzt eine interdisziplinäre Kom-
mission aus Theologen, Geistlichen und Laien unseres 
Bistums ein, die in Ergänzung zum Gesangbuch „Einge-
stimmt.“ und zum Gebetbuch „Gottzeit“ unter angemes-
sener Beteiligung der Gemeinden ein modernes Kom-
pendium (‚Katechismus‘) des alt-katholischen Glaubens 
ausarbeitet und der Synode 2022 vorlegt.

Antrag 42
Einstimmig angenommen mit dem Auftrag, die Leitlinien 
weiter zu überarbeiten und der Synode 2020 erneut vorzule-
gen.

Sexuelle Grenzverletzungen und sexuelle Gewalt
Prävention und Intervention
Leitlinien für das Katholische Bistum der Alt-Katholiken 
in Deutschland 

Diese Leitlinien gegen sexuelle Grenzverletzungen und se-
xuelle Gewalt legen die grundlegenden Positionen unserer 
Kirche dar. Sie beschreiben zunächst die Gründe, weshalb 
wir uns gegen solche Verletzungshandlungen positionieren 
(Teil 1). Anschließend werden Maßnahmen vorgestellt, wie 
wir vor solchen Verletzungshandlungen schützen (Teil 2) 
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und wie wir eingreifen, wenn sie begangen wurden (Teil 3). 
Die Leitlinien können nicht endgültig und verbindlich 
sämtliche theologischen, ethischen, rechtlichen und päda-
gogischen Konflikte und Zweifelsfragen lösen. Sie wollen 
in erster Linie sexuelle Grenzverletzungen und sexuelle 
Gewalt durch Verantwortliche* unserer Kirche verhindern 
und empfehlende Handlungsanweisung zur Prävention 
und Intervention geben. Mit den Leitlinien wollen wir eine 
Kultur der Achtsamkeit und des Hinschauens fördern und 
unsere Wahrnehmung im Umgang mit anderen schärfen, 
um darauf zu achten, wo Grenzen überschritten werden. 
Sexuelle Grenzverletzungen und sexuelle Gewalt in unserer 
Kirche zu verhindern ist Ziel und Aufgabe von uns allen.
Diese Leitlinien verwenden einige Begriffe in einer spezi-
fischen Bedeutung, z. B. junger Mensch oder Bistumslei-
tung. Diese Begriffe sind im Text mit einem * markiert und 
werden im Glossar erläutert.
Diese Leitlinien wurden nicht von Grund auf neu ent-
wickelt, sondern beruhen auf Texten, die in der römisch-
katholischen Kirche, in den evangelischen Kirchen und 
von anderen Institutionen entwickelt wurden sowie auf 
weiterer Fachliteratur. Die genauen Quellenangaben wer-
den unter „Verwendete Literatur“ genannt.

Inhalt
1  Grundlagen
1.1 Theologische Einordnung
1.2 Begriffsklärungen und Hintergründe
1.2.1 Sexuelle Gewalt und Verletzungshandlungen
1.2.2 Machtasymmetrien und Machtmissbrauch
1.2.3 Sexuelle Grenzverletzungen
1.2.4 Sexuelle Übergriffe
1.2.5 Strafbare Formen sexueller Gewalt
1.2.6 Verletzungshandlungen von und unter jungen Men-
schen
1.2.7 Seelsorgerische und pädagogische Beziehungsarbeit
2  Prävention 
2.1 Risikomanagement
2.2 Mitwirkungsmöglichkeiten
2.2.1 Beteiligungsmöglichkeiten bei Entscheidungsprozes-
sen
2.2.2 Beschwerdemöglichkeiten innerhalb unserer Kirche
2.2.3 Beschwerdemöglichkeiten außerhalb unserer Kirche
2.2.4 Erziehungspartnerschaft
2.2.5 Information über Mitwirkungsmöglichkeiten
2.3 Sexualpädagogisches Konzept
2.4 Personalmanagement
2.5 Verhaltenskodex
2.6 Kirchen- und arbeitsrechtliche Anweisungen

2.7 Aus- und Fortbildung sowie Reflexion
2.8 Organisation der Präventionsarbeit
3.1 Grundprobleme der Interventionsarbeit
3.1.1 Unterscheidung möglicher Situationen
3.1.2 Zielkonflikte
3.1.3 Lösungsansatz für diese Zielkonflikte
3.2 Grundsätze zur Informationsweitergabe und zum 
Beteiligtenschutz
3.2.1 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz in der 
Aufklärungsphase
3.2.2 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz bei 
einer sicher festgestellten Verletzung
3.2.3 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz bei 
einer sicher ausgeschlossenen Verletzung
3.2.4 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz bei 
einem unaufklärbaren Ereignis
3.2.5 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz bei der 
Beteiligung eines Kindes
3.2.6 Organisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
3.3 Grundsätze in der Aufklärungsphase
3.3 .1 Umgang mit Erstinformationen
3.3.2 Weitere Aufklärung
3.3.3 Erste Hilfen für die oder den (möglichen) Verletzten
3.3.4 Vorläufige Sicherungsmaßnahmen bis zur Aufklärung 
der Vorwürfe
3.3.5 Verhältnis von staatlichen und kirchlichen Ermittlun-
gen
3.4 Grundsätze bei einer sicher festgestellten Verletzung
3.4.1 Hilfen für den Verletzten oder die Verletzte und sein 
bzw. ihr Umfeld
3.4.2 Konkrete Interventionsmaßnahmen
3.5 Grundsätze bei einer sicher ausgeschlossenen Verletzung
3.6 Grundsätze bei einem unaufklärbaren Ereignis
3.7 Organisation der Interventionsarbeit
3.7.1 Ansprechpersonen für Hinweise auf Verletzungen
3.7.2 Beratende Fachleute
3.7.3 Beratungsgremium für ethische Zweifelsfälle
3.7.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Glossar 
Verwendete Literatur

1 Grundlagen
1.1 Theologische Einordnung
Wer hat mich berührt? So fragt Jesus im Markus- und im 
Lukasevangelium (Mk 5,31 und Lk 8,45). Seine Jüngerin-
nen und Jünger sind erstaunt. Es drängen sich so viele Men-
schen um Jesus, dass diese Frage unverständlich scheint. 
Und doch stellt sich heraus, dass Jesus sich auf seine Wahr-
nehmung verlassen kann. Es ist eine an Blutfluss erkrankte 
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Frau, die sich von dieser Berührung Heilung verspricht.
Jesus wird nicht nur an dieser Stelle als hochsensibel 
beschrieben. Er berührt Menschen – durch Worte und 
Handlungen. Und er lässt sich berühren – von der Men-
schen Fragen, von ihrem Leid und auch im körperlichen 
Sinn.
Berührung kann tröstlich sein. Berührung kann Mut 
machen. Berührung kann Geborgenheit schenken. Berüh-
rung kann Spaß machen. Berührung kann heilen.
Es soll auch zukünftig das Kind gekuschelt werden, das 
Heimweh hat oder getröstet werden will. Es sollen auch 
zukünftig Kinder, Jugendliche und deren Leiterinnen und 
Leiter sportlich und spielerisch aktiv und dabei körperlich 
in Kontakt sein. Es sollen auch zukünftig Menschen in den 
Arm genommen werden, denen dies guttut. Und schließ-
lich sollen auch zukünftig Zärtlichkeiten zwischen sich 
Verliebenden und Liebenden möglich sein.
Wir wollen auch zukünftig über Gefühle und Emotionen 
miteinander sprechen. Wir wollen den Schmerz der Trauer, 
die Verunsicherung, die das Leid mit sich bringt, wir 
wollen unsere Ängste, unser Hadern, unsere Wut und auch 
unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, unseren Glauben, die 
prickelnden Gefühle des Lebens und vieles mehr mitteilen 
und teilen.
Jegliche Berührung – ob verbal, visuell oder körperlich 
– setzt ein gegenseitiges Einverständnis voraus. Sensibel 
wahrzunehmen, welche Berührungen gewünscht sind und 
welche Berührungen Grenzen verletzen, ist unabdingbar 
für ein Zusammenleben, das Jesus uns vorgelebt hat und 
das uns Wohl und Heil verspricht.
Es ist zutiefst menschlich, dass diese Grenzen immer 
wieder verletzt werden. Das bringt schon die Tatsache 
mit sich, dass Menschen Berührung sehr unterschiedlich 
wahrnehmen und das, was jetzt positiv erlebt wird, in einer 
ähnlichen Situation grenzüberschreitend erfahren werden 
kann. 
Grenzverletzungen können allerdings vermieden werden, 
indem Menschen ihr Sprechen und Handeln reflektieren 
und dadurch sensibler werden. 
Grenzverletzungen müssen vermieden und auch dann ge-
ahndet werden, wenn sie unachtsam, leichtfertig, respektlos 
oder gar vorsätzlich geschehen. Die Folgen für die Betroffe-
nen sind nicht selten schwerwiegend und traumatisch.
Wenn Berührungen nicht gewollt und nicht heilvoll sind, 
dann werden die einen Grenzen setzen können. Andere 
aber sind dazu nicht selbstständig in der Lage, z. B. Kinder, 
die zu schwach zur Gegenwehr sind, Frauen, die trauma-
tisiert sind, Männer, die nicht gelernt haben, über ihre 
Gefühle zu sprechen.

Wenn Berührungen verletzen oder gar die Unversehrtheit 
des eigenen Lebens bedrohen, dann ist eine solche Gegen-
wehr für die Einzelne oder den Einzelnen in der Regel 
unmöglich.
Wir brauchen Umgänge, um miteinander Sensibilität und 
Respekt vor den eigenen Grenzen und denen anderer zu 
lernen bzw. diese zu verbessern.
Wir brauchen Strukturen, wenn wir mit Grenzverletzun-
gen umgehen und sie vermindern helfen wollen.
Und schließlich brauchen wir auch Interventionen, wenn 
Menschen zu Täterinnen und Tätern werden.
Fragen wir mit Jesus: Wer berührt mich? Von wem will 
ich mich berühren lassen? Wen möchte ich berühren? Wer 
möchte von mir berührt werden?
In diesem Sinne hat die Kommission „Missbrauch und 
Prävention“ im Auftrag der Synode der Alt-Katholischen 
Kirche gearbeitet und die folgenden Leitlinien erstellt.
1.2 Begriffsklärungen und Hintergründe
1.2.1 Sexuelle Gewalt und Verletzungshandlungen
Als sexuelle Gewalt bezeichnen wir in diesen Leitlinien 
jede Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung.
Mit diesem Begriff meinen wir alle Handlungen, 
- die einen sexuellen, sexualisierten oder sexistischen Kon-
text haben, 
- die die persönliche Grenze eines anderen Menschen 
überschreiten und 
- denen die betroffene Person nicht zustimmt (bzw. nicht 
zustimmen kann).
Der Begriff sexuelle Gewalt ist sehr weit. Er bezieht sich 
nicht nur auf sexuellen Missbrauch oder nur auf Sexual-
straftaten, sondern er umfasst alle Verhaltensweisen, die 
von der betroffenen Person als unerwünscht, als grenz-
überschreitend oder als verletzend wahrgenommen werden 
(auch wenn die handelnde Person eine solche Wirkung 
nicht beabsichtigt hat).
In diesem Text benutzen wir den Begriff Gewalt also in 
einem spezifischen Sinn, wie er insbesondere unter Päda-
gogen und Psychologen verbreitet ist. Der Gewaltbegriff in 
diesem Text unterscheidet sich sowohl von dem umgangs-
sprachlichen Gewaltbegriff (das Anwenden von körperli-
cher Stärke, um jemanden zu verletzen oder ihn zu etwas zu 
zwingen), als auch von den unterschiedlichen juristischen 
Gewaltbegriffen.
Um verschiedene Formen sexueller Gewalt zu beschreiben, 
ist es sinnvoll, drei Kategorien zu unterscheiden: 
- sexuelle Grenzverletzungen (siehe 1.2.3)
- sexuelle Übergriffe (siehe 1.2.4)
- strafbare Formen sexueller Gewalt (siehe 1.2.5).
Um diesen Text sprachlich möglichst einfach zu halten, 
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benutzen wir den Begriff Verletzungshandlung als Ober-
begriff für jede Verhaltensweise, die eine sexuelle Grenzver-
letzung, ein sexueller Übergriff oder eine strafbare Form 
sexueller Gewalt ist – unabhängig davon, wer sie begeht, 
wem gegenüber sie begangen wird, welche Absicht dahinter 
steht, welche Folge sie hat und ob sie eine Straftat* ist oder 
nicht.
1.2.2 Machtasymmetrien und Machtmissbrauch
Manche Menschen sind der Macht anderer Menschen 
asymmetrisch ausgesetzt. Hierzu gehören insbesondere 
junge Menschen* und Menschen mit Behinderungen. 
Machtasymmetrien haben ihre Ursache oft in gesellschaft-
lich definierten Abhängigkeiten. Solche Abhängigkeiten 
können auch in Institutionen (wie z. B. unserer Kirche) 
entstehen.
Sexuelle Gewalt – vor allem gegen junge Menschen* und 
gegen Menschen mit Behinderungen – ist nicht unbedingt 
Ausdruck einer abweichenden Sexualität. Jedenfalls dann, 
wenn sie absichtlich verübt wird, ist sie in erster Linie 
Machtmissbrauch gegenüber der abhängigen Person.
1.2.3 Sexuelle Grenzverletzungen
Eine sexuelle Grenzverletzung ist jede Handlung, bei der 
jemand die persönliche Grenze eines anderen Menschen in 
sexualisierter Form überschreitet. 
Dies muss nicht unbedingt absichtlich geschehen. Es kann 
vorkommen, dass jemand versehentlich nicht erkennt, dass 
sein oder ihr Verhalten von einem anderen als „zu nah“ 
empfunden wird.
Grenzverletzungen können z. B. sein (sofern sie von der 
betroffenen Person als eine Grenzverletzung empfunden 
werden):
- jemanden mit Kosenamen ansprechen
- jemanden ungefragt fotografieren
- jemanden umarmen
- ein Kind auf den Schoß nehmen oder über den Kopf 
streicheln
- keine ausreichenden Vorkehrungen treffen, um bei Um-
kleide-, Wasch- oder Schlafsituationen die Privatsphäre der 
Betroffenen zu schützen
- bei Spielen oder Übungen nicht ausreichend berücksichti-
gen, dass die Teilnehmer unterschiedliches Körperempfin-
den haben können 
- bei Spielen oder Übungen den Betroffenen keine 
Möglichkeit lassen, nicht an dem Spiel bzw. an der Übung 
teilzunehmen
- vorübergehend die pädagogische bzw. seelsorgerische Rol-
le verlassen (z. B. gegenüber jungen Menschen* Probleme 
aus der eigenen Beziehung erörtern).
Das Ziel, möglichst keine Grenzverletzung zu begehen, 

kann man nicht vollständig erreichen. Gerade bei der 
pädagogischen und bei der seelsorgerischen Arbeit kann 
man nicht vor jeder Maßnahme deren Bedeutung für die 
persönliche Grenze der betroffenen Person sowie eine even-
tuell bestehende Machtasymmetrie umfassend analysieren.
Trotzdem ist eine Grenzverletzung – insbesondere wenn 
sie in einem seelsorgerischen oder pädagogischen Abhän-
gigkeitsverhältnis geschieht – ein persönlicher und fach-
licher Fehler. Oft hätte eine gründlichere Vorüberlegung 
geholfen, die Grenzverletzung zu vermeiden. Deshalb sollte 
jede Grenzverletzung zum Anlass genommen werden, zu 
prüfen, wie sich ähnliche Fälle zukünftig vermeiden lassen.
Wenn jemand Grenzverletzungen fortsetzt, obwohl er sie 
erkannt hat, dann etablieren sie eine Kultur der Grenzver-
letzung und stellen Übergriffe dar.
1.2.4 Sexuelle Übergriffe
Als sexuelle Übergriffe bezeichnen wir massive (vor allem: 
wiederholte und / oder beabsichtigte) sexuelle Grenzverlet-
zungen. Es spielt keine Rolle, ob sie vom Gesetzgeber unter 
Strafe gestellt sind oder nicht.
Sexuelle Übergriffe können beispielsweise sein:
- eine andere Person mit Blicken ausziehen 
- eine andere Person beim Duschen beobachten
- intensiv auf primäre oder sekundäre Geschlechtsorgane 
einer anderen Person schauen („glotzen“)
- den Körper einer anderen Person kommentieren
- jemanden in ein Gespräch mit sexualisiertem Inhalt 
verwickeln
- erotische oder zweideutige Textnachrichten senden
- erotische Film- oder Fotoaufnahmen anfertigen
- erotische Spiele (z. B. Flaschendrehen, „Wahrheit oder 
Pflicht“)
- Zungenküsse
- primäre oder sekundäre Geschlechtsorgane einer anderen 
Person berühren
- jemanden zum Geschlechtsverkehr drängen.
Wenn solche Handlungen in einem (insb. pädagogischen 
oder seelsorgerischen) Abhängigkeitsverhältnis vorkom-
men, dann sind sie nicht nur ein Fehler, sondern dann 
zeigen sie ein grundlegendes persönliches und fachliches 
Defizit. Sie überschreiten die Grenze zwischen jungen 
Menschen* und Pädagogen bzw. zwischen Gemeindemit-
gliedern und Seelsorgern.
Täter und Täterinnen setzen sexuelle Übergriffe gezielt 
ein, um abhängige Personen (insb. junge Menschen* und 
Menschen mit Behinderungen) sowie deren Umfeld zu de-
sensibilisieren und so sexuellen Missbrauch vorzubereiten. 
Sie schaffen ein Klima, in dem sexueller Missbrauch nicht 
so leicht auffällt oder in dem er bagatellisiert werden kann. 
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Es kann vorkommen, dass sexuelle Übergriffe ritualisiert 
werden (z. B. als Aufnahmeritual) und so über Generatio-
nen hinweg weitergegeben werden.
1.2.5 Strafbare Formen sexueller Gewalt
Die Formulierung strafbare Formen sexueller Gewalt 
bezeichnet solche Verletzungshandlungen, die vom 
Gesetzgeber unter Strafe gestellt wurden. Dazu zählen 
beispielsweise:
- Kinder* zu sexuellen Handlungen überreden (auch mit-
tels digitaler Medien)
- Kinderpornografie herstellen, verbreiten oder besitzen
- anale, orale, vaginale Vergewaltigung.
1.2.6 Verletzungshandlungen von und unter jungen Men-
schen
Verletzungshandlungen können auch von jungen Men-
schen* gegenüber anderen jungen Menschen begangen 
werden. Für (versehentliche) Grenzverletzungen ist das 
selbstverständlich, aber auch sexuelle Übergriffe und Sexu-
alstraftaten kommen vor (bzw. Handlungen, die strafbar 
wären, falls das handelnde Kind* bereits strafmündig wäre).
Auch Machtasymmetrien können sich unter jungen Men-
schen* entwickeln. Solche Machtungleichgewichte gibt es 
vor allem zwischen einer Gruppe und Einzelnen; zwischen 
Älteren und Jüngeren; zwischen Stärkeren und Schwä-
cheren. Verletzungshandlungen, die in solchen Machtun-
gleichgewichten stattfinden, können von außen leicht mit 
Mobbing / Bullying verwechselt werden.
Oft sind mehrere junge Menschen* sowohl als Opfer wie 
als Täter beteiligt. Innerhalb einer Peergroup kann ein 
starkes Schweigegebot herrschen, sich gegenseitig nicht zu 
verraten, was die Verwicklung dieser jungen Menschen* als 
Opfer-Täter verstärkt. 
Kirchenfreizeiten und ähnliche Veranstaltungen weisen ein 
erhöhtes Risiko für Verletzungshandlungen unter jungen 
Menschen* auf. Dies hängt unter anderem damit zusam-
men, dass sich hier private und formale Rollen (z. B. ältere 
Jugendliche als ehrenamtliche Betreuer) vermischen.
Unter jungen Menschen* finden Verletzungshandlungen 
nicht selten digital statt oder werden zumindest digital 
begleitet durch Benutzung von Smartphones, Tablets usw. 
Es kommt vor, dass Verletzungshandlungen als „jugendli-
ches Experimentierverhalten“ bagatellisiert werden.
1.2.7 Seelsorgerische und pädagogische Beziehungsarbeit
Wer seelsorgerisch oder pädagogisch tätig ist, arbeitet mit 
Menschen und baut zu ihnen Beziehungen und Vertrau-
ensverhältnisse auf. Vor allem dann, wenn man mit jungen 
Menschen* oder mit Menschen mit Behinderungen arbei-
tet, ist diese Beziehungsarbeit besonderen Anforderungen 
ausgesetzt:

Einerseits weisen diese Beziehungen Gemeinsamkeiten mit 
nicht-professionellen Beziehungen (z. B. freundschaftlichen 
oder familiären Beziehungen) auf: Zur professionellen 
seelsorgerischen und pädagogischen Arbeit gehört es, dem 
Gegenüber zu vertrauen, eine authentische Persönlichkeit 
zu sein und auch – abhängig von dem Alter, dem Ent-
wicklungsstand, dem biografischen und dem kulturellen 
Hintergrund des Gegenübers – emotionale und ggf. auch 
körperliche Nähe zuzulassen.
Andererseits unterscheiden sich diese Beziehungen aber 
grundlegend von nicht-professionellen Beziehungen: Junge 
Menschen und Menschen mit Behinderungen können oft 
nicht frei entscheiden, wer ihre Bezugsperson sein soll. Sie 
können ihrer Bezugsperson nicht oder nur sehr begrenzt 
ausweichen. 
Gerade diese Verbindung von Nähe und eingeschränkter 
Ausweichmöglichkeit macht seelsorgerische und pädagogi-
sche Arbeit attraktiv für (potentielle) Täter und Täterinnen. 
Wenn man diese Umstände zusammen betrachtet, dann 
ergibt sich eine entscheidende Herausforderung der 
Präventionsarbeit: Man muss Verletzungshandlungen 
verhindern, darf aber gleichzeitig notwendige Nähe nicht 
einschränken.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, muss man 
klären, welche Verhaltensweisen zur professionellen 
Beziehungsarbeit gehören und welche Verhaltensweisen 
diesen Bereich verlassen (also eine Verletzungshandlung 
darstellen): 
In einer professionellen Beziehung dient die Nähe nicht 
dem oder der Erwachsenen (dem Seelsorger oder der Seel-
sorgerin bzw. dem Pädagogen oder der Pädagogin), sondern 
allein deren Gegenüber. Wer eine professionelle Beziehung 
aufbaut, darf diese nicht nutzen, um eigene (körperliche 
oder emotionale) Bedürfnisse zu befriedigen. Erwachsene 
dürfen sich in professionellen Beziehungen zu jungen Men-
schen* weder von eigenen Bedürfnissen noch von persönli-
chen Interessen leiten lassen, sondern müssen ihr Handeln 
an dem Wohl und an den Interessen der jungen Menschen* 
ausrichten. Authentisch sein bedeutet zwar, seine Persön-
lichkeit einzubringen. Es bedeutet aber nicht, seine eigenen 
Interessen über die der jungen Menschen* zu stellen. Die 
Erwachsenen treten mit den jungen Menschen* nicht in 
eine Art „Austauschverhältnis“ im Sinne von „Vertrauen 
gegen Vertrauen“, „Leistung gegen Gegenleistung“.
In einer professionellen Beziehung ist weniger Nähe zuläs-
sig als in einer privaten Beziehung (z. B. zwischen Eltern 
und Kind); unzulässig ist es z. B., den Menschen, mit dem 
man arbeitet, auf den Mund zu küssen oder sich vor ihm 
nackt auszuziehen.  
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Eine professionelle Beziehung ist zeitlich begrenzt und 
endet mit dem Ende des jeweiligen Angebots. Außerdem 
ist sie durch die Aufgabe begrenzt, die vor Beginn der Tä-
tigkeit klar definiert sein muss. Falls es in besonderen Aus-
nahmefällen darüber hinaus zu einem Kontakt kommt, 
dann muss dieser Kontakt transparent sein (z. B. indem die 
Eltern informiert werden).
2 Prävention
2.1 Risikomanagement
In unserer Kirche versammeln sich ständig Menschen 
– junge Menschen*, Menschen mit Behinderungen und 
Erwachsene.
Junge Menschen* nehmen beispielsweise an Freizeiten oder 
Ausflugsfahrten teil oder sie treffen sich im Kinder- und 
Jugendtreff der Gemeinde. Eltern überlassen ihre Kinder 
den Pfarrerinnen und Pfarrern, den Betreuerinnen und 
Betreuern usw. 
Hierbei wird viel Beziehungsarbeit geleistet, die uns alle zu-
sammenbringt. Dabei entsteht Gemeinschaft, die getragen 
wird von persönlichen Kontakten und Vertrauen.
Wir erwarten, dass vor allem junge Menschen* und 
Menschen mit Behinderungen vor Verletzungshandlungen 
geschützt werden. Deshalb ist es unsere Aufgabe (nicht 
nur die Aufgabe der Bistums- und der Gemeindeleitung*, 
sondern auch die Aufgabe jedes einzelnen Gemeinde-
mitglieds – also von uns allen), die Risiken gerade für die 
uns anvertrauten jungen Menschen* und Menschen mit 
Behinderungen so weit wie möglich zu minimieren.
Ein bestehendes Risiko können wir nur dann minimieren, 
wenn wir es erkannt haben. Deshalb müssen wir für eine 
aktive Prävention die Risikofaktoren kennen. Dies ist die 
Grundvoraussetzung für unsere weiteren Präventionsmaß-
nahmen; nur so können wir Fälle von sexueller Gewalt 
vermeiden. 
Um die Risikofaktoren zu erkennen, führt man eine 
sogenannte Risikoanalyse durch. Unter einer Risikoana-
lyse versteht man die Untersuchung und Identifizierung 
von Gefährdungsrisiken in den verschiedenen Bereichen 
kirchlicher Arbeit, in denen jemand (insbesondere: junge 
Menschen* und Menschen mit Behinderungen) durch 
sexuelle Gewalt verletzt werden könnte.
In jeder Organisation unserer Kirche (im Bistum, in den 
Dekanaten, in den Gemeinden und in anderen Organisati-
onen wie dem bund alt-katholischer frauen und dem Bund 
Alt-Katholischer Jugend) analysieren wir mögliche Risiken. 
Wir dokumentieren die Maßnahmen, die wir ergreifen, 
und wir evaluieren diese Maßnahmen.
Im Rahmen einer Risikoanalyse prüfen wir zum Beispiel 
Verantwortlichkeiten, Abläufe, Räumlichkeiten und 

Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme (einschließlich der 
Erreichbarkeit über digitale Medien). Wir diskutieren, wel-
che Nähe und welche Distanz zur Zielgruppe angemessen 
sind. Wir betrachten Momente und Gegebenheiten, die in 
unserer Kirche (unserer Gemeinde / unserer kirchlichen 
Organisation) bestehen und die sexuelle Gewalt begünsti-
gen oder ermöglichen. 
Dabei kann es sinnvoll sein, dass dies nicht jede Gemeinde 
für sich erledigt, sondern sich mehrere Organisationen 
(z. B. die Gemeinden eines Dekanats) gemeinsam dieser 
Aufgabe widmen. Indem wir miteinander das Thema bear-
beiten, profitieren wir vom Wissen und von den Erfahrun-
gen der jeweils anderen.
Die gewonnenen Erkenntnisse sind dann unsere Grund-
lage, auf der wir unsere Schutzkonzepte entwickeln und 
anpassen und – falls erforderlich – unsere Organisation 
verändern.
Die identifizierten Risikofaktoren, die ergriffenen Maß-
nahmen und deren Wirkung überprüfen wir regelmäßig in 
festgelegten Zeitabständen (sinnvoll sind z. B. fünf Jahre).
2.2 Mitwirkungsmöglichkeiten
2.2.1 Beteiligungsmöglichkeiten bei Entscheidungsprozes-
sen
Ein wichtiger Baustein zur Prävention von Verletzungs-
handlungen ist es, alle Menschen – insbesondere junge 
Menschen* und Menschen mit Behinderungen – bei allen 
Ereignissen und Entscheidungsprozessen zu beteiligen, 
die sie betreffen. Dies gilt auf allen Ebenen unserer Kirche 
– in den Gemeinden, in den Dekanaten, im Bistum und 
in anderen kirchlichen Organisationen (z. B. dem Bund 
Alt-Katholischer Jugend und dem bund alt-katholischer 
frauen).
Wir achten darauf, unsere Entscheidungsprozesse so zu 
gestalten, dass junge Menschen* und Menschen mit Be-
hinderungen sich tatsächlich aktiv beteiligen können. Die 
Mitwirkungsmöglichkeiten gestalten wir so, dass sie für 
junge Menschen und für Menschen mit Behinderungen 
geeignet sind. Dies können z. B. Kinderkonferenzen sein, 
die Wahl von Gruppensprechern oder die Einrichtung 
von Vertrauenspersonen, an die sich junge Menschen und 
Menschen mit Behinderungen wenden können.
2.2.2 Beschwerdemöglichkeiten innerhalb unserer Kirche
Zu den Mitwirkungsmöglichkeiten gehören auch alters- 
und behindertengerechte Beschwerdemöglichkeiten.
Wir wollen eine positive Beschwerdekultur entwickeln, um 
so die fachliche Arbeit zu verbessern und weiterzuentwi-
ckeln. Indem wir mit Beschwerden konstruktiv umgehen, 
geben wir allen Beteiligten einen festgelegten Rahmen, in-
nerhalb dessen sie Probleme ansprechen können. Dadurch 
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schaffen wir zugleich klare und sichere Arbeitsstrukturen.
Beschwerden nehmen wir ernst. Wir behandeln sie 
sachlich und professionell. Meldungen bagatellisieren wir 
nicht. Wir gehen Vorwürfen nach, damit sie geklärt und 
damit Missstände aufgedeckt werden. So ermöglichen wir 
Veränderungen.
Durch systematische Beschwerdeverfahren legen wir 
fest, wie wir mit Beschwerden in unserer Kirche (in dem 
Bistum, in einer Gemeinde, in einer anderen Organisation 
unserer Kirche) umgehen. Hierbei regeln wir vor allem, 
wer Beschwerden bearbeitet (die Kontaktmöglichkeiten 
werden öffentlich bekannt gemacht), wie Beschwerden 
bearbeitet werden, wie die Vertraulichkeit einer Beschwer-
de gewahrt wird, wie Beschwerden dokumentiert werden, 
welche Ziele das Beschwerdeverfahren hat, wie Verände-
rungsmaßnahmen eingeleitet werden, wer wann wen über 
den Ausgang eines Beschwerdeverfahrens informiert und 
wie das Beschwerdeverfahren evaluiert und weiterentwi-
ckelt wird.
Diese Aspekte schneiden wir auf die jeweilige Gemeinde 
bzw. Organisation unserer Kirche zu, je nach strukturellen, 
konzeptionellen und regionalen Gegebenheiten.
Damit Beschwerdeverfahren funktionieren, genügt es 
aber nicht, dass sie formell festgelegt sind. Wichtig ist, dass 
es in jeder Gemeinde und in jeder kirchlichen Organi-
sation eine beschwerdefreundliche Haltung gibt. Wir 
alle müssen eine Kultur schaffen, die geprägt ist durch 
einen wertschätzenden Umgang aller Beteiligten und ein 
professionelles Selbstverständnis, das Fehler als Bestandteil 
der alltäglichen Berufspraxis begreift und als Auslöser der 
Veränderung wertschätzt. Dann dürfen wir damit rechnen, 
dass Betroffene – insbesondere auch junge Menschen* und 
Menschen mit Behinderungen – Beschwerdemöglichkei-
ten nutzen.
Damit eine solche Kultur entsteht, ist es wichtig, dass wir 
an der Entwicklung und Einführung der Beschwerdever-
fahren alle beteiligen, gegen deren Handlungen man sich 
beschweren könnte (vor allem sämtliche Verantwortlichen* 
unserer Kirche) und ihre Bedenken, Vorbehalte und Ängs-
te ernst nehmen, die sie gegen ein Beschwerdeverfahren 
haben.
2.2.3 Beschwerdemöglichkeiten außerhalb unserer Kirche
Neben dem innerkirchlichen Beschwerdeverfahren benen-
nen wir externe Ansprechpersonen, an die sich insbeson-
dere junge Menschen* und Menschen mit Behinderungen, 
aber auch z. B. Eltern, Betreuer sowie alle Verantwort-
lichen* unserer Kirche wenden können. Diese externen 
Ansprechpersonen haben eine ausreichende Distanz zu 
unserer Kirche, sie sind neutral und unabhängig (das heißt 

vor allem: gegenüber der Bistums- und Gemeindeleitung 
weder weisungsabhängig noch weisungsbefugt) und leicht 
erreichbar.
Die externen Ansprechpersonen können z. B. in spezi-
alisierten Fachberatungsstellen arbeiten, mit denen das 
Bistum eine Vereinbarung über ihre Tätigkeit schließt.
Die Namen und Kontaktdaten der externen Ansprech-
personen machen wir allgemein bekannt (z. B. auf der 
Homepage des Bistums).
2.2.4 Erziehungspartnerschaft
Die Verantwortlichen* unserer Kirche besprechen das 
Thema Prävention gegen sexuelle Gewalt mit Eltern, deren 
Kinder an Veranstaltungen unserer Kirche teilnehmen 
oder die sich in Einrichtungen unserer Kirche aufhalten.
Im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen werden 
solche Gespräche mit den Angehörigen und gesetzlichen 
Betreuern geführt.
2.2.5 Information über Mitwirkungsmöglichkeiten
Wir informieren junge Menschen* und Menschen mit 
Behinderungen über ihre Rechte, damit sie sie nutzen 
können. Hierbei nutzen wir eine leichte Sprache. 
Wir ermutigen sie dazu, ihre Rechte und ihre Mitentschei-
dungsmöglichkeiten zu nutzen. 
Wenn junge Menschen* und Menschen mit Behinderun-
gen ihre Rechte kennen und positive Erfahrung bei der 
Wahrnehmung dieser Rechte machen, dann können sie 
besser einschätzen, wann ihre Rechte und Grenzen über-
schritten werden.
2.3 Sexualpädagogisches Konzept
Wir entwickeln für unsere Kirche ein sexualpädagogisches 
Konzept. Dieses Konzept hat nicht das Ziel, Vorgaben für 
unsere Sexualität zu machen. In erster Linie bietet es denen 
Orientierung, die in unserer Kirche (insbesondere mit jun-
gen Menschen*) seelsorgerisch oder pädagogisch arbeiten.
Das sexualpädagogische Konzept gibt die grundlegende 
Haltung unserer Kirche zu Sexualität wieder. Es be-
rücksichtigt die altersgerechte Entwicklung der jungen 
Menschen, die Gegebenheiten der Menschen mit Behinde-
rungen und den kulturellen Hintergrund aller Beteiligten 
(auch der Seelsorgerinnen und Seelsorger, der Pädagogin-
nen und Pädagogen). Es benennt klar, wann genau die 
Grenze von körperlicher Nähe hin zu einer Verletzungs-
handlung überschritten wird.
Dieses Konzept dient auch dazu, dass sich die Verantwort-
lichen* unserer Kirche mit Themen wie Sexualität und se-
xueller Orientierung, Intimität und Beziehungsgestaltung 
sowie dem Wahrnehmen und Anerkennen von Grenzen 
fachlich und persönlich auseinandersetzen.
Das sexualpädagogische Konzept wird so formuliert, dass 
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auch junge Menschen* und Menschen mit Behinderungen 
es leicht verstehen können. 
Wir veröffentlichen dieses Konzept (z. B. auf der Home-
page des Bistums). Wir sorgen dafür, dass alle Verantwort-
lichen* unserer Kirche, die mit jungen Menschen* arbeiten, 
dieses Konzept kennen.
2.4 Personalmanagement
Die Personalverantwortlichen unserer Kirche sorgen dafür, 
dass die Verantwortlichen* unserer Kirche an der Präven-
tion gegen sexuelle Gewalt mitwirken. Sie thematisieren 
dies schon im Vorstellungsgespräch, während der Einarbei-
tungszeit sowie in weiterführenden Mitarbeitergesprächen 
und stellen sicher, dass sich alle Verantwortlichen* unserer 
Kirche in diesem Bereich fortbilden.
Alle hauptamtlichen Verantwortlichen* unserer Kirche 
legen (entsprechend den gesetzlichen und arbeitsrechtli-
chen Regelungen) ein erweitertes Führungszeugnis vor. Für 
ehrenamtlich Tätige besteht eine solche Pflicht allerdings 
nur, falls die gesetzlichen Regelungen des jeweiligen Bun-
deslandes es bestimmen.
Je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit jungen 
Menschen* bzw. je nach Aufgabe und Einsatz prüfen die 
Personalverantwortlichen unserer Kirche im Einzelfall, ob 
eine Verantwortliche* oder ein Verantwortlicher* unserer 
Kirche eine Selbstauskunftserklärung vorlegen muss, in 
der sie bzw. er angibt, ob gegen sie bzw. gegen ihn straf-
rechtliche Verfahren eingeleitet wurden und zu welchem 
Abschluss sie gekommen sind.
2.5 Verhaltenskodex
Klare Verhaltensregeln ermöglichen den Verantwortlichen* 
unserer Kirche, in ihrer Beziehungsarbeit ein professionel-
les Nähe-Distanz-Verhältnis zu schaffen und für einen res-
pektvollen Umgang und eine offene Kommunikationskul-
tur zu sorgen. Deshalb erstellen wir einen Verhaltenskodex 
und binden dabei sowohl junge Menschen und Menschen 
mit Behinderungen als auch betroffene Verantwortliche* 
unserer Kirche ein. 
Es erscheint sinnvoll, dass das Bistum zusammen mit dem 
Bund Alt-Katholischer Jugend eine Vorlage für einen sol-
chen Verhaltenskodex erarbeitet. Anschließend kann jede 
Gemeinde und jede andere kirchliche Organisation diese 
Vorlage entweder übernehmen oder auf ihre individuelle 
Situation anpassen. Auch hierbei werden die Betroffenen 
einbezogen; dies kann beispielsweise im Rahmen von Frei-
zeitveranstaltungen oder Firmvorbereitungen geschehen.
Die Verantwortlichen* unserer Kirche erkennen den (je-
weils für ihren Arbeitsbereich geltenden) Verhaltenskodex 
an, indem sie ihn unterzeichnen. Dies ist eine verbindliche 
Voraussetzung für eine An- und Einstellung, für eine Wei-

terbeschäftigung sowie auch für eine Beauftragung zu einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit. Die Sanktionen, die drohen, 
wenn der Verhaltenskodex nicht eingehalten wird, machen 
wir allen Verantwortlichen* unserer Kirche bekannt.
Wir veröffentlichen die Verhaltenskodizes (z. B. auf der 
Homepage der jeweiligen kirchlichen Organisation und / 
oder des Bistums).
2.6 Kirchen- und arbeitsrechtliche Anweisungen
Für die Verantwortlichen unserer Kirche, die weisungsge-
bunden sind (z. B. kirchen- oder arbeitsrechtlich), erlässt 
unsere Kirche kirchen- bzw. arbeitsrechtlich verbindliche 
Anweisungen, um insb. junge Menschen* und Menschen 
mit Behinderungen zu schützen. Diese Anweisungen kön-
nen mit dem Verhaltenskodex inhaltlich identisch sein. Sie 
können auch einen solchen Kodex vorwegnehmen, solange 
er noch entwickelt wird.
2.7 Aus- und Fortbildung sowie Reflexion
Wenn Seelsorgerinnen, Seelsorger, Pädagoginnen und Päd-
agogen in der Präventionsarbeit gut ausgebildet sind, dann 
sinkt die Gefahr von Verletzungshandlungen. Eine gute 
Ausbildung ist die Basis für eine professionelle Beziehungs-
arbeit. Sie sorgt dafür, dass versehentliche Verletzungs-
handlungen vermieden und bewusste Verletzungshandlun-
gen erkannt und unterbunden werden.
Deshalb sorgen wir dafür, dass die Verantwortlichen* 
unserer Kirche fundiert aus- und fortgebildet werden und 
über ihre Tätigkeit als Seelsorger bzw. Pädagogen reflektie-
ren. Dies gilt zumindest für alle Verantwortlichen* unserer 
Kirche (einschließlich aller ehrenamtlich tätigen), die mit 
jungen Menschen* oder mit Menschen mit Behinderungen 
arbeiten. 
In der Aus- und Fortbildung und in der Reflexion werden 
die emotionale und soziale Kompetenz und die Kommu-
nikations- und Konfliktfähigkeit der Verantwortlichen* 
unserer Kirche geschult. Außerdem beschäftigen sie sich 
unter anderem mit folgenden Fragen:
- Welche Nähe und welche Distanz sind bei ihren professio-
nellen Beziehungen angemessen?
- Wie nehmen sie das Nähe- und Distanzbedürfnis des 
Gegenübers sensibel wahr?
- Wie beachten sie auf der nonverbalen Beziehungs- und 
Kommunikationsebene das Abgrenzungsbedürfnis des 
Gegenübers?
- Welche Arbeitsvorgänge bringen besondere (gegebenen-
falls sogar intime) Nähe mit sich?
- Können sich daraus ambivalente Situationen entwickeln?
- Wie geht man mit solchen Situationen um?
- Wie verarbeitet man problematische Situationen?
- Wie bringt man anderen bei, ihre Grenzen klarzumachen?
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- Welche Strategien nutzen Täterinnen und Täter?
- Welche Vorgänge und welche institutionellen Strukturen 
begünstigen sexuelle Gewalt?
- Welche Straftatbestände und welche weiteren einschlägi-
gen rechtlichen Bestimmungen gibt es in diesem Zusam-
menhang?
- Welche Psychodynamiken spielen bei Opfern sexueller 
Gewalt eine Rolle?
- Welche Hilfen gibt es für Betroffene?
Die Aus- und Fortbildungen sowie die Reflexionen werden 
von qualifizierten Ausbildern bzw. Supervisoren durchge-
führt.
Gemeinden, die an der Ausbildung mitarbeiten (z. B. 
indem sie Praktikantinnen und Praktikanten oder 
Vikarinnen und Vikare bei sich aufnehmen), kommt eine 
Vorbildfunktion zu. Dort werden den Auszubildenden 
Arbeitsabläufe vorgelebt. Deshalb sorgen wir dafür, dass 
solche Gemeinden ein besonderes Augenmerk auf die 
Präventionsarbeit legen.
2.8 Organisation der Präventionsarbeit
Das Bistum, die Gemeinden und alle anderen Organisatio-
nen unserer Kirche (z. B. die Dekanate, der Bund Alt-
Katholischer Jugend und der bund alt-katholischer frauen) 
sind dafür verantwortlich, dass in ihrem jeweiligen Bereich 
die Präventionsarbeit stattfindet. 
Die Bistumsleitung* ernennt eine oder mehrere quali-
fizierte Personen als Präventionsbeauftragte, welche die 
Präventionsarbeit unterstützen, vernetzen, koordinieren 
und steuern. Sie beraten beim Risikomanagement, bei den 
Mitwirkungsmöglichkeiten, bei der Erstellung bzw. Anpas-
sung der Verhaltenskodizes, bei der Entwicklung und Um-
setzung von Präventionskonzepten und bei der Planung 
und Durchführung von Präventionsprojekten. Sie stellen 
sicher, dass alle Verantwortlichen* unserer Kirche ausrei-
chend in der Präventionsarbeit geschult sind, organisieren 
Aus- und Fortbildungen sowie Supervisionen zur Refle-
xion, vermitteln geeignete Referentinnen und Referenten 
und entwickeln Informationsmaterialien. Sie vernetzen 
die Präventionsarbeit inner- und außerhalb unserer Kirche 
und halten Kontakt zu Fachberatungsstellen gegen sexuelle 
Gewalt.
Es gibt eine genügende Zahl an Präventionsbeauftragten, so 
dass jede Gemeinde und jede kirchliche Organisation einen 
Ansprechpartner für Präventionsfragen hat, der bzw. die sie 
bei der Präventionsarbeit berät und ihr hilft.
In den Organisationen unserer Kirche, die ein Qualitäts-
management durchführen, bezieht sich das Qualitätsma-
nagement auch auf die Präventionsarbeit.

3 Intervention
Keine Prävention kann Verletzungshandlungen mit 
absoluter Sicherheit ausschließen. Deshalb bereiten wir 
uns darauf vor einzugreifen, wenn (möglicherweise) eine 
Verletzung geschehen ist. Damit möchten wir begangene 
Verletzungen aufklären, akute Verletzungen schnellstmög-
lich beenden und zukünftige Wiederholungen verhindern.
Eine Intervention kann „juristisch“ erfolgen (staatlich, 
strafrechtlich, kirchenrechtlich usw.). Dies ist aber nicht in 
jedem Fall notwendig. Wichtig ist, dass die Intervention 
dem konkreten Fall angemessen ist:
- Wenn z. B. ein zwölfjähriger Junge ein gleichaltriges 
Mädchen gegen deren Willen geküsst hat, dann dürfte 
es üblicherweise genügen, pädagogisch auf den Jungen 
einzuwirken. 
- Wenn ein Betreuer die Tür zu einer Umkleidekabine öff-
net, weil er meint, dass sich dort niemand aufhält, und dort 
ein Mädchen antrifft, das sich umzieht, dann kann es aus-
reichen, wenn man mit dem Betreuer und dem Mädchen 
ein klärendes Gespräch führt und dafür sorgt, dass es in 
Zukunft ein eindeutiges Zeichen gibt, damit der Betreuer 
erkennen kann, ob jemand in der Umkleidekabine ist oder 
nicht (z. B. ein „Besetzt“-Schild). 
- Es kann auch sinnvoll sein, sich bewusst gegen eine 
Intervention zu entscheiden. Wenn sich z. B. bei einer 
Ferienfreizeit vier Jungen ein Vierbettzimmer teilen und 
ein Junge von den übrigen verlangt, dass sie den Raum 
verlassen, während er sich dort umzieht, dann verletzen 
die übrigen drei Jungen seine Grenze, wenn sie im Raum 
bleiben. Andererseits kann man auch sagen, dass der Junge 
die Grenzen der übrigen drei verletzt (wenn auch nicht ihre 
sexuellen Grenzen), denn er will sie zwingen, den Raum zu 
verlassen. Wenn der Junge sich bei einem Leiter beschwert, 
dann kann dieser Leiter zwar eingreifen. Er kann z. B. mit 
allen vier Jungen sprechen. Er kann auch eine Alternative 
suchen, wo sich der Junge in Ruhe umziehen kann. Der 
Leiter kann sich aber auch entscheiden, (vorerst) nicht 
einzugreifen, damit die vier Jungen erst einmal selbst 
versuchen, eine Lösung zu entwickeln. Wichtig ist nur, dass 
dem Leiter klar ist, dass es um eine sexuelle Grenzverlet-
zung geht und dass er diesen Umstand bei seiner Reaktion 
berücksichtigt.
- Bei schwerwiegenderen Verletzungen (insb. wenn sie 
strafbar sind), genügen derartige Interventionen natürlich 
nicht. Dann müssen schärfere Maßnahmen ergriffen 
werden.
3.1 Grundprobleme der Interventionsarbeit
3.1.1 Unterscheidung möglicher Situationen
Es gibt keine Patentlösung, die wir in jedem Fall schema-
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tisch anwenden und damit alle Probleme lösen könnten. 
Beispielsweise müssen wir einen Priester, der ein Kind* zum 
Geschlechtsverkehr zwingt, anders behandeln als achtjäh-
rige Kinder, die bei einer Erstkommunions-Vorbereitungs-
gruppe in einer Pause ein gleichaltriges Kind festhalten und 
es gegen dessen Willen auf den Mund küssen.
Bevor man entscheiden kann, welche Maßnahmen ange-
messen sind (ob z. B. Strafverfolgungsbehörden eingeschal-
tet werden; ob der oder die Verletzende von seinen bzw. 
ihren Aufgaben entbunden wird), beurteilt man zunächst, 
1. wie sicher die vorliegenden Informationen sind, 2. wie 
intensiv die mögliche Verletzung war und 3. wer die Betei-
ligten sind:
3.1.1.1 Unterschiedliche Informationsstände
Um einzuschätzen, wie sicher die vorliegenden Informatio-
nen sind, unterscheidet man zwei Phasen: 
- In der ersten Phase ist unklar, was geschehen ist, aber es 
gibt Möglichkeiten, um das Ereignis aufzuklären (Aufklä-
rungsphase). 
- In der zweiten Phase sind alle Aufklärungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft.
In dieser zweiten Phase sind drei Ergebnisse möglich: 
- Entweder steht zweifelsfrei fest, dass eine Verletzung 
stattgefunden hat; 
- oder es steht zweifelsfrei fest, dass keine Verletzung statt-
gefunden hat; 
- oder es bleibt unsicher, was geschehen ist.
Wenn man nach den Informationsständen unterscheidet, 
gibt es also vier denkbare Situationen: 
- noch nicht aufgeklärtes Ereignis (Aufklärungsphase, siehe 
hierzu 3.2.1 und 3.3)
- sicher festgestellte Verletzung (siehe hierzu 3.2.2 und 3.4)
- sicher ausgeschlossene Verletzung (siehe hierzu 3.2.3 und 
3.5)
- unaufklärbares Ereignis (siehe hierzu 3.2.4 und 3.6).
3.1.1.2 Unterschiedliche Verletzungsintensitäten
Bei der Intensität der Verletzung unterscheidet man zwi-
schen sexuellen Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen 
und strafbaren Formen sexueller Gewalt (siehe hierzu oben 
bei 1.2.3, 1.2.4 und 1.2.5). 
3.1.1.3 Unterschiedliche Beteiligte
Sowohl bei dem oder der Verletzenden als auch bei dem 
oder der Verletzten unterscheidet man zwischen Erwach-
senen, jungen Menschen* und Menschen mit Behinderun-
gen.
3.1.2 Zielkonflikte
Wenn wir nach einer (möglichen*) Verletzung eingreifen, 
verfolgen wir verschiedene Ziele. Leider gibt es Fälle, in 
denen einige unserer Ziele miteinander unvereinbar sind. 

Bei einer idealen Lösung, die sämtliche Ziele erreicht, 
- hat ein aufmerksamer Beobachter eine zuständige Stelle 
darauf hingewiesen, dass möglicherweise eine Verletzung 
geschehen ist
- hat kein Seelsorger das Beichtgeheimnis gebrochen
- wurde zweifelsfrei aufgeklärt, was geschehen ist
- wurde das Wohl aller beteiligten Kinder* sichergestellt
- wurde die oder der Verletzte nicht noch weiter verletzt 
(nicht durch unsere Maßnahmen, nicht durch ein Strafver-
fahren, nicht durch ein Bekanntwerden der Vorfälle ohne 
Zustimmung des oder der Verletzten)
- erhielt der oder die Verletzte alle notwendigen Hilfen (von 
uns, aber z. B. auch vom Jugendamt, von Therapeuten oder 
von Rechtsanwälten)
- hat der oder die Verletzende eingesehen, falsch gehandelt 
zu haben und ändert sein bzw. ihr Verhalten 
- hat ein Gericht die oder den Verletzenden (falls seine bzw. 
ihre Verletzung eine Straftat* war) zu einer Strafe verurteilt 
- hat die Bistumsleitung* gegen die oder den Verletzenden 
(falls er ein Verantwortlicher* bzw. sie eine Verantwortli-
che* unserer Kirche ist) alle angemessenen kirchen-, arbeits- 
und dienstrechtlichen Maßnahmen ergriffen
- hat niemand den Ruf eines oder einer angeblich Verlet-
zenden, der bzw. die fälschlicherweise beschuldigt worden 
ist, beeinträchtigt 
- hat niemand einen Vorfall vertuscht 
- hat die Bistumsleitung* alle Beteiligten – jedenfalls nach 
Abschluss des Verfahrens – über alle Einzelheiten des 
Verfahrens informiert.
Dass es uns nicht immer möglich ist, alle Ziele zu erreichen, 
zeigen folgende Beispiele:
- Wenn ein Kind* möglicherweise missbraucht worden 
ist, muss einerseits der Fall aufgeklärt werden. Ansonsten 
bestehen die Gefahren, dass entweder der Täter bzw. die 
Täterin nicht überführt werden kann und weitere Taten 
begeht oder – falls der Verdacht falsch ist – der angebliche 
Täter bzw. die angebliche Täterin zu Unrecht beschuldigt 
wird. Andererseits muss man das Kindeswohl schützen. 
Um den Fall aufzuklären, muss das Kind* von geschulten, 
professionellen Fachkräften befragt werden, um sicherzu-
stellen, dass die Erinnerung des Kindes* nicht durch die 
Befragung verfälscht wird. Diese Fachkräfte gibt es bei 
staatlichen Stellen (Polizei / Staatsanwaltschaft). Wenn das 
Kind* aber durch Polizisten, Staatsanwälte und Richter 
befragt wird, dann besteht die Gefahr, dass das Kind* 
hierdurch weiter traumatisiert wird (weitere Einzelheiten 
hierzu unter 3.3.1 und 3.3.2; jedenfalls sollte niemals eine 
unausgebildete Person eigene laienhafte „Ermittlungen“ 
durchführen).
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- Wenn jemand eine Information erhält, die vage ist, aber 
auf eine Verletzung hinweisen könnte, dann kommt es vor, 
dass diese Person einerseits helfen will, andererseits aber 
befürchtet, den möglicherweise Verletzenden* bzw. die 
möglicherweise Verletzende* zu Unrecht zu belasten.
- Wenn die Bistumsleitung* erfährt, dass ein Verantwortli-
cher* oder eine Verantwortliche* unserer Kirche möglicher-
weise eine Verletzung begangen hat, dann will sie einerseits 
den Eindruck vermeiden, die Vorwürfe zu vertuschen, aber 
andererseits auch nicht die (möglicherweise zu Unrecht) 
beschuldigte Person durch eine öffentliche Erklärung 
vorverurteilen.
3.1.3 Lösungsansatz für diese Zielkonflikte
Wenn wir nicht alle unsere Ziele erreichen können, haben 
wir prinzipiell drei Möglichkeiten:
- Wir können unsere Ziele priorisieren und unwichtige 
Ziele aufgeben, um wichtigere Ziele uneingeschränkt 
umzusetzen.
- Wir können einen Kompromiss erarbeiten und versuchen, 
alle Ziele möglichst weitgehend (aber eben nicht vollstän-
dig) umzusetzen.
- Wir können diese beiden Ansätze kombinieren und 
zunächst unwichtigere Ziele aufgeben, um zwischen den 
wichtigeren Zielen einen Kompromiss zu erreichen.
Weil die beiden letzten Ansätze die größte Chance für ein 
gutes Ergebnis bieten, legen wir sie den folgenden Grundre-
geln für die Interventionsarbeit zu Grunde. 
Die folgenden Grundsätze sind in vielen Fällen sinnvoll, 
weil sie Zielkonflikte angemessen lösen. Trotzdem wenden 
wir diese Regeln nie schematisch und rücksichtslos an, 
sondern bemühen uns in jedem Einzelfall, eine Lösung zu 
finden, die für alle Beteiligten die beste ist.
3.2 Grundsätze zur Informationsweitergabe und zum 
Beteiligtenschutz
Mit den Regeln zur Informationsweitergabe und zum 
Schutz der Beteiligten schützen wir nicht nur die Rechte 
aller Beteiligten, sondern ermutigen auch potentielle 
Hinweisgeber, die zuständigen Stellen auf Verletzungen 
hinzuweisen. Wenn ein Hinweisgeber darauf vertrauen 
kann, dass sein Hinweis zu keiner Rufschädigung führt, 
dann ist er eher bereit, seine Information weiterzugeben.
3.2.1 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz in der 
Aufklärungsphase
In der Aufklärungsphase geben wir nur an kirchliche 
und staatliche Stellen Informationen weiter (unabhängig 
von der Qualität der Informationen, also bloße Gerüchte 
vom Hörensagen ebenso wie Vermutungen, die auf ganz 
konkreten Tatsachen beruhen). 
Diese Stellen sind vor allem:

- die Bischöfin oder der Bischof
- die Ansprechpersonen für Hinweise auf Verletzungen 
(siehe Seite 38)
- das zuständige Jugendamt
- die zuständige Staatsanwaltschaft
Die Öffentlichkeit (Gemeindeöffentlichkeit / Presse) 
informieren wir zu diesem Zeitpunkt nicht.
An staatliche Stellen darf jede und jeder Informationen 
weitergeben. Die Informationsweitergabe an die (Gemein-
de-) Öffentlichkeit soll aber organisiert ablaufen (Einzelhei-
ten hierzu unten bei 3.7.4).
Sich anonymisiert oder pseudonymisiert durch Fachstellen 
beraten zu lassen, ist jederzeit möglich.
3.2.2 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz bei 
einer sicher festgestellten Verletzung
Bei einer sicher festgestellten Verletzung geben wir Infor-
mationen nur dann an die Öffentlichkeit, wenn der oder 
die Verletzte damit einverstanden ist. 
3.2.3 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz bei 
einer sicher ausgeschlossenen Verletzung
Bei einer sicher ausgeschlossenen Verletzung geben wir 
Informationen nur dann an die Öffentlichkeit, wenn der 
fälschlich Beschuldigte damit einverstanden ist.
3.2.4 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz bei 
einem unaufklärbaren Ereignis
Bei einem unaufklärbaren Ereignis geben wir keine 
Informationen an die Öffentlichkeit. Falls es sinnvoll ist, 
informieren wir aber eine geeignete, neutrale Person, die 
zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und vor Ort darauf 
achtet, ob es neue Anhaltspunkte für Verletzungen gibt. 
3.2.5 Informationsweitergabe und Beteiligtenschutz bei der 
Beteiligung eines Kindes
Wenn einer der Beteiligten (der oder die möglicherweise 
Verletzende* und die oder der möglicherweise Verletzte*) 
ein Kind* ist, geben wir nur dann Informationen an die 
Öffentlichkeit, wenn sowohl das Kind* als auch dessen 
Erziehungsberechtigte dies ausdrücklich wünschen.
3.2.6 Organisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Siehe hierzu unter 3.7.4.
3.3 Grundsätze in der Aufklärungsphase
3.3.1 Umgang mit Erstinformationen
Alle Verantwortlichen* unserer Kirche, die Informationen 
erhalten, wonach es möglicherweise zu einer Verletzungs-
handlung gekommen ist (auch Gerüchte, anonyme Schrei-
ben und unplausibel erscheinende Informationen), geben 
diese Informationen sofort an die Bistumsleitung* oder an 
die Ansprechpersonen für Hinweise auf Verletzungen (sie-
he 3.7) weiter. Ausgenommen sind nur Informationen, die 
im Rahmen der Beichte oder der Seelsorge erlangt wurden.
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Kein Verantwortlicher* und keine Verantwortliche unserer 
Kirche führt eigene Aufklärungsmaßnahmen durch (dies 
ist allein die Aufgabe von hochspezialisierten Fachkräften, 
die eine Ausbildung und Erfahrung haben bei der Aufklä-
rung von Fällen sexueller Gewalt, siehe hierzu auch unter 
3.3.2). Insbesondere nimmt er bzw. sie ohne Rücksprache 
mit der Bistumsleitung* keinen Kontakt mit dem oder der 
möglicherweise Verletzenden* und der oder dem möglichen 
Verletzten* auf. Gegenüber Dritten (insbesondere auch 
der Gemeinde) bewahrt die bzw. der Verantwortliche* 
Stillschweigen.
Für andere Kirchenmitglieder sind diese Regeln nicht 
verpflichtend. Es ist aber ratsam, dass sich auch andere 
Kirchenmitglieder (also wir alle) an diese Regeln halten, 
denn so ermöglichen wir, dass die Vorwürfe sorgfältig 
aufgeklärt werden und eine angemessene Reaktion erfolgt. 
Deshalb sollte jeder, der eine Information über eine Verlet-
zungshandlung erhält, sich an die Ansprechpersonen für 
Hinweise auf Verletzungen wenden (siehe 3.7).
3.3.2 Weitere Aufklärung
Bei der weiteren Aufklärung gibt es einen Konflikt zwi-
schen zwei Zielen: 
- Einerseits möchten wir, dass das Geschehen aufgeklärt 
wird. Nur dann kann man wirksam weitere Verletzungen 
unterbinden, auf den möglicherweise Verletzenden oder 
die möglicherweise Verletzende einwirken und – falls er 
bzw. sie eine Straftat* begangen hat – ihn bzw. sie bestra-
fen. (Beispielsweise können wir einem Priester oder einer 
Priesterin nicht verbieten, als Seelsorger zu arbeiten, nur 
weil es – möglicherweise falsche – Gerüchte gibt, dass er 
bzw. sie Kinder* missbraucht, wir ihm bzw. ihr aber nichts 
nachweisen können.)
- Andererseits möchten wir die oder den Verletzten vor 
weiteren Verletzungen bewahren. Aufklärungsmaßnah-
men können aber solche weiteren Verletzungen mit sich 
bringen. Insbesondere in Strafverfahren müssen Polizisten 
und Richter intensiv nachfragen, weil sie sich ansonsten 
nicht von der Schuld der bzw. des Beschuldigten überzeu-
gen können.
Dieser Zielkonflikt ist so schwierig, weil das Geschehen oft 
nur mit Hilfe der oder des Verletzten aufgeklärt werden 
kann. Jede Verzögerung und jedes Gespräch mit dem oder 
der Verletzten birgt die Gefahr, dass seine bzw. ihre Aus-
sage wertlos wird und das Geschehen deshalb nicht mehr 
aufgeklärt werden kann.
Um die Aufklärung sicherzustellen und um die oder 
den Verletzten vor weiterer Verletzung zu schützen, ist es 
unbedingt notwendig, dass nur eine hochspezialisierte 

Fachkraft, die für die Befragung von Verletzten besonders 
ausgebildet ist, solche Gespräche führt.
Wenn eine ungeschulte Person nach Gutdünken mit einem 
oder einer möglicherweise Verletzten spricht (oder sogar 
noch weitere laienhafte „Ermittlungen“ durchführt), dann 
kann später nicht mehr geklärt werden, ob diese Person die 
Erinnerung der bzw. des Verletzten beeinflusst hat.
Jedes Gespräch mit einem oder einer möglicherweise 
Verletzten* oder einem Zeugen bzw. einer Zeugin kann die 
Erinnerung verändern (nicht nur bei Kindern*). Anschlie-
ßend ist es kaum oder gar nicht mehr möglich, sicher zu 
sagen, welche Erinnerung auf einer tatsächlichen Wahr-
nehmung beruht und welche Erinnerung ein Irrtum ist.
Dann würde nicht nur die Verfolgung des möglichen 
Täters bzw. der möglichen Täterin, sondern auch die Prä-
vention von zukünftigen Taten beeinträchtigt. Je eher die 
Aussage durch einen professionellen Vernehmer aufgenom-
men wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
man aufklären kann, was wirklich geschehen ist, um auf 
dieser Basis alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Aus diesem Grund sollte jeder, der eine Information über 
eine Verletzungshandlung erhält, sich an die Ansprechper-
sonen für Hinweise auf Verletzungen wenden (siehe 3.7).
Weil die Aussage so wichtig ist (um weitere Verletzungen 
zu verhindern und um ggf. den Verletzenden oder die Ver-
letzende zu bestrafen), gilt die Regel: Je intensiver die mög-
liche Verletzung war, desto wichtiger ist die Aufklärung. 
Das heißt konkret:
- Bei allen schweren Straftaten* (deren Mindeststrafe eine 
Freiheitsstrafe ist, z. B. Vergewaltigung oder sexueller 
Missbrauch von Kindern*), informieren wir die Strafverfol-
gungsbehörden immer. 
Eine Ausnahme gibt es nur, wenn es mit absoluter Sicher-
heit zu keinem Strafverfahren kommen kann (insb. weil 
der Beschuldigte noch nicht strafmündig oder bereits 
verstorben ist). In diesen Fällen informieren wir aber ggf. 
andere staatliche Stellen (vor allem das Jugendamt) und 
führen – wenn möglich – ein kirchenrechtliches Ermitt-
lungsverfahren durch.
- Bei leichteren Straftaten* (die auch mit einer Geldstrafe 
geahndet werden können), informieren wir die Strafverfol-
gungsbehörden in der Regel. 
Eine Ausnahme zu dieser Regel ist insbesondere dann 
möglich, wenn es wahrscheinlich nicht zu weiteren Taten 
kommen wird, es wahrscheinlich keine anderen Verletzten 
gibt und die oder der Verletzte darum bittet, die Strafver-
folgungsbehörden nicht zu informieren. Wenn wir die 
Strafverfolgungsbehörden nicht informieren, machen wir 
die Gründe dafür aktenkundig.
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- Wenn die möglichen Verletzungen zweifelsfrei keine 
Straftaten* sind, informieren wir die Strafverfolgungsbe-
hörden nicht. 
- Die Bistumsleitung* prüft aber in jedem Einzelfall, ob 
weitere interne Ermittlungen notwendig sind. Auch hier 
gilt: Je schwerer die mögliche Verletzung, desto wichtiger 
ist ihre Aufklärung.
- Falls ein Kind* beteiligt war, dessen Kindeswohl gefähr-
det sein könnte, informieren wir in ausnahmslos jedem Fall 
das Jugendamt.
Es ist oft nicht leicht, einzuschätzen, welcher dieser Fälle 
vorliegt. Diese Entscheidung kann man nur treffen, wenn 
man hierfür besonders ausgebildet ist. Deshalb sollte jeder, 
der eine Information über eine Verletzungshandlung 
erhält, sich an die Ansprechpersonen für Hinweise auf 
Verletzungen wenden (siehe 3.7).
3.3.3 Erste Hilfen für die oder den (möglichen) Verletzten
Dem oder der (möglichen) Verletzten* geben wir jeden 
notwendigen Beistand, den er bzw. sie wünscht. Dies sind 
insbesondere seelsorgerische, medizinische und psychologi-
sche Hilfen sowie rechtliche Unterstützung.
Die Bistumsleitung* hilft dem oder der Verletzten, diese 
Maßnahmen zu finanzieren. Beispielsweise unterstützt sie 
ihn bzw. sie dabei, die ihm bzw. ihr zustehenden staatlichen 
Leistungen zu erhalten.
Falls es sich bei der oder dem (möglicherweise) Verletzen-
den um einen Verantwortlichen* oder eine Verantwortli-
che* unserer Kirche handelt, dann finanziert die Bistums-
leitung* alle notwendigen Hilfen, soweit sie nicht vom 
Staat übernommen werden.
Falls Kinder* betroffen sind, arbeitet die Bistumsleitung* 
eng mit den zuständigen staatlichen Stellen (z. B. Jugend-
amt) zusammen.
3.3.4 Vorläufige Sicherungsmaßnahmen bis zur Aufklärung 
der Vorwürfe
Falls die Bistumsleitung* feststellt, dass sich die Vorwürfe 
gegen eine Verantwortliche* oder eine Verantwortlichen* 
unserer Kirche richten, sie zumindest nicht völlig unplau-
sibel sind und die Möglichkeit besteht, dass der oder die 
möglicherweise Verletzende* weitere Taten begeht, dann 
sorgt die Bistumsleitung* dafür, dass sich diese Person von 
allen Tätigkeiten fernhält, bei denen sie erneut Verletzun-
gen begehen könnte. 
Falls es sich lediglich um Grenzverletzungen ohne jede 
strafrechtliche Bedeutung handelt, kann dies in einem 
Gespräch mit dem oder der möglicherweise Verletzenden 
geschehen. 
Falls der Verdacht besteht, dass eine Verletzung statt-
gefunden hat, die eine Straftat* wäre, dann ergreift die 

Bistumsleitung* Maßnahmen gegen die möglicherweise 
Verletzende bzw. den möglicherweise Verletzenden nur in 
Absprache mit den Strafverfolgungsbehörden. Sofern es 
notwendig und angemessen ist, stellt die Bistumsleitung* 
die möglicherweise Verletzende bzw. den möglicherweise 
Verletzenden vom Dienst frei, bis die Vorwürfe geklärt 
sind. Sie kann ihr bzw. ihm auch auferlegen, sich vom 
Dienstort fernzuhalten.
Die Bistumsleitung* achtet darauf, dass die Öffentlichkeit 
(insbesondere die Gemeinde) so lange nichts von den Vor-
würfen erfährt, bis der Vorfall aufgeklärt ist. Sie kann eine 
Verantwortliche oder einen Verantwortlichen der örtlichen 
Gemeinde (z. B. ein Mitglied des Kirchenvorstands) über 
die Vorwürfe informieren, falls dies notwendig ist, um den 
möglicherweise Verletzenden* bzw. die möglicherweise 
Verletzende* zu überwachen; diese bzw. dieser örtliche Ver-
antwortliche ist verpflichtet, Stillschweigen zu bewahren.
Die Bistumsleitung* informiert den oder die möglichen 
Verletzten über die vorläufigen Maßnahmen und bittet 
ihn zugleich, vorläufig jedenfalls in der Öffentlichkeit 
Stillschweigen zu bewahren, um die Aufklärung nicht zu 
gefährden. Verpflichtet ist der bzw. die mögliche Verletzte 
hierzu aber nicht.
3.3.5 Verhältnis von staatlichen und kirchlichen Ermittlun-
gen
Kirchengerichtliche und andere kirchenrechtliche Verfah-
ren sind den staatlichen (Straf-) Verfahren nachrangig. Die 
Verantwortlichen für diese Verfahren* achten darauf, mit 
diesen Verfahren die staatlichen Verfahren in keinem Fall 
zu behindern.
Die kirchenrechtlichen Verfahren führen wir insbesondere 
dann durch, wenn noch nicht alle Möglichkeiten für eine 
Aufklärung ausgeschöpft sind, die zuständigen staatlichen 
Stellen den Sachverhalt aber nicht aufklären (insbesondere 
weil der Beschuldigte verstorben oder unauffindbar, die 
vorgeworfenen Tat verjährt, nicht strafbar oder nur von 
sehr geringem Gewicht ist).
Die Verantwortlichen für die kirchenrechtlichen Ver-
fahren* können alle Maßnahmen durchführen, die 
auch staatlichen Behörden zur Verfügung stehen (z. B. 
forensisch-psychiatrische Gutachten zur Risikoabschät-
zung des Beschuldigten einholen), soweit sie damit nicht 
gegen kirchliche oder staatliche Gesetze verstoßen oder die 
Maßnahmen unverhältnismäßig sind.
Falls die Verantwortlichen* der kirchlichen Stellen, die 
diese kirchenrechtlichen Verfahren durchführen, keine 
Ausbildung und Erfahrung bei der Aufklärung von Fällen 
sexueller Gewalt haben, dann lassen sie sich von Fachleuten 
beraten (siehe ab 3.7).
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3.4 Grundsätze bei einer sicher festgestellten Verletzung
3.4.1 Hilfen für den Verletzten oder die Verletzte und sein 
bzw. ihr Umfeld
Welche Hilfen für den Verletzten oder die Verletzte und 
welche Maßnahmen gegen die Verletzende oder den 
Verletzenden notwendig sind, hängt vom Einzelfall ab. Im 
Allgemeinen gilt: Je schwerer die Folgen der Verletzung, 
desto umfassender die Hilfe für die Verletzte bzw. den 
Verletzten; je schwerer die Verletzung, desto intensiver die 
Einwirkung auf den Verletzenden oder die Verletzende.
Die Helfer achten darauf, die oder den Verletzten nicht auf 
die (vom Verletzenden zugewiesene) Opferrolle zu reduzie-
ren, sondern ihn bzw. sie ganzheitlich zu sehen.
Über die ersten Hilfen hinaus erhält die oder der Verletzte 
auch weiterhin alle notwendige Unterstützung. Der oder 
die Verletzte kann Hilfsangebote unserer Kirche (insbeson-
dere in der Seelsorge) und auch die Hilfe nichtkirchlicher 
Einrichtungen in Anspruch nehmen (z. B. Therapien, 
Rechtsberatungen oder Kuraufenthalte). Genauso wie bei 
den ersten Hilfen sorgt die Bistumsleitung* dafür, dass 
diese Maßnahmen finanziert werden. Diese Möglichkeiten 
bestehen auch dann, wenn der Fall verjährt oder die oder 
der Verletzende verstorben ist (so dass es nicht zu einer 
strafrechtlichen Verurteilung kam). Falls Kinder* betroffen 
sind, arbeitet die Bistumsleitung* weiterhin eng mit den 
Eltern / Sorgeberechtigten und den zuständigen staatlichen 
Stellen (z. B. Jugendamt) zusammen.
Die Bistumsleitung* sorgt dafür, dass auch das Umfeld der 
oder des Verletzten Unterstützung erhält, falls und soweit 
dies notwendig ist.
3.4.2 Konkrete Interventionsmaßnahmen
Die Bistumsleitung* informiert die örtlichen Verantwortli-
chen (Gemeindeleitung* / Dekanatsleitung) über den Fall. 
Bistum, Dekanat und Gemeinde arbeiten zusammen, um 
dem oder der Verletzten zu helfen, um den Fall aufzuarbei-
ten und um dafür zu sorgen, dass sich solche Vorfälle nicht 
wiederholen (insbesondere wirken sie auf die Verletzende 
oder den Verletzenden ein). Sie prüfen sorgfältig, ob ihre ei-
genen (seelsorgerischen und pädagogischen) Mittel hierfür 
ausreichen, oder ob sie externe Unterstützung benötigen 
(z. B. von Beratungsstellen oder Therapeuten). Sie achten 
darauf, nur solche Maßnahmen zu ergreifen, die in dem 
konkreten Fall erforderlich sind.
Falls der oder die Verletzende ein Kind* ist, ist es Sache der 
Eltern, auf das Kind* einzuwirken. Die Bistumsleitung* 
und die örtliche Gemeindeleitung* unterstützen die Eltern 
dabei, falls sie es wünschen. Falls die Gefahr besteht, dass 
die Eltern ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, informiert 

die Bistumsleitung* staatliche Stellen (z. B. Jugendamt, im 
Einzelfall evtl. auch Schule oder Soziale Dienste).
Falls die Tat durch eine Verantwortliche* oder durch einen 
Verantwortlichen* unserer Kirche begangen wurde, stellt 
die Bistumsleitung* (ggf. mit Unterstützung der örtlichen 
Gemeindeleitung*) sicher, dass die oder der Verletzende 
keine erneuten Verletzungen begeht. Welche konkreten 
Maßnahmen sie ergreift, hängt vom Einzelfall ab: Falls es 
sich z. B. um eine einfache Grenzverletzung gehandelt hat, 
kann ein Gespräch genügen, um den Verletzenden oder die 
Verletzende so zu beeinflussen, dass er bzw. sie zukünftig 
keine Verletzungen mehr begeht. 
Falls der Täter oder die Täterin junge Menschen* oder 
Menschen mit Behinderungen misshandelt hat, dann 
stellt die Bistumsleitung* sicher, dass er bzw. sie nicht 
mehr in der Arbeit mit jungen Menschen* bzw. Menschen 
mit Behinderungen eingesetzt wird. Falls es erforderlich 
ist, entlässt sie ihn bzw. sie aus dem kirchlichen Dienst. 
Bei der Frage, ob eine Verletzende oder ein Verletzender 
erneut Verantwortung in der Kirche übernehmen darf, 
berücksichtigt die Bistumsleitung*, ob dies ein Ärgernis 
für die Gemeinde oder den Verletzten bzw. die Verletzte 
sein könnte (unabhängig davon, ob die Verletzung bereits 
verjährt ist).
Falls die Bistumsleitung* einer oder einem Verantwort-
lichen* unserer Kirche Beschränkungen auferlegt, dann 
kontrolliert sie ständig, ob die bzw. der Verletzende diese 
Beschränkungen einhält (ggf. auch, wenn er im Ruhestand 
ist). Die örtliche Gemeindeleitung* unterstützt die Bis-
tumsleitung* hierbei. Wird der oder die Verantwortliche* 
innerhalb der Kirche in eine andere Gemeinde versetzt, 
dann informiert die Bistumsleitung* die neue Gemeinde-
leitung* über die Vorfälle.
3.5 Grundsätze bei einer sicher ausgeschlossenen Verletzung
Falls sich herausstellt, dass die Vorwürfe unbegründet wa-
ren, informiert die Bistumsleitung* alle Personen, die von 
den Vorwürfen wissen (insbesondere den Hinweisgeber 
und auch die oder den angeblich Verletzenden). Gleich-
zeitig bittet sie diese Personen, die Informationen an alle 
weiterzugeben, die bereits von den Vorwürfen wissen, im 
Übrigen aber keine neuen Personen zu informieren.
In jedem Fall informiert die Bistumsleitung* die Gemein-
deleitung* und bittet sie, darauf zu achten, ob es Gerüchte 
gibt und diese gegebenenfalls zu zerstreuen.
Sollte sich herausstellen, dass die Vorwürfe der Gemein-
de (oder auch einer größeren Öffentlichkeit) bekannt 
geworden sind, dann unternimmt die Bistumsleitung* 
alles notwendige, um den guten Ruf des oder der fälschlich 
Beschuldigten wiederherzustellen.
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3.6 Grundsätze bei einem unaufklärbaren Ereignis
Wenn man nicht sicher aufklären kann, was geschehen 
ist, dann behandeln wir den angeblich Verletzenden oder 
die angeblich Verletzende so, als hätte es den Vorwurf 
gegen ihn bzw. gegen sie nie gegeben. Wir ergreifen keine 
Maßnahmen gegen ihn oder sie und schädigen seinen bzw. 
ihren Ruf nicht. 
Uns ist aber auch klar, dass die Vorwürfe möglicherweise 
zutreffen. Deshalb ergreifen wir auch gegen die oder den 
möglicherweise Verletzten keine Maßnahmen und schädi-
gen auch ihren bzw. seinen Ruf nicht.
In diesen Fällen sind wir wachsam und achten darauf, ob es 
neue Anzeichen für Verletzungen gibt. Diese Wachsamkeit 
stellen wir her, ohne die bzw. den angeblich Verletzenden 
bloßzustellen. Beispielsweise kann die Bistumsleitung* eine 
örtliche Verantwortliche oder einen örtlichen Verantwort-
lichen (z. B. Pfarrerin oder Pfarrer, Diakonin oder Diakon 
oder ein Mitglied des Kirchenvorstandes) über die Sachlage 
informieren; diese bzw. dieser örtliche Verantwortliche ist 
zu Stillschweigen verpflichtet. 
Es ist auch möglich, in der Gemeinde Veranstaltungen 
durchzuführen, die Verletzungen im Allgemeinen thema-
tisieren; dass es einen konkreten Anlass für diese Veranstal-
tung gibt, wird nicht bekanntgegeben.
3.7 Organisation der Interventionsarbeit
Für die Interventionsarbeit schaffen wir eine Organisati-
onsstruktur. Die Bistumsleitung* organisiert die Interven-
tionsarbeit. 
3.7.1 Ansprechpersonen für Hinweise auf Verletzungen
Die Bistumsleitung* ernennt Ansprechpersonen, die 
Hinweise auf Verletzungen entgegennehmen. Diese 
Personen können Mitglieder unserer Kirche sein, dies ist 
allerdings nicht unbedingt notwendig. Sie gehören weder 
der Bistumsleitung an noch einer Dekanats- oder Gemein-
deleitung. Sie können mit den Präventionsbeauftragten 
identisch sein oder sie beraten. Sie können auch mit den 
beratenden Fachleuten identisch sein.
Zu den Ansprechpersonen gehören mindestens eine Frau 
und mindestens ein Mann. Zu einer Ansprechperson wird 
nur ernannt, wer vertrauenswürdig ist und die Gewähr 
dafür bieten, mit den Hinweisen, die er bzw. sie erhält, 
professionell und angemessen umzugehen. Die Ansprech-
personen kennen sich mit der Interventionsarbeit aus und 
bilden sich regelmäßig fort. Das Bistum finanziert diese 
Fortbildungen.
Die Bistumsleitung* macht die Namen und Kontaktmög-
lichkeiten der Ansprechpersonen allgemein bekannt (vor 
allem auch auf der Internetseite des Bistums).

3.7.2 Beratende Fachleute
Die Bistumsleitung* benennt – in Absprache mit den 
Ansprechpersonen – Fachleute aus den Gebieten Seelsor-
ge, Psychiatrie / Psychotherapie, Pädagogik, Strafrecht 
und Kirchenrecht, die Sachverstand im Bereich sexueller 
Gewalt haben. Diese Fachleute können Verantwortliche* 
unserer Kirche oder auch externe Fachkräfte sein, beispiels-
weise Mitarbeiter von Opferhilfeverbänden. Diese Fach-
leute beraten die Ansprechpersonen und andere Stellen der 
Bistumsleitung*, z. B. in kirchengerichtlichen Verfahren. 
Diese Fachleute achten darauf, ob sich in ihrem Fachgebiet 
neue Erkenntnisse ergeben, die eine Überarbeitung dieser 
Leitlinien notwendig machen. Wenn neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse vorliegen, sorgt die Bistumsleitung* 
dafür, dass die Leitlinien aktualisiert werden.
3.7.3 Beratungsgremium für ethische Zweifelsfälle
Die Bistumsleitung* richtet ein Beratungsgremium ein, an 
das sich Einzelpersonen oder kirchliche Institutionen in 
ethischen Zweifelsfällen wenden können (wenn z. B. ein 
Priester überlegt, das Beichtgeheimnis zu brechen, um eine 
ihm gebeichtete schwere Straftat* anzuzeigen).
Es ist sinnvoll, wenn diesem Gremium mindestens zwei 
Seelsorgerinnen oder Seelsorger, eine Juristin oder ein Jurist 
(möglichst mit Kenntnissen im alt-katholischen Kirchen-
recht) und eine Psychologin oder ein Psychologe (möglichst 
mit einer Fortbildung in den Bereichen Beratung oder 
Coaching) angehören. Personen, die in der Bistumsleitung* 
eine Funktion ausüben (insb. Bischof oder Mitglied der Sy-
nodalvertretung), gehören diesem Gremium nicht an (ein 
Mitglied der Rechtskommission kann diesem Gremium 
aber angehören).
Das Gremium darf andere Stellen (z. B. die oben genann-
ten Fachleute) hinzuziehen. Fälle werden in dem Gremium 
anonym behandelt. Den Namen des Anfragenden gibt das 
Gremium nicht weiter.
3.7.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Für den Fall, dass die Presse oder eine breitere Öffent-
lichkeit über Vorfälle informiert werden, ist allein die 
Bistumsleitung* für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
verantwortlich. Sie bestimmt eine geeignete Person, über 
die die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erfolgt und die die 
betroffene Gemeinde bei deren Kontakt mit der Öffent-
lichkeit berät und unterstützt.
Glossar
Diese Leitlinien verwenden einige Begriffe in einer spezi-
fischen Bedeutung, z. B. junger Mensch oder Bistumslei-
tung. Diese Begriffe sind im Text mit einem * markiert und 
werden hier im Glossar erläutert.
Mit Bistumsleitung sind alle Stellen gemeint, die Ver-
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antwortung für das Bistum übernehmen. Dies sind z. B. 
Synode, Synodalvertretung, Bischof und Generalvikar. 
Hierunter fallen aber auch weitere Stellen, die erst noch 
geschaffen werden. Wer genau eine bestimmte Aufgabe 
durchführt, lassen diese Leitlinien offen; dies zu bestim-
men ist Sache der Bistumsleitung.
Mit Gemeindeleitung sind alle Stellen gemeint, die 
Verantwortung für eine Gemeinde übernehmen. Dies 
sind in erster Linie der Ortspfarrer und die Mitglieder 
des Kirchenvorstands. Es können aber auch – je nach den 
örtlichen Gegebenheiten – ein Diakon, ein Pfarrverweser, 
ein Jugendbeauftragter oder Inhaber ähnlicher Ämter sein.
Der Begriff junger Mensch bezeichnet Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene.
Als Kind werden in diesem Text alle Personen bezeichnet, 
die jünger als 18 Jahre sind.
Die Verantwortlichen für kirchengerichtliche und andere 
kirchenrechtliche Verfahren sind alle Personen, die ent-
sprechend der Ordnungen und Satzungen unserer Kirche 
Aufgaben in derartigen Verfahren wahrnehmen.
In diesem Text wird der Begriff Verletzung als Oberbegriff 
für jede Art von sexueller Gewalt benutzt (siehe oben bei 
1.2).  
Er ist unabhängig von:  
(a) der Intensität der Handlung,  
(b) der subjektiven Sicht des Handelnden (absichtlich oder 
versehentlich),  
(c) der Art der Beteiligten (Erwachsene oder Kinder; Ver-
antwortliche unserer Kirche oder andere Personen),  
(d) der Frage, ob sich der oder die Handelnde regelkonform 
oder regelwidrig verhalten hat,  
(e) der Frage, ob die Handlung eine Straftat ist und  
(f) der Frage, ob eine Intervention erforderlich ist.  
Der Begriff Verletzung bezeichnet dabei sowohl die Verlet-
zungshandlung als auch die Folge bei der oder dem Verletz-
ten (z. B. dessen Gefühl, dass der oder die Verletzende mit 
seiner bzw. ihrer Handlung eine Grenze überschritten hat).
Der- oder diejenige, dessen bzw. deren Handlung eine 
Verletzung darstellt, wird in diesem Text als Verletzender 
bzw. als Verletzende bezeichnet. Der- oder diejenige, bei 
dem bzw. bei der diese Handlung einer Verletzung verur-
sacht, wird Verletzter bzw. Verletzte genannt. Auch dies 
geschieht unabhängig von der Intensität der Handlung, der 
subjektiven Sicht usw. Diese Wortwahl hat zwei Gründe: 
Zum einen soll dieser Text möglichst leicht verständlich 
sein. Zum anderen soll klargestellt werden, dass nicht jeder 
und jede, die bzw. der eine sexuelle Grenze überschreitet, 
direkt eine Sexualstraftäterin bzw. ein Sexualstraftäter ist. 
Solche „Etiketten“ verengen den Blick und fokussieren ihn 

auf strafbare Handlungen. Sie bergen die Gefahr, einen 
Vorfall oder einen Beteiligten bzw. eine Beteiligte anders 
wahrzunehmen, als er oder sie tatsächlich war oder ist, 
denn bei solchen Etiketten schwingen oft eine Menge un-
ausgesprochener Begleitbedeutungen mit. Sie sind deshalb 
nicht hilfreich, wenn man solche Vorfälle aufklären und 
zukünftige Wiederholungen verhindern will. 
Aus demselben Grund wird jemand, bei der oder dem 
(noch) nicht klar ist, ob er bzw. sie eine Verletzung began-
gen hat, als ein möglicherweise Verletzender bzw. mögli-
cherweise Verletzende bezeichnet und entsprechend von 
möglicher Verletzung und möglicherweise Verletztem bzw. 
möglicherweise Verletzter gesprochen. Dies ist unabhän-
gig davon, wie wahrscheinlich diese Möglichkeit ist; der 
Begriff umfasst alles von einem unplausiblen Gerücht bis 
zu einem dringenden Verdacht.
Wenn man aber über eine Handlung spricht, die eindeu-
tig eine Straftat ist (z. B. eine Vergewaltigung), spricht 
natürlich nichts dagegen, dies auch eindeutig und klar so zu 
benennen und von Tat, Täterin bzw. Täter und Geschädig-
te bzw. Geschädigtem zu sprechen.
Eine Straftat ist jede Handlung, die in einem Gesetz mit 
Strafe bedroht ist.
Ein Verantwortlicher unserer Kirche bzw. eine Verant-
wortliche unserer Kirche ist jede Person, die eine Funktion 
in unserer Kirche ausübt. Dies können Amtsträger oder 
Ehrenamtliche sein. Zu den Verantwortlichen gehören 
Bischöfin oder Bischof und Priesterinnen und Priester 
genauso wie Mitglieder eines Kirchenvorstandes, Leiter 
einer Jugendfreizeit und Eltern, die Erstkommunions-
Vorbereitungsgruppen leiten.
Verwendete Literatur 
Balzer: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivil-
prozess, 3. Aufl. 2011, Rn. 153–155.
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, 
Familie und Frauen: Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che, Erkennen und Handeln, Leitfaden für Ärztinnen und 
Ärzte, März 2012, insb. Seite 15.
Bender / Nack: Tatsachenfeststellung vor Gericht, 2. Aufl. 
1995, Bd. 1, Rn. 231 ff.
Bliesener / Lösel / Köhnken: Rechtspsychologie, 2014, 
Seiten 397–401.
Deutsche Bischofskonferenz: Leitlinien für den Umgang 
mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und erwachse-
ner Schutzbefohlener durch Kleriker, Ordensangehörige 
und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich 
der Deutschen Bischofskonferenz, 2013, insb. Seiten 19 ff.
Deutsche Bischofskonferenz: Rahmenordnung – Präven-
tion gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und 
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Bischofskonferenz, 2013, insb. Seiten 36 ff. und 48 ff.
Elizabeth Loftus: Lost in the mall, Misrepresentations and 
misunderstandings, in: Ethics & Behavior 1999, 9, Seiten 
51–60.
Enders / Pieper / Vobbe: Das ist niemals witzig! Gewaltri-
tuale in Jugend- und Sportverbänden, in: Enders (Hrsg.): 
Grenzen achten, Schutz vor Missbrauch in Institutionen, 
ein Handbuch für die Praxis, 2012.
Enders: Das ist kein Spiel. Sexuelle Übergriffe unter 
Kindern, in: Enders (Hrsg.): Grenzen achten, Schutz vor 
Missbrauch in Institutionen, ein Handbuch für die Praxis, 
2012.
Enders: Umgang mit Vermutung und Verdacht bei sexu-
ellem Kindesmissbrauch, in: Fegert / Hoffmann / König 
/ Niehues / Liebhardt (Hrsg.): Sexueller Missbrauch von 
Kindern und Jugendlichen, 2015.
Enders: Wenn die eigene Einrichtung zum Tatort wurde, 
in: Enders (Hrsg.): Grenzen achten, Schutz vor Missbrauch 
in Institutionen, ein Handbuch für die Praxis, 2012.
Evangelische Kirche in Deutschland: Auf Grenzen achten 
– Sicheren Ort geben, Prävention und Intervention, 
Arbeitshilfe für Kirche und Diakonie bei sexualisierter 
Gewalt, 2014, insb. Seiten 11 ff. und 55 ff.
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland: 
Schlussbericht der unabhängigen Kommission zur Aufar-
beitung von Missbrauchsfällen im Gebiet der ehemaligen 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, heute 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, 2014.
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannover: 
Rechtstexte zur Prävention sexualisierter Gewalt, 2012.
Hallay-Witte / Janssen (Hrsg.): Schweigebruch, Vom 
sexuellen Missbrauch zur institutionellen Prävention, 2016, 
insb. Seiten 37 ff. und 102 ff.
Jansen: Zeuge und Aussagepsychologie, Praxis der Strafver-
teidigung, Bd. 29, 2. Auflage 2012.
Markowitsch in: Schröder / Brecht, Das autobiographische 
Gedächtnis, 2009, Seiten 9–25.
Mosser: Sexuell grenzverletzende Kinder – Praxisansätze 
und ihre empirische Grundlage, eine Expertise für das 
Informationszentrum Kindesmisshandlung / Kindesver-
nachlässigung (IzKK), 2012.
Paritätischer Wohlfahrtsverband: Mädchen und Jungen 
vor sexueller Gewalt in Institutionen schützen, 2012, insb. 
Seite 8.
Schlingmann: Des Kaisers neue Kleider? – Eine Kritik am 
Projekt „Kein Täter werden“, in: Kindesmisshandlung und 
-vernachlässigung, 2015, Band 18, Ausgabe 1, Seiten 64–79.
Schlingmann: Für ein neues Verhältnis von Wissenschaft, 

Praxis und Betroffenen, Anmerkungen aus der Perspektive 
eines forschenden, betroffenen Praktikers, in: Zeitschrift 
für Sexualforschung, 2015, 28. Jahrgang, Heft 4, Seiten 
349–362.
Vobbe: Notwendige Differenzierungen im Umgang mit 
Bullying und sexualisierter Peergewalt, in: Kindesmiss-
handlung und -vernachlässigung, 2014, Band 17, Ausgabe 
2, Seiten 194–207.

Antrag 44
Einstimmig angenommen

Alt-Katholisches Friedhofswesen
1. Friedhöfe, die jetzt oder zukünftig unter dem Dach der 
alt-katholischen Kirche betrieben werden, stehen in der 
Trägerschaft des Bistums. Abweichende Trägerschaften, 
die bei Inkrafttreten dieser Regelung bestehen, bleiben 
hiervon unberührt.
2. Zur Koordination aller mit dem alt-katholischen 
Friedhofswesen und seinem weiteren Aufbau zusammen-
hängenden Fragestellungen errichtet die Bischöfin oder 
der Bischof einen „Friedhofsausschuss“. Die Bischöfin oder 
der Bischof ernennt die Mitglieder des Ausschusses im 
Einvernehmen mit der Synodalvertretung. Der Friedhof-
sausschuss tagt nach Bedarf unter dem Vorsitz der General-
vikarin oder des Generalvikars.
3. Im Katholischen Bistum der Alt-Katholiken in Deutsch-
land findet mindestens einmal jährlich eine Konferenz für 
das alt-katholische Friedhofswesen statt.
4. Die laufende Verwaltung der alt-katholischen Friedhöfe 
führt das Bistum als öffentlich-rechtlicher Träger unter 
der Bezeichnung „Alt-Katholische Friedhöfe“ durch. 
Diese Verwaltung hat ihren Sitz in Bonn. Sie wird geleitet 
von einer oder einem Friedhofsbeauftragten, die oder der 
geborenes Mitglied des Friedhofsausschusses ist. Soweit 
fachlich erforderlich, bedient sich das Bistum für die 
Friedhofsverwaltung externer Dienstleister, insbesondere 
für Genehmigungsverfahren und sonstige rechtliche 
Fragen einer im Friedhofsrecht versierten Anwaltskanzlei 
und für die Buchhaltung und steuerrechtliche Fragen einer 
entsprechend qualifizierten Steuerberaterkanzlei.
5. Nach Ablauf der jeweiligen gesetzlich vorgeschriebenen 
Ruhezeiten und wenn die Ruhezeit der entsprechenden 
Urne nicht verlängert wurde, garantiert das Bistum als Trä-
ger eine Endbestattung im Element Erde. Diese Endbestat-
tung findet  (solange  kein  anderer  Friedhof  als  Endbe-
stattungsfriedhof  festgelegt wird) auf dem alt-katholischen 
Gräberfeld des kommunalen Friedhofs der Stadt Unkel am 
Rhein statt. Jede Ausnahme von der Endbestattung im Ele-
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ment Erde bedarf der Genehmigung der alt-katholischen 
Friedhofsverwaltung.

Antrag 45
Angenommen ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen

Bischöfliche Verordnung über den kirchlichen Daten-
schutz (KDO) im Katholischen Bistum der Alt-Katholi-
ken in Deutschland vom 24. Mai 2018
Veröffentlicht im Amtlichen Kirchenblatt des Katholi-
schen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland, Band 
X Nr. 17, 2018 Nr. 1 vom 1. Juni 2018, Seiten 2-30 (auch 
abrufbar unter http://www.alt-katholisch.de/fileadmin/
red_ak/Bistum/Datenschutz/KDO_2018.pdf).

Antrag 46
Einstimmig angenommen

Richtlinien für Rechnerinnen und Rechner
1. Präambel
Der Kirchenvorstand als ständige Vertretung der Gemein-
deversammlung (§ 47 SGO) ist nach § 53 Abs. 3 SGO 
verantwortlich für die materiellen Mittel in der Gemeinde, 
insbesondere für
- die Aufstellung des Haushaltsplans
- die Prüfung der Rechnung und die Entlastung der Rech-
nerin oder des Rechners
- die Verwaltung des Gemeindevermögens und seine Ver-
wendung innerhalb des Haushaltsplanes
- die Anstellung von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern
Der Kirchenvorstand wählt nach jeder Ergänzungswahl 
eine Rechnerin oder einen Rechner. Er oder sie kann dem 
Kirchenvorstand angehören, die Geschäfte können aber 
auch einer nicht zum Kirchenvorstand gehörenden Person 
übertragen werden.
Dies bedeutet insbesondere, dass mit der Bestellung der 
Rechnerin oder des Rechners zwar Verwaltungsaufgaben 
auf diesen übertragen werden, die Verantwortlichkeit des 
Kirchenvorstands für obige Aufgaben aber weiter bestehen 
bleibt und unbedingt beachtet werden muss.
2. Zahlungsverkehr
Die Rechnerin oder der Rechner werden vom Kirchen-
vorstand bestellt, um den gesamten Zahlungsverkehr 
einer Kirchengemeinde abzuwickeln. Zu den Aufgaben 
gehört es, die Belege ordnungsgemäß zu sammeln und die 
Buchungen vorzunehmen.
Bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Überweisun-
gen, Daueraufträge, Lastschriften, Bargeschäfte) soll grund-
sätzlich das Vier-Augen-Prinzip angewendet werden. Der 

Kirchenvorstand entscheidet über die konkrete Regelung 
für die Gemeinde durch einen Beschluss. 
Die Kirchengemeinde führt ein oder mehrere Bankkonten. 
Die Konten müssen auf die Kirchengemeinde lauten und 
nicht auf den Namen des Rechners. Zugangsberechtigung 
zu diesen Konten haben nicht nur die Rechnerin oder der 
Rechner sondern auch der oder die Vorsitzende des Kir-
chenvorstands und/oder ein anderes Mitglied. Es gilt keine 
Befreiung nach § 181 BGB.
Die Kollektengelder sind nach Möglichkeit von zwei 
Personen zu zählen und der Eingang durch Unterschrift zu 
dokumentieren. 
Der Kassenbestand soll möglichst niedrig gehalten werden. 
Barmittel sind getrennt vom persönlichen Geldbestand 
zu halten, eine jederzeitige Überprüfung des tatsächlichen 
Bestandes muss möglich sein. Es ist laufend ein Kassen-
buch zu führen.
Hat die Rechnerin oder der Rechner den Eindruck, dass 
mit Maßnahmen Mitgliedern des Kirchenvorstandes oder 
dessen Angehörigen Vorteile gewährt werden, hat er zuvor 
den Kirchenvorstand einzuschalten. 
3. Geldanlagen und Darlehensaufnahmen
Die Entscheidung über die Anlage von Geldern und die 
Aufnahme von Darlehen ist Aufgabe des Kirchenvorstands 
und kann nicht auf die Rechnerin oder den Rechner dele-
giert werden. Gleiches gilt für die Vergabe von Darlehen. 
Kredite an und vom Rechner oder an und von der Rechne-
rin sind nicht erlaubt.
4. Jahresrechnung
Die Rechnerin oder der Rechner legt dem Kirchenvorstand 
in den beiden ersten Monaten des folgenden Jahres die Jah-
resrechnung für das vergangene Jahr sowie die dazugehöri-
gen Belege vor. Dabei sind die von der Finanzkommission 
des Bistums herausgegebenen Formblätter zu verwenden. 
Der Kirchenvorstand hat diese Jahresrechnung eingehend 
zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf Abweichungen 
zu Vorjahresbeträgen und zum Haushaltsplan. Er hat ein 
Prüfungsrecht insbesondere im Hinblick auf die Belege 
und Unterlagen und ob die Regelungen zur Haushaltsfüh-
rung beachtet sind.
Der Kirchenvorstand entscheidet über die Entlastung der 
Rechnerin oder des Rechners.
Die Rechnerin oder der Rechner hat regelmäßig (min-
destens halbjährlich) dem Kirchenvorstand über die 
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im laufenden 
Haushaltsjahr zu berichten, insbesondere über Abweichun-
gen vom Haushaltsplan.
Soweit es sich aus der Jahresrechnung nicht bereits ergibt, 
hat die Rechnerin oder der Rechner in einer Aufstellung 
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die vollständige Weiterleitung von abzuführenden Kollek-
ten und Spenden nachzuweisen.
5. Haushaltsplan
Die Rechnerin oder der Rechner legt dem Kirchenvorstand 
mit der Jahresrechnung in derselben Sitzung den Haus-
haltsplan (unter Verwendung der Formblätter) vor. Basis 
soll grundsätzlich die letzte Jahresrechnung sein, wobei der 
Kirchenvorstand über eventuelle zusätzliche oder wegfal-
lende Einnahmen und Ausgaben berät.
Der Haushaltsplan ist in dieser vom Kirchenvorstand 
beschlossenen Form der Gemeindeversammlung zur 
Genehmigung vorzulegen.

Antrag 47
Angenommen ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen

Richtlinien für die gemeindliche Rechnungsprüfung
Eine Rechnungsprüfung und der dazugehörige Bericht 
sind die Entscheidungsgrundlage für die Gemeindever-
sammlung. Sie befindet, ob der Kirchenvorstand entlastet 
werden soll. Mit der Entlastung wird dem Kirchenvorstand 
als Gesamtorgan das Vertrauen ausgesprochen (die Rechne-
rin oder der Rechner wird vom Kirchenvorstand entlastet) 
und auf Schadenersatzforderungen verzichtet. 
Die Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer haben 
Anrecht auf Einsicht in sämtliche Unterlagen, des zu prü-
fenden Jahres die für die Prüfung erforderlich sind. Dabei 
sind insbesondere folgende Kriterien anzuwenden:
- Sind alle Buchungen nachvollziehbar, sind alle Belege 
vorhanden, stimmen Belege und Buchungen überein?
- Sind alle Unterlagen vollständig (Vorstandsbeschlüsse, 
Verträge usw.)?
- Stimmen Kassenbuch und Bankauszüge mit dem Jahres-
abschluss überein? Stimmen die Rechnungsabgrenzungs-
posten?,
- Wurden Abhebungen und Einzahlungen auf Bankkon-
ten richtig verbucht?
- Wurden alle weiterzuleitenden Spenden und Kollekten 
zeitnah weitergeleitet?
Eine lückenlose Prüfung der Belege und der Unterlagen ist 
nicht möglich und auch nicht notwendig. Es sollten jedoch 
die Hauptvorgänge untersucht werden, insbesondere die 
Abstimmungen von Kasse und Bank mit der Buchführung. 
Zu achten ist insbesondere darauf, dass keine Vorteile an 
Mitglieder des Kirchenvorstands und Rechnerin oder Rech-
ner (einschließlich deren Angehörigen) gewährt werden.
Der Prüfungsbericht sollte folgende Angaben enthalten:
Namen der Rechnungsprüfer/innen
Zeit und Ort der Prüfung

Prüfungsfeststellungen:
1) Anfangs-und Endbestände von Kasse und Bankkonten 
sind in der Buchführung richtig (nicht richtig) eingetragen
2) Die stichprobenweise Vergleiche der Buchungen mit den 
Belegen ergaben folgende/keine Beanstandungen
3) Die Belege der Buchführung werden übersichtlich 
aufbewahrt.
4) Es wurden folgende Mängel festgestellt:
Die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer schlagen 
der Gemeindeversammlung die Entlastung/Nichtentlas-
tung des Kirchenvorstands vor.
Ort , Datum 
Unterschrift der Rechnungsprüfer/innen
Die einzelnen Blätter der Jahresrechnung und des Prüfbe-
richts sind von den Rechnungsprüferinnen oder Rech-
nungsprüfern mit einer Unterschrift zu versehen.

Antrag 48
Einstimmig angenommen

Satzung der Finanzkommission (SaFinko)
Präambel
Die gemäß § 123 Synodalordnung gewählte Finanzkom-
mission verwaltet nach Maßgabe der Satzung der Synodal-
kasse zusammen mit der Synodalvertretung das Vermögens 
des Bistums.
§1 Aufgaben
Die Finanzkommission 
- kann alle im Bistum eingerichteten Kassen prüfen. Sie ist 
berechtigt, alle zur Prüfung erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen.
- setzt die jährlichen Sockelbeträge für die Erfüllung 
der Aufgaben der Verbandskörperschaften des Bistums 
(Gemeindeverbände, Landessynoden und verbandsfreie 
Gemeinden) und des Bunds Alt-Katholischer Jugend 
bedarfsgerecht fest.
- erstattet der Synodalvertretung jährlich mindestens einen 
Bericht über die Finanzsituation des Bistums (Jahresrech-
nung). 
- erstattet gegenüber einer ordentlichen Synode einen 
schriftlichen Bericht über die Jahresrechnung und ihre 
Tätigkeit.
- ist im Vorstand einer kirchlichen Stiftung vertreten.
§§ 2 - 5 unverändert
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Antrag 49
Angenommen ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung

Satzung der Synodalkasse des Katholischen Bistums der 
Alt-Katholiken in Deutschland (SaSynka)
§1 Einnahmen und Ausgaben der Synodalkasse
1) Die Synodalkasse erhält die dem Bistum, den Gemeinde-
verbänden, Landessynoden, Kirchensteuerverbänden und 
verbandsfreien Gemeinden der alt-katholischen Kirche in 
Deutschland (Körperschaften) zustehenden Kirchensteu-
erbeträge und staatlichen Leistungen aller Art.
2) Weitere Einnahmen ergeben sich u.a. aus Zinserträgen 
aus Bankanlagen und aus an Gemeinden gewährten Darle-
hen. Bei den Geldanlagen ist die Richtlinie für die Anlage 
von kirchlichem Vermögen zu beachten.
3) Die Synodalkasse bestreitet im Wesentlichen die folgen-
den laufenden Ausgaben:
- Personalkosten aller aktiven Geistlichen sowie die 
Pensionen der pensionsberechtigten Geistlichen und deren 
Hinterbliebenen,
- Personalkosten der Bischöfin oder des Bischofs und der 
Angestellten des Ordinariats
- Zuschüsse zum bischöflichen Haushalt
- Sockelbeträge für die Landessynoden, Gemeindeverbände 
und gemeindeverbandsfreien Gemeinden sowie für den 
Bund Alt-Katholischer Jugend
- Unterstützungsfonds
- Bauerhaltungsfonds
-Investitionsfonds
- Versicherungen  für die Gemeinden, die vom Bistum 
abgeschlossen werden
- Zinsaufwendungen für übernommene Darlehen.
- sonstige Zuschüsse nach Beschluss der Synodalvertretung
4) Zu den Personalkosten gehören u.a. auch Umzugskos-
ten, Kosten der Ausbildung, Kosten der Fortbildung und 
der Gemeindeberatung.
5) Die Synodalvertretung entscheidet nach Anhörung der 
Finanzkommission über die Bewilligungen aus dem Bau-
erhaltungsfonds und dem Investitionsfonds. Der Bauerhal-
tungsfonds dient der Unterstützung der Gemeinden bei 
erhaltenden Baumaßnahmen an Kirchen und Gemeinde-
räumen (Pfarrhaus). Aus dem Investitionsfonds werden 
Neuanschaffungen von Kirchen und Gemeinderäumen 
bezuschusst. Für Zahlungen aus dem Unterstützungsfonds 
gilt die gesonderte Ordnung des Unterstützungsfonds. 
Beschlossene, noch nicht ausgezahlte Mittel sind bereits 
als Aufwand zu zeigen und in den Verbindlichkeiten 
auszuweisen. Die Synodalvertretung und die Finanzkom-
mission können gemeinsam Darlehen an Gemeinden für 

Investitionen vergeben. Hierzu sind Darlehensverträge 
abzuschließen.
6) Aus der Synodalkasse werden die bei der Finanzreform 
übernommenen Darlehen zurückgezahlt. Synodalvertre-
tung und Finanzkommission entscheiden über Sondertil-
gungen.
7) Für Personalaufwendungen werden Rücklagen gebildet. 
Diesen werden die Überschüsse aus den einzelnen Jahren 
in voller Höhe zugeführt .Es ist darauf zu achten, dass die 
Hälfte der Rücklagen in liquiden Mitteln zu halten ist.
§ 2 Leitung der Synodalkasse
1) Die Synodalvertretung ernennt die Leiterin oder den 
Leiter der Synodalkasse und eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter.
2) Anweisungen zu obigen Ausgaben erfolgen von der 
Synodalvertretung bzw. dem Bischof in eigener Verant-
wortung. Zahlungen für Unterstützungsfonds, Bauerhal-
tungsfonds, Investitionsfonds und Darlehen werden von 
der Synodalkasse nach Beschluss der zuständigen Gremien 
angewiesen. Alle Zahlungsfreigaben erfolgen unter Wah-
rung des Vier-Augen-Prinzips.
§ 3 Jahresrechnung, Entlastung
Die Finanzkommission legt den Jahresabschluss der 
Synodalkasse und den Haushaltsplan für das kommende 
Jahr der Synodalvertretung vor. Der Synodalvertretung 
obliegt die Genehmigung und die Entlastung der Leitung 
der Synodalkasse.
…

Antrag 50
Angenommen ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen

Ordnung des Unterstützungsfonds

§ 1 Voraussetzungen für eine Unterstützung
…
(4) Eigene Mittel sind insbesondere
a) Einkünfte aus 
-  Vermietungen,  Verpachtungen  oder  Kapitalvermögen,
- Gewinne oder Erlöse aus Veranstaltungen,
-  Kollekten  oder  Spenden,  die  nicht  anderweitig zweck-
gebunden sind; 
b) das Vermögen (mit Ausnahme einer angemessenen, 
zweckgebundenen Rücklage für die Kosten der  Instand-
haltung  und  Instandsetzung  der  Immobilien);
…
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Antrag 51
Einstimmig angenommen

§ 79 (5) SGO erhält folgende Fassung:
Die oder der Geistliche im Auftrag absolviert den Master-
studiengang „Alt-Katholische und Ökumenische Theolo-
gie“ am Alt-Katholischen Seminar der Universität Bonn, 
sofern sie oder er die Zugangsvoraussetzungen erfüllt. 
Andernfalls legt sie oder er dem Bischöflichen Dozenten-
kollegium eine schriftliche Arbeit vor. Nach Annahme 
der Arbeit, jedoch frühestens nach vier Jahren unterzieht 
sie oder er sich einem Kolloquium vor dem Bischöflichen 
Dozentenkollegium. 
§ 71 (1) Satz 2 SGO erhält folgende Fassung:
Die Ausschreibung kann auf Antrag des Kirchenvorstands 
verschoben werden, wenn begründet erwartet werden 
kann, dass eine Geistliche im Auftrag oder ein Geistlicher 
im Auftrag, der oder dem in der Gemeinde ein Seelsorge-
auftrag zugewiesen ist, nach Abschluss des Masterstudien-
gangs „Alt-Katholische und Ökumenische Theologie“ oder 
des Kolloquiums als geeignete Bewerberin oder geeigneter 
Bewerber anzusehen ist. 
§ 70 SGO erhält folgende Fassung:
(1) Voraussetzung für die Wählbarkeit ist
1. die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Priesterinnen 
und Priester des Bistums,
2. die bestandene Pfarramtsprüfung,
3. ein Beschluss der Synodalvertretung, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber für den hauptberuflichen Dienst als 
Pfarrerin oder als Pfarrer geeignet ist,
4. bei Ordinierten aus nicht alt-katholischen Kirchen zu-
sätzlich der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiengangs 
„Alt-Katholische und Ökumenische Theologie“ oder des 
Kolloquiums.

Von der Synode gewählt

Die Synodalvertretung

Lars Colberg
Joachim Debes
Anneliese Harrer
Dekan Ulf-Martin Schmidt
Pfr. Thomas Schüppen
Beate Wächter (2. Vorsitzende der Synodalvertretung)

Pfr. Markus Laibach (E)
Pr. i. E. Olaf Sion (E)
Jürgen Schomburg (E)
Thomas Wystrach (E)

Die Finanzkommission

Klaus Georgi (4  Jahre)
Pfr. Niki Schönherr (4  Jahre)
Jörn Stoffers (4  Jahre)
Dr. Norbert Giebeler (2  Jahre) (V)
Heike Kiefel (2  Jahre) (StV)
Claudia Velosa da Silva (2  Jahre)

Für die Geistlichen: 
Pfr. Cornelius Schmidt (E)
Für die Laien:
Dieter Dewes (E)
Gerhard Loos (E)

Die Rechtskommission

Matthias Benölken
Stefan Dinger
Dr. Markus Dreixler
Clemens Esser
Diakon Jürgen Janewers
Pfr. Andreas Jansen
Reiner Knudsen
Dr. Rolf Meier
Thomas Wystrach

Die Bevollmächtigten für die Prüfung
der Rechnungslegung

Dagmar Tewes
Margit Müller
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Bevollmächtigten zur Prüfung und Beglaubigung
des Verhandlungsberichtes zur Synode

Thomas Klein
Claudia Velosa da Silva
Anne-Kathrin Walter

Die Schöffinnen und Schöffen für die Synodalgerichte

Für die Laien:

Dorothee Cremer-Hoffmann, Freiburg
Margret Dick, Münster
Michael Glaab, Aschaffenburg
Karin Grimm, Nordstrand
Ingeborg Hempel, Frankfurt
Martin Jautz, München
Elisabeth Jordan, Rosenheim
Reinhard Kindla, Köln
Jakob Labidi, Mannheim
Sabine Lampe, Wilhelmshaven
Jürgen Schomburg, Karlsruhe
Achim Stump, Köln

Für die Geistlichen:

Diakonin Hilde Freihoff, Krefeld
Pfr. Dr. André Golob, Rosenheim
Pfr. Stefan Hesse, Kommingen
Pfr. Armin Luhmer, Dresden
Dekan Bernd Panizzi, Heidelberg
Dekan Klaus Rudershausen, Wiesbaden
Pfr. Ralf Staymann, Koblenz
Pfr. Siegfried Thuringer, München

Impressum
Das Amtliche Kirchenblatt erscheint nach Bedarf

© und Herausgeber:
Bischöfliches Ordinariat des Katholischen Bistums 
der Alt-Katholiken in Deutschland
Gregor-Mendel-Str. 28, 53115 Bonn
Tel (02 28) 23 22 85

2018 - Nr. 2

Seite 40

A
m

tl
ic

he
s 

Ki
rc

he
nb

la
tt


